
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Stellungnahme der ESchT zur ersten 
Etappe des Schweizer Standort-
auswahlverfahren für ein geologisches 
Tiefenlager  
 

Teil I: Nicht-technische Aspekte 
 
Teil II: Sicherheitstechnische und 
geowissenschaftliche Aspekte  
  
Teil III: Erläuterungen zu Fragen der 
Begleitkommission Schweiz (BeKo) 

 

Autoren: 
R. Barth 
Dr. P. Hocke-Bergler 
Dr. J.-D. Eckhardt 
G. Enste 
Prof. Dr. K.-H. Lux 
Dr. J. Mönig 
Prof. Dr. Dr. B. Müller 
Prof. Dr. O. Renn 
Prof. Dr. R. Watzel 
 
Leitung: 
Dr. W. Hund (BfS) 
 
November 2009 



 
  

  
 

Expertengruppe Schweizer Tiefenlager 

Im Juni 2006 hat das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) die deutsche 
„Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager“ (ESchT) einberufen. Die Expertengruppe soll Fragen des BMU 
und der deutschen Begleitkommission Schweiz (BeKo-Schweiz) zum Sachplan „Geologische Tiefenlager“ 
der Schweiz beantworten sowie das Standortauswahlverfahren fachlich begleiten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kontakt: 
 
Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mbH 
Hr. Karsten Bruns-Schüler 
Schwertnergasse 1 
50667 Köln 
Karsten.bruns-schueler@grs.de 
Tel.: +49 (0) 221-20 68-689 
Fax: +49 (0) 221-20 68-734 
Internet: www.escht.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Dieser Bericht ist von der Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager (ESchT) im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) erstellt worden. 
Der Bericht kann unter Quellenangabe zitiert und auszugsweise reproduziert werden. 

http://www.escht.de/�


 

 

 
Teil I: Nicht-technische Aspekte 
  

Partizipation und Standortdefinition, bisherige 
Planungen bei raumordnerischen und sozio-
ökonomischen Auswirkungen 
 

Inhaltsverzeichnis 

I.  Einleitung und allgemeine Erwägungen   ................................................................................................. 1

II. Kriterien zur Definition der „weiteren betroffenen Gemeinden“   ............................................................. 2

III. Regionale Partizipation   ........................................................................................................................ 15

IV. Konfliktmanagement   ............................................................................................................................ 18

V. Herausforderungen für die deutsche Seite   .......................................................................................... 19

VI. Zusammenfassung   ............................................................................................................................... 21

VII. Literatur zu Teil I   .................................................................................................................................. 22



 
 

I.  Einleitung und allgemeine Erwägungen  

Am 09.11.2008 hat das Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) Standortregionen bekannt ge-

geben, die von der Nagra gemäß den Festlegungen im Sachplan Geologische Tiefenlager 

(SGT 08a) aufgrund der geologischen Eignung vorgeschlagen wurden. Insgesamt wurden von 

der Nagra sechs Regionen als potenziell geeignet für den Bau von Tiefenlagern für radioaktive 

Abfälle ermittelt, wobei drei Regionen sowohl für die Errichtung eines Tiefenlagers für hoch-

radioaktive als auch für die Errichtung eines Tiefenlagers für schwachradioaktive und langlebige 

alphatoxische Abfälle in Frage kommen. Von den insgesamt sechs Regionen liegen vier in un-

mittelbarer Grenznähe zu Deutschland.  

Raumordnerische Aspekte sowie Fragen zur Partizipation, die vor allem in den nachfolgenden 

Etappen des Sachplanverfahrens eine gewichtige Rolle spielen werden, für die aber bereits 

jetzt wichtige Festlegungen getroffen werden, sind Gegenstand dieses Papiers. Dazu gehören 

Fragen der Betroffenheit und der Festlegung der Standortregionen, der Partizipation und des 

Konfliktmanagements sowie des Rechtsschutzes. Die Ausführungen zu Rechtsfragen in den 

bisherigen Stellungnahmen der ESchT (ESchT 07, 08a, 08b) gelten unvermindert fort. 

Die vorliegende Stellungnahme fasst die Ergebnisse der Bewertung der bisher vorliegenden 

Ergebnisse zur ersten Etappe des Schweizer Standortauswahlverfahrens durch die deutsche 

Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager (ESchT) zusammen. Bei der Auswahl der möglichen 

Standortregionen standen sicherheitstechnische und geowissenschaftliche Fragestellungen im 

Vordergrund, auf die im Rahmen des zweiten Teils der Stellungnahme, deren Veröffentlichung 

für Januar 2010 geplant ist, ausführlich eingegangen wird. Dies betrifft insbesondere Fragen der 

Abfallzuordnung und -menge, das Sicherheits- und Endlagerkonzept, die Quantifizierung der 

Kriterien und Umsetzung der Bewertungsmaßstäbe sowie die Transparenz und Nachvollzieh-

barkeit der Einengungsprozedur auf die vorgeschlagenen sechs Standortregionen.  

Gegenstand dieses ersten Teils der Stellungnahme ist insbesondere: 

1. Entwurf des BFE für den Leitfaden regionale Partizipation vom Mai 2009 (BFE 09b) 

2. Leitfaden Aufbau regionale Partizipation vom 21.10.09 (BFE 09d) 

3. Vorschlag Kriterien zur Definition Kriterien zur Definition der „weiteren betroffenen 

Gemeinden“ vom 7.10.2009 (BFE 09c) 

Die ESchT orientiert sich in ihrer Stellungnahme daran, ob die Konzepte, die bisher zur Detail-

lierung oder Umsetzung des Sachplans vorgelegt wurden, und die konkreten Umsetzungsvor-

schläge geeignet sind, die nachfolgend formulierten Zielvorstellungen zu erreichen: 
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• Alle relevanten technischen, ökologischen, planerischen, wirtschaftlichen und sozialen 

Aspekte sollen detailliert dargestellt und sorgfältig geprüft werden. Dort, wo es notwen-

dig ist, soll das Vorhaben derart angepasst werden, dass negative Auswirkungen kurz-, 

mittel- und langfristig so gering wie möglich sind. 

• Die Umsetzung des Sachplanverfahrens und die Durchführung der Beteiligungsinstru-

mente sollen in einer Weise berücksichtigt werden, dass die regionale Bevölkerung 

Vertrauen in das Verfahren entwickeln kann. Dazu soll sichergestellt werden, dass alle 

wichtigen Anliegen die Chance haben, aufgenommen zu werden, und eine sachgerech-

te Prüfung der Entscheidungsgrundlagen erfolgen kann. 

• Durch die Gestaltung des Vorhabens, flankierende planerische Maßnahmen und regio-

nale Entwicklungskonzepte soll sichergestellt werden, dass möglichen negativen sozia-

len Folgen für die Region proaktiv vorgebaut werden kann und neue Entwicklungspers-

pektiven aufgezeigt werden können. 

Diese Ziele sollten sowohl auf der Schweizer als auch der deutschen Seite erreichbar sein. 

 

II. Kriterien zur Definition der „weiteren betroffenen Gemeinden“ 

II.1 Zur Abgrenzung von Standortregionen – Plädoyer für die Unterscheidung unter-
schiedlicher Arten von Betroffenheit 

Gemäß dem Konzeptteil des Sachplans geologische Tiefenlager (SGT 08a, im Folgenden 

„Sachplan“ genannt) wird die sog. „Standortregion“, in der Prozesse der regionalen Partizipation 

aufgebaut werden sollen, die also privilegierte Mitwirkungsrechte bei der regionalen Partizipati-

on erhält, durch die Standortgemeinden und die Gemeinden gebildet, die im sog. „Planungs-

perimeter“ liegen. Dabei handelt es sich ausschließlich um Schweizer Gemeinden, denn der 

Planungsperimeter bezeichnet gemäß Sachplan den „geographischen Raum“, „welcher durch 

die Ausdehnung des geologischen Standortgebiets unter Berücksichtigung von möglichen An-

ordnungen der benötigten Anlagen an der Oberfläche festgelegt wird“ (SGT 08a, S. 23).  

Außerdem – und hier wird es für die deutsche Seite interessant – können „ausserhalb des Pla-

nungsperimeters liegende Gemeinden (…) zusätzlich zur Standortregion gezählt werden, wenn 

eine besondere Betroffenheit gegeben ist. In begründeten Fällen können deshalb weitere Ge-

meinden zur Standortregion gezählt werden, wenn sie direkt angrenzend zu den Gemeinden im 

Planungsperimeter liegen und  
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• durch den lokalen Baustellenverkehr, den lokalen Anlieferungsverkehr und weitere Inf-

rastrukturbauten wie Umladestationen etc. betroffen sind oder  

• aus dem Blickwinkel der natürlich vorhandenen räumlichen Abgrenzungen wie Höhen-

züge oder Gewässer zur näheren Region gezählt werden oder  

• regionalwirtschaftlich stark mit den Standortgemeinden verbunden sind, bspw. durch 

Labelprodukte, wichtige touristische Attraktionspunkte etc.“ (SGT 08a, S. 41f) 

Die ESchT hatte sich bereits in ihrer Stellungnahme zum Konzeptteil des Sachplans mit dieser 

Formulierung kritisch auseinander gesetzt (ESchT 08b). Sie ging aber davon aus, dass bei der 

Konkretisierung der „weiteren betroffenen Gemeinden“ eine flexible Handhabung seitens der 

Schweiz erfolgen würde, soweit dies aufgrund einer vergleichbaren Betroffenheit sachlich gebo-

ten ist. Dies hätte bedeutet, dass bei der Abgrenzung der Standortregion – auch über die direkt 

an die Gemeinden im Planungsperimeter angrenzenden Gemeinden hinaus – ggf. solche Ge-

meinden mit einbezogen werden. Diese Hoffnung hat sich mit dem vorliegenden Entwurf der 

„Kriterien zur Definition der ‚weiteren betroffenen Gemeinden‘“ nicht erfüllt, denn dort ist nun 

formuliert, dass „zusätzlich und in begründeten Fällen (…) weitere Gemeinden in der Schweiz 

und in Deutschland zu einer Standortregion gezählt werden, wenn sie direkt angrenzend an ei-

ne Gemeinde im Planungsperimeter liegen und weitere im Konzeptteil aufgeführte Kriterien er-

füllen“ (BFE 09c, S. 2: Entwurf „Kriterien zur Definition der ‚weiteren betroffenen Gemeinden‘“ 

vom 07.10.2009, im Folgenden „Entwurf“ genannt). Dies betrifft – bezogen auf Deutschland – 

somit maximal deutsche Grenzgemeinden.  

Im vorliegenden Entwurf werden die Kriterien zur Definition der „weiteren betroffenen Gemein-

den“ und damit zur Abgrenzung einer Standortregion dargestellt. Durch die Anwendung der Kri-

terien „Infrastruktur“, „Topographie“ und „Regionalwirtschaft“ (siehe die Ausführungen hierzu 

weiter unten) sollen weitere betroffene Gemeinden identifiziert werden. Im Entwurf wird darauf 

hingewiesen, dass das BFE Vorschläge für die Standortregionen erarbeitet und danach die 

„Standortkantone und Nachbarstaaten (…) die Aufnahme weiterer Gemeinden begründet bean-

tragen“ können (BFE 09c, S. 2). Allerdings wird nicht geklärt, ob diese Gemeinden ebenfalls di-

rekt an die Gemeinden im Planungsperimeter angrenzen müssen oder ob es sich bei der For-

mulierung um eine generelle Öffnungsklausel für die Abgrenzung einer Standortregion handelt. 

Zudem gibt es für die Aufnahme dieser Gemeinden weder klare Kriterien noch ein transparen-

tes und systematisches Verfahren. Eine weitere Anpassung der Festlegung der Standortregion 

wird zudem für Etappe 2 in Aussicht gestellt, in der die konkreten Standorte für die Oberflä-

chenanlagen bezeichnet werden, durch die – so der Entwurf weiter – „sich die Betroffenheit von 
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Gemeinden innerhalb der Standortregionen verändern“ kann (BFE 09c, S. 2). Wie dies gesche-

hen soll, wird jedoch nicht ausgeführt.  

Sachplan und Entwurf gehen davon aus, dass durch die Definition einer Standortregion die Be-

troffenheit der Gemeinden und der Bevölkerung durch ein Tiefenlager in ihrer räumlichen Aus-

prägung erfasst und abgebildet wird. Im Sachplan (SGT 08a, S. 29) wird formuliert, maßgebend 

für die Berechtigung zur Mitwirkung an der regionalen Partizipation sei die Betroffenheit der 

Gemeinden. Und im Entwurf wird festgestellt, betroffen im Sinne des Konzeptteils seien „politi-

sche Gemeinden, welche von sozioökonomischen, raumplanungs- und umweltrelevanten Aus-

wirkungen eines geologischen Tiefenlagers betroffen sind oder sein können“ (BFE 09c, S. 2). 

Allerdings besteht hier nach Auffassung der ESchT sowohl unter regionalwirtschaftlichen als 

auch unter ökologischen Aspekten derzeit eine Lücke im Konzept des Sachplanverfahrens: Wie 

bisher vorgesehen, sollen die Standortregionen allein solche „weiteren betroffenen Gemeinden“ 

umfassen, die direkt an die Gemeinden im Planungsperimeter angrenzen. Die – zunächst nicht 

auszuschließende – mögliche Betroffenheit weiterer Gemeinden außerhalb einer definierten 

Standortregion soll jedoch nicht einmal geprüft werden.  

Problematisch am vorgelegten Entwurf ist, dass dessen Systematik aufgrund der engen räumli-

chen Abgrenzung der Standortregion weitere mögliche, im eigentlichen Sinne regionale Wir-

kungen und damit auch Betroffenheiten, die über die enge Standortregion hinausgehen, nicht 

bzw. nur sehr bedingt berücksichtigt, obwohl das Kriterium „Regionalwirtschaft“ solche Wirkun-

gen (z.B. für Labelprodukte, den Tourismus oder den Arbeitsmarkt) explizit anspricht. Mögliche 

sozio-ökonomische Wirkungen allein in der stark „lokal“ definierten Standortregion zu erfassen 

und die raumplanerischen Untersuchungen in Etappe 2 des Sachplanverfahrens allein hier 

durchzuführen (und nur im Ausnahmefall Erweiterungen zuzulassen), ist weder fachlich sinnvoll 

(Ausblendung funktionaler Zusammenhänge) noch verfahrensmäßig (mangelnde Transparenz) 

vertretbar.  

Deshalb schlägt die ESchT vor, neben der Standortregion eine zweite Form von Betroffenheits-

raum einzuführen, welche die „Betroffenheit im weiteren Sinne“ räumlich abbildet. Hinweise da-

rauf, dass eine solche Unterscheidung auch aus Schweizer Sicht sinnvoll sein könnte, gibt es 

im vorliegenden Entwurf. Dort wird ausgeführt, dass Standortgemeinden, Gemeinden im Pla-

nungsperimeter und die weiteren betroffenen Gemeinden gemäß Entwurf (BFE 09c, S. 2) als 

„unmittelbar betroffen“ gelten. Demgegenüber erhalten außerhalb einer Standortregion liegende 

Gemeinden keine privilegierten Mitwirkungsrechte, können aber ihre Interessen auf unter-

schiedlichen Wegen in das Sachplanverfahren einbringen, z.B. indirekt über die in der regiona-

len Partizipation vertretenen regionalen Planungsverbände oder über die in den Gremien des 

Sachplanverfahrens vertretenen Landkreise sowie direkt durch das Einbringen von Stellung-
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nahmen bei der formellen Anhörung (BFE 09c, S. 3). Dies ist aus Sicht der ESchT nicht ausrei-

chend.  

Fasst man vor diesem Hintergrund eine Standortregion im Sinne der „unmittelbaren Betroffen-

heit“ ausschließlich als die Region auf, in der Auswirkungen der oberirdischen baulichen Anla-

gen des Tiefenlagers und von deren Erschließung – und damit entsprechende Betroffenheiten 

von Gemeinden – erwartet werden, dann kann die Systematik des Entwurfs grundsätzlich ak-

zeptiert werden. Es wird für erforderlich angesehen und begrüßt, dass sie auf Schweizer wie 

auch auf deutscher Seite gleichermaßen angewendet werden soll. Standortregionen in dieser 

durch den Bundesratsbeschluss vorgegebenen und im Entwurf konkretisierten engen Definition 

(Standortgemeinden, Gemeinden im Planungsperimeter von weiteren 5 km, ggf. weitere direkt 

angrenzende Gemeinden) werden jedoch nur jeweils relativ kleine Räume umfassen. Die be-

sondere Berücksichtigung der in diesen Gebieten liegenden Gemeinden im Sachplanverfahren 

durch Schaffung der lokalen Partizipationsgremien ist gerechtfertigt; über Lage und Beschaf-

fenheit eines möglichen Lagers und der oberirdischen Erschließung ist dort zu diskutieren. Mög-

liche konventionelle Wirkungen, die über die grundsätzlich im Vordergrund stehenden Sicher-

heitsfragen hinausreichen und die hier in Betracht kommen, sind z.B. die Flächeninanspruch-

nahme, Planungseinschränkungen, sowie Belastungen durch Transport und Verkehr (Lärm, 

Luftschadstoffe u.a.m.). 

Gleichzeitig legt die ESchT Wert auf die Feststellung, dass die „Betroffenheit im weiteren Sin-

ne“, d.h. die Betroffenheit über die Standortregion hinaus, größere Aufmerksamkeit im Sach-

planverfahren erhalten sollte. Im folgenden Abschnitt wird dies näher ausgeführt.   

 

II.2 Zur Erfassung von Betroffenheit – Plädoyer für die Festlegung einer Betroffenheits-
region 

Betroffenheit ergibt sich durch Auswirkungen. Sie entsteht dann, wenn räumlich funktionale Ver-

flechtungen zwischen dem Standort einer Maßnahme (z.B. des Tiefenlagers) und einem ande-

ren Standort bzw. einer anderen Gemeinde vorhanden sind. Räumlich funktionale Verflechtun-

gen, d.h. in diesem Zusammenhang Interaktionsbeziehungen zwischen Gemeinden, sind ein 

entscheidendes Kriterium zur Bildung bzw. Abgrenzung von Regionen. Sie finden ihre Ausprä-

gung z.B. in wirtschaftlichen Zuliefer- und Abnehmerbeziehungen, im Berufspendeln, im Ein-

kaufen oder bei der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Institutionen, wenn Gemeinde-

grenzen überschritten werden. Wirtschaftsregionen mit regionalen Wirtschaftskreisläufen, Ar-

beitsmarktregionen, Verflechtungsbereiche von „Zentralen Orten“, die Versorgungs- und Ent-

wicklungsfunktionen für ihr Umland (z.B. hinsichtlich Schulen und Gesundheitseinrichtungen) 
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haben, oder Einzugs- und Zuständigkeitsbereiche von Infrastruktureinrichtungen und Institutio-

nen sind Beispiele für die räumliche Ausprägung funktionaler Verflechtungen. 

Daneben sind hier zwei weitere Aspekte zu betrachten: Erstens geht es um die Frage, wer bzw. 

welche Gemeinde durch ein Tiefenlager besondere Lasten zu tragen hat. Zweitens kann es um 

die Berücksichtigung potenzieller positiver Effekte gehen. 

Im ersten Fall spielen Verflechtungen eine wichtige Rolle. Als Lasten sind zum Beispiel zu nen-

nen: Verkehrsprobleme, soziale Spannungen, verstärkte Polizeipräsenz, Imageverluste, Eigen-

tumswertverluste, Verluste des Werts von landwirtschaftlichen Produkten, befürchtete Umwelt- 

und Gesundheitsschäden, Auswirkungen auf den Tourismus. Ein Weg zur Verbreitung von Las-

ten im Raum sind die o.g. Standardverflechtungen. Je mehr Menschen durch Arbeiten, Einkau-

fen, Infrastrukturnutzung oder Besuche bei Institutionen in die Nähe des Standortes eines Tie-

fenlagers kommen, desto stärker fühlen sie sich betroffen und desto eher sind die Gemeinden, 

aus denen sie kommen, ebenfalls Lastenträger. Eine Besonderheit liegt beim Imageverlust vor. 

Hier ist entscheidend, welcher Raum in der Öffentlichkeit mit einem Tiefenlager in Verbindung 

gebracht wird. Dies kann sehr unterschiedlich sein und hängt von vielen Faktoren ab. Ein ande-

rer Weg zur Verbreitung von Lasten im Raum können naturräumliche Verflechtungen sein, etwa 

die vorherrschende Windrichtung oder die Fließrichtung von Gewässern. Sie spielen aber hier – 

wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle.  

Im zweiten Fall, der bei der Abgrenzung von Regionen relevant sein kann, geht es um mögliche 

positive Wirkungen eines Tiefenlagers. Arbeitsplatzeffekte, Einkommenseffekte, Steuereinnah-

men und Umsatzsteigerungen können sich über Verflechtungen im Raum verbreiten. Insofern 

spielen auch diese Aspekte bei der Abgrenzung von Betroffenheitsregionen eine Rolle.  

Im konkreten Fall ist davon auszugehen, dass sich Betroffenheit in der Regel überall dort ergibt, 

wo Auswirkungen eines Tiefenlagers festgestellt (oder befürchtet) werden. Auswirkungen kön-

nen aber – das zeigen die obigen Ausführungen – sehr unterschiedlich große Räume betreffen, 

d.h. sehr unterschiedliche Reichweiten haben (siehe auch der in der AG Raumplanung verwen-

dete Begriff der „variablen Geometrie“). Eine schematische Abgrenzung, wie sie im Sachplan 

bzw. im Entwurf angestrebt wird, kann daher kaum zweckmäßig sein und ist abzulehnen. Be-

reits in Stellungnahmen zum Entwurf des Sachplans wurden von vielen Beteiligten – so auch 

von der ESchT (ESchT 08b) – Vorbehalte gegenüber der Identifikation von Betroffenheit und 

der damit verbundenen Definition der Standortregionen geäußert (SGT 08b, S. 31ff). Der Kan-

ton Schaffhausen beantragte – nicht minder pragmatisch – zum Beispiel, Standortregionen an-

hand eines Radius von 30 km um den möglichen Standort eines Tiefenlagers zu definieren und 

benachbarte Agglomerationen mit hoher Bevölkerungsdichte, auch aus dem Ausland, zwingend 

in den Regionenbegriff einzubeziehen (KSH 07).  
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Vor diesem Hintergrund sollten nach Auffassung der ESchT räumlich-funktionale Aspekte bei 

der Feststellung von „Betroffenheit“ von Gemeinden deutlich an Gewicht gegenüber den ge-

genwärtig im Vordergrund stehenden normativen und primär distanzbezogenen Kriterien ge-

winnen. Da die verschiedenen Standortregionen in der Nordschweiz in enger räumlicher Nähe 

zueinander liegen, kommt es bei einer Ausweitung der jeweiligen Betrachtungsgebiete bei meh-

reren erweiterten Regionen zu räumlichen Überlappungen. Daher empfiehlt sich eine die ein-

zelnen Standorte übergreifende Betrachtung der Auswirkungen eines Tiefenlagers und Betrof-

fenheit von Gemeinden in einer gemeinsamen, grenzüberschreitenden „Betrachtungsregion“, 

etwa in Anlehnung an bereits bestehende Ansätze grenzüberschreitender regionaler Zusam-

menarbeit. Raumplanerische, sozio-ökonomische und bestimmte ökologische Wirkungen soll-

ten für diesen Untersuchungsraum betrachtet werden. Dabei sollte im Rahmen eines transpa-

renten Verfahrens herausgearbeitet werden, ob und welche weiteren Gemeinden über die jetzt 

definierten Gemeinden der Standortregion hinaus vom geplanten Tiefenlager betroffen sind. 

Die Betrachtungsregion könnte anhand eines weiteren Perimeters – etwa analog zu dem in der 

Schweiz durchaus gebräuchlichen „Betrachtungsperimeter“ – festgelegt werden. Innerhalb die-

ses Perimeters sollten die potenziellen regionalen Auswirkungen des Tiefenlagers und damit 

eine mögliche „Betroffenheit im weiteren Sinne“ betrachtet bzw. analysiert werden. Die Einfüh-

rung des Betrachtungsperimeters würde den Planungsperimeter – verstanden im Sinne eines 

„Projektperimeters“, primär bezogen auf die oberirdischen Anlagen und die Zufahrtswege des 

Tiefenlagers – erweitern. Der Betrachtungsperimeter sollte nicht zu eng bemessen sein und 

könnte sich grundsätzlich an den Größenordnungen, wie sie vom Kanton Schaffhausen vorge-

schlagen wurden, orientieren. Auf deutscher Seite wären damit der überwiegende Teile der Re-

gion Hochrhein-Bodensee und der südliche Teil der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg poten-

ziell betroffen.  

Würde innerhalb der Betrachtungsregion – was zu erwarten ist – eine Betroffenheit von Ge-

meinden und Bevölkerung auf Basis vorab festgelegter Kriterien festgestellt, so sollte eine über 

die Standortregion hinausreichende „Betroffenheitsregion“ festgelegt werden. Die Analysen und 

Bewertungen innerhalb der Betrachtungsregion und damit die Festlegung der Betroffenheitsre-

gion sollten in erster Linie auf der „regionalen Ebene“, also überörtlich und über die einzelnen 

Standortgrenzen hinaus, auf deutscher Seite somit von den Landkreisen bzw. dem Regional-

verband, auf Schweizer Seite den Kantonen, durchgeführt werden. Dafür spricht zum einen, 

dass die regionale Betroffenheit auch tatsächlich auf der regionalen Ebene erfasst und bewertet 

würde. Zum anderen könnte dadurch die Anzahl der Akteure auf ein überschaubares Maß be-

schränkt bleiben. 
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II.3 Konsequenzen für die regionale Partizipation 

Die oben genannte Lücke in der Ausgestaltung des Sachplanverfahrens ist von gravierender 

Bedeutung für das von der Schweiz vorgeschlagene Beteiligungskonzept, da so weder alle auf 

der Zielebene angesprochenen Betroffenheiten erfasst werden können noch garantiert werden 

kann, dass alle tatsächlich Betroffenen bzw. ihre Repräsentanten direkt in den Partizipations-

prozess einbezogen werden. Die ESchT schlägt vor, den Widerspruch zwischen Zielsetzung 

des Sachplans und seiner die Zielerreichung ausschließenden Umsetzungsform in den aus 

deutscher Sicht zwar überörtlich, aber dennoch eher lokal definierten Partizipationsgremien zu 

beheben.  

Von Bedeutung ist es dabei, Wege zu finden, wie Akteure der Betroffenheitsregion sich in den 

Diskurs über lokale Grenzen hinausreichende Aspekte einbringen können. Ggf. könnte dies 

durch eine Öffnung bzw. Erweiterung der Partizipationsprozesse und Gremien der regionalen 

Partizipation innerhalb der Standortregion geschehen. Es wäre aber auch denkbar, Akteuren 

der Betroffenheitsregion erst zu einem späteren Zeitpunkt privilegierte Mitwirkungsrechte einzu-

räumen, nämlich dann, wenn es nicht nur um die oberirdischen Anlagen und Zufahrtswege, 

sondern um die regionalen Perspektiven im Zusammenhang mit dem geplanten Tiefenlager 

geht, aus denen sich auch die Betroffenheit ableitet. Partizipationsgremien sollten nicht einfach 

vergrößert werden, etwa durch die Einbeziehung einer Vielzahl weiterer Gemeinden. Im Gegen-

teil sollten sie zunächst im Wesentlichen so eingerichtet werden, wie von der Schweiz vorge-

schlagen, um die tatsächlichen Umsetzungsoptionen eines Tiefenlagers innerhalb der (enge-

ren) Standortregion und ihre lokalen Folgen dort zu diskutieren, wo unmittelbare Folgen vor-

handen sind. Gleichzeitig muss aber die Betrachtung übergreifender Aspekte der Betroffenheit 

in der jeweiligen Betrachtungsregion ermöglicht werden, wobei es sich anbieten kann, bei sehr 

nahe beieinander liegenden potenziellen Standorten lediglich eine Betrachtungsregion für diese 

Standorte festzulegen. Zugleich müssten auch entsprechende Beteiligungsmöglichkeiten ge-

schaffen werden.  

Als eine Lösungsmöglichkeit schlägt die ESchT die Einrichtung eines zusätzlichen standort-

übergreifenden Regionalforums (oder einer vergleichbaren Struktur) vor. Mögliche Mitglieder 

könnten z.B. Repräsentanten der Kantone, anderer betroffener Planungsträger1

                                                      
1 Hiermit sind öffentliche Einrichtungen gemeint, denen in der Schweiz oder in Deutschland Planungs-
kompetenzen zugewiesen sind, soweit deren Zuständigkeit durch die Errichtung und Betrieb des Lagers 
mehr als unerheblich betroffen sein kann (z.B. Regionalplanung, Zuständigkeiten für spezifische Infra-
strukturen wie Straßen oder Belange wie Natur- oder Wasserschutz, Bauleitplanung etc.). 

, der Regional-

verband Hochrhein-Bodensee, die Landkreise, die Vorsitzenden der lokalen Partizipationsgre-

mien und Vertreter von Fachbehörden sowie weitere Vertreter regionaler organisierter Interes-

sen auf beiden Seiten der Grenze sein. Die zentrale Aufgabe einer solchen Einrichtung sollte 
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die koordinierte Diskussion der über die „lokale“ Ebene der Standortregion hinausreichenden 

regionalen Aspekte sein. Hierzu gehören z.B. die Definition der Ziele und Anforderungen an die 

gutachterliche Untersuchung sozio-ökonomischer Wirkungen und die Identifikation möglicher-

weise gleichwertig betroffener Kommunen, die je nach Ergebnis der Untersuchungen Zugang 

zu den lokalen Partizipationsgremien erhalten sollten. Auch das Zusammenführen von Erkennt-

nissen aus der lokalen Partizipation, die über den Standort hinaus Bedeutung haben können, 

wäre so sehr gut möglich. Weitere Aufgaben könnten in späteren Phasen des Sachplanverfah-

rens die Diskussion von Präventionsmaßnahmen gegenüber unerwünschten sozialen Folgen 

und von Konzepten zur Regionalentwicklung sein. Im Wesentlichen könnte die Arbeit des Fo-

rums dann darauf ausgerichtet sein, diese übergreifenden Wissensbildungs- und Koordina-

tionsprozesse durchzuführen und Empfehlungen an den Ausschuss der Kantone zu formulie-

ren. 

 

II.4 Zu den Kriterien zur Definition der „weiteren betroffenen Gemeinden“ 

II.4.1 Grundsätzliche Aspekte 

Im Entwurf sind unscharfe Begrifflichkeiten und Formulierungen enthalten. Dies wiegt umso 

schwerer, als diese als Grundlage für die konkrete räumliche Abgrenzung von Standortregio-

nen, d.h. Betroffenheiten und Mitwirkungsmöglichkeiten an den Prozessen der regionalen Parti-

zipation, verwendet werden. Im Folgenden werden solche Begriffe kurz behandelt. 

Direkte und unmittelbare Betroffenheit: Diese Formulierung wird im Entwurf (BFE 09c, S. 4) 

verwendet, ohne dass eindeutig geklärt wird, was unter einer direkten und unmittelbaren Betrof-

fenheit verstanden wird und was sie von einer indirekten und mittelbaren Betroffenheit unter-

scheidet. Außerdem ist kaum nachvollziehbar, welchen Bezug das Kriterium Topographie zu 

einer direkten und unmittelbaren Betroffenheit einer Gemeinde und ihrer Bevölkerung aufwei-

sen soll. 

Schwer nachvollziehbar ist, dass Betroffenheit im Entwurf normativ an einem sehr engen Pla-

nungsperimeter (5 km) und maximal darüber hinaus den Nachbargemeinden festgemacht wird. 

Räumliche Nähe – wie auch immer diese definiert wird – eignet sich nur bedingt, um abzugren-

zen, wann jemand von einer Maßnahme betroffen ist. 

Ein Einwohner einer Standortgemeinde bzw. einer Standortregion kann zum Beispiel durch den 

entstehenden Verkehr von der Maßnahme direkt und unmittelbar betroffen sein. Ebenso kann 

aber auch ein in großer Entfernung weit außerhalb der Standortregion lebender Eigentümer di-

rekt und unmittelbar betroffen sein, wenn durch die Maßnahme die Bodenpreise in seiner Ge-
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meinde sinken und dadurch seine Immobilie an Wert verliert. Genauso entsteht eine unmittelba-

re und direkte Betroffenheit außerhalb der im Sachplan definierten Standortregion, wenn ein 

Hotel in großer Entfernung vom Standort des Tiefenlagers dadurch Gäste verliert, dass der Ort 

infolge der Maßnahme von bestimmten Gruppen gemieden wird oder der Tourismus allgemein 

zurückgeht.  

Distanzen eignen sich auch hinsichtlich von Arbeitsplatz- und den damit zusammenhängenden 

Multiplikatoreffekten nicht zur Abschätzung von direkter und unmittelbarer Betroffenheit, denn 

auch zukünftige Beschäftigte eines Endlagers, die aus weiter entfernten Gemeinden einpen-

deln, bedingen Betroffenheit. Ein Endlager wird Einfluss auf den regionalen Arbeitsmarkt – und 

damit über den engen Bereich der durch den Sachplan definierten Standortregion hinaus – ha-

ben und gegebenenfalls zusätzlich die Kaufkraft fördern. Dies zeigt die Problematik einer Ab-

grenzung von Betroffenheit durch rein formale Kriterien.  

Höhenzug, Hügelzug, Tal: Im Kriterium 2 (Topographie) werden diese Begriffe verwendet 

(BFE 09c, S. 4). Es bleibt jedoch unklar, um was es sich dabei konkret handelt. Was ist ein 

Höhenzug? Was gilt als Hügelzug, was unterscheidet diesen von einem Höhenzug? Ist ein Tal 

durch eine Wasserscheide begrenzt?  

Natürlich vorhandene Grenze einer Standortregion: Es wird ebenso nicht deutlich, wieso 

Höhenzüge und Geländekammern die „natürlich vorhandene Grenze einer Standortregion“ bil-

den. Ebenso wenig ist die Formulierung nachvollziehbar, dass eine angrenzende Gemeinde 

dann, wenn sie zum selben topografischen Raum gehört, unter dem Kriterium der Topografie 

zur Standortregion gezählt werden kann und damit Zugang zu privilegierten Mitwirkungsrechten 

im Prozess der regionalen Partizipation hat. 

Großräumige „Labelregion“: Im Kriterium 3 (Regionalwirtschaft) wird dieser Begriff verwen-

det, um einen Ausschluss aus Prozessen der regionalen Partizipation zu definieren. Er wird je-

doch nicht näher erläutert. Dies schränkt die Nachvollziehbarkeit von späteren konkreten Ent-

scheidungen ein. 

Im Entwurf werden die Kriterien „Infrastruktur“, „Topographie“ und „Regionalwirtschaft“ (mit den 

Teilkriterien (a) Labelprodukte, regionale landwirtschaftliche Produkte; (b) Regionaler Touris-

mus, gemeinsame touristische Vermarktung; (c) Wirtschaftliche Beziehungen und (d) Grenz-

überschreitende Beziehungen) zur Definition von „weiteren betroffenen Gemeinden“ verwendet. 

Dies ist nur bedingt zweckmäßig und sachgerecht. Die früheren Stellungnahmen der ESchT 

(ESchT 08b), aber auch eine Stellungnahme des Kantons Schaffhausen (KSH 07) weisen da-

rauf hin. So forderte der Kanton Schaffhausen die Berücksichtigung eines umfangreicheren Kri-

terienkatalogs bei der Regionsabgrenzung:  
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„1. Veränderung der generellen Standortattraktivität als Wirtschafts- und Wohnstandort, 2. Aus-

wirkungen auf Entscheide in- und ausländischer Firmen bezüglich Zu-/Wegzug, Expansionsplä-

ne/Ausbauten, Ressourcenallokation, 3. Auswirkungen auf ausgewählte Wirtschaftsbereiche 

wie Research & Development (R & D), Attraktivität, Kongressattraktivität, Bauwirtschaft nahe 

Branchen, andere Branchen (Konsumgüter, Dienstleistungen), Landwirtschaft und Tourismus, 

4. Auswirkungen auf Produkte mit Herkunftsbezeichnungen, 5. Generelle, nicht finanzielle Ef-

fekte wie Image/Stigmatisierung der Region, Wartezeiten, durch Staus, Emissio-

nen/Immissionen (u.a. Lärm), 6. Auswirkungen auf Bevölkerung: Quantifizierung der betroffe-

nen Bevölkerung in einem kleineren (bis 15 km) und grösseren (bis 30 km) Einzugsgebiet, Zu-

/Wegzüge von Privatpersonen, Sozialstruktur, 7. Konsum und Investitionen (zu erwartende 

Konsumveränderungen durch Tiefenlager, zu erwartende Investitionsveränderungen durch Tie-

fenlager), 8. Chancen durch Tiefenlager für Region (z.B. Hightech Standort, R & D Standort), 9. 

Quantifizierung der ökonomischen Effekte (im Umkreis von 15 km und 30 km) bzw. möglicher 

Kompensationszahlungen, 10. Öffentliche Finanzen (zu erwartende Steuereinnahmen durch 

Tiefenlager, Steuerausfälle durch Tiefenlager, Auswirkungen von Kompensationszahlungen).“ 

(KSH 07, S. 7f)  

Diese und ähnliche Kriterien sollten auf die – wie oben dargestellt – festzulegende Betrach-

tungsregion angewendet werden. Anhand der Kriterien sollte die Betroffenheit festgestellt wer-

den. Damit könnte die o.g. Betroffenheitsregion definiert werden. 

Ein grundsätzlicher Kritikpunkt bezieht sich schließlich auch auf den Umgang mit Schwellenwer-

ten zu den einzelnen Kriterien. Schwellenwerte – ähnlich wie auch die gewählten Zeitpunkte, so 

das mehrmals als Grundlage genommenen Jahr 2008 – wirken willkürlich. Über eine Begrün-

dung lässt sich zwar spekulieren (z.B. verfügbare Datenquellen, Jahr der Verabschiedung des 

Sachplans?), eine klar nachvollziehbare und transparente Argumentation fehlt jedoch.  

 

II.4.2 Anmerkungen zu den Kriterien im Einzelnen 

II. 4.2.1 Infrastruktur 

Dieses Kriterium bezieht sich gemäß Entwurf (BFE 09c, S. 4f) auf die Platzierung der Oberflä-

chenanlagen innerhalb des Planungsperimeters und deren Erschließung. Das Kriterium soll in 

Etappe 2 angewendet werden, wenn die Standorte für Oberflächenanlagen innerhalb der Regi-

on konkretisiert sind. 

Zu weiteren betroffenen Gemeinden können gezählt werden, wenn mindestens eines der fol-

genden Teilkriterien erfüllt ist: (1) Wenn Erschließungsinfrastruktur im direkten Zusammenhang 
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mit einem Tiefenlager in einer zum Planungsperimeter angrenzenden Gemeinde geplant und 

erstellt werden soll, (2) falls geplante Zu- und/oder Wegfahrten (per LKW oder Eisenbahn) des 

lokalen Baustellen- und Anlieferungsverkehrs bevorzugt durch eine an den Planungsperimeter 

angrenzende Gemeinde geführt werden müssen, d.h. es keine Alternativrouten über andere 

Gemeinden im Planungsperimeter gibt.  

Beurteilung: Das Kriterium 1 ist aus Sicht der EScht nachvollziehbar und erscheint sinnvoll. Es 

ist für die deutsche Seite weitgehend irrelevant, da die Erschließungsinfrastruktur wahrschein-

lich nicht über die deutschen Grenzgemeinden geführt werden müssen.  

 
II. 4.2.2 Topographie 

Im Entwurf (BFE 09c, S.5) heißt es: „Auf Grund der technischen Machbarkeit von möglichen 

Oberflächenanlagen werden topografische Kriterien, insbesondere dasjenige der Höhenzüge, 

bei der Festlegung des provisorischen Planungsperimeters berücksichtigt. Bei den topografi-

schen Kriterien zur Begründung der besonderen Betroffenheit von weiteren Gemeinden wird ihr 

räumlicher Bezug zu den Gemeinden im Planungsperimeter beurteilt. (…)  

Dabei gilt: 

• Liegen angrenzende Gemeinden im selben Tal wie die Gemeinden im Planungsperime-

ter, können sie zur Standortregion gezählt werden. 

• Liegt zwischen einer Gemeinde im Planungsperimeter und einer angrenzenden, allfällig 

weiteren betroffenen Gemeinde ein Hügelzug, so kann diese Gemeinde unter dem Krite-

rium Topografie nicht zur Standortregion gezählt werden.“  

Beurteilung: Das Kriterium Topographie mag für die engere Standortregion – zum Beispiel im 

Hinblick auf landschaftsästhetische oder andere Aspekte – sinnvoll und von großer Bedeutung 

sein, die Begründung ist jedoch insgesamt nur bedingt transparent und nachvollziehbar. Land-

schaftsästhetische Eingriffe müssten dann umfassender Berücksichtigung finden, ebenfalls 

würde man eine Auseinandersetzung hinsichtlich der Kompensation von entsprechenden Ein-

griffen erwarten. Zudem machen funktionale Bezüge weder an Tälern noch an Hügelzügen 

Halt. Auf die begriffliche Unschärfe wurde bereits oben hingewiesen (Abschnitt II.1).  

 
II. 4.2.3 Regionalwirtschaft 

Mit dem dritten Kriterium werden die regionalwirtschaftlichen Beziehungen erfasst. Bei diesem 

Kriterium werden zumindest in begrenztem Umfang die oben erwähnten räumlich-funktionalen 
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Verflechtungen aufgegriffen. Dabei stehen regionale Produkte und der Tourismus im Vorder-

grund. Bei der Bewertung der regionalwirtschaftlichen Beziehungen werden vier Teilkriterien 

verwendet. Wird durch ein Teilkriterium oder mehrere Teilkriterien eine starke Verbindung einer 

Gemeinde zu den Standortgemeinden belegt, so wird diese Gemeinde unter dem Kriterium der 

Regionalwirtschaft zur jeweiligen Standortregion gezählt. 

Beurteilung: Die Berücksichtigung des Kriteriums Regionalwirtschaft ist unabdingbar. Dies gilt 

insbesondere im Hinblick auf die Feststellung von Betroffenheiten im weiteren Sinne, d.h. sol-

che Betroffenheiten, die nicht ausschließlich durch die Platzierung der Oberflächenanlagen des 

Tiefenlagers oder deren Erschließung bestimmt werden. Zu würdigen ist das Bemühen um 

Transparenz und Operationalisierung, indem vier Teilkriterien unterschieden werden. Allerdings 

reichen die Verflechtungen – zumindest auf deutscher Seite – weit über die Grenzgemeinden 

hinaus. Insofern sollte eindringlich darauf gedrängt werden, die Methodik zur Identifikation wei-

terer betroffener Gemeinden zu verändern (vgl. oben).  

 
Teilkriterium Labelprodukte; Regionale landwirtschaftliche Produkte 

Der Entwurf (S. 6) legt fest: „Die Produktion von landwirtschaftlichen, regionalen Produkten oder 

Labelprodukten mit regionalem Bezug findet in einer zum Planungsperimeter angrenzenden 

Gemeinde und in den Standortgemeinden statt. Diese Situation bestand bereits vor 2008 resp. 

die gemeinsame Produktion resp. Vermarktung solcher Produkte wurde vor 2008 in Angriff ge-

nommen. Eine solche Produktion schafft regionale Identität und bedingt regionalwirtschaftliche 

Zusammenarbeit. Es gilt zudem: Die Region, in der die Produkte hergestellt werden, erstreckt 

sich zu einem überwiegenden Teil über das Gebiet des Planungsperimeters (d.h. grossräumige 

"Labelregionen", in denen der Planungsperimeter bloss einen kleinen Flächenanteil ausmacht, 

sind ausgeschlossen).“ Als Merkmale regionaler Produkte werden gemeinsame Qualitätsstan-

dards und einheitliches Auftreten unter gemeinsamem Namen genannt. Ebenso zählt dazu, 

wenn Produkte oder Teile davon ganz oder zu einem überwiegenden Teil aus der Region 

stammen. 

Beurteilung: Das Teilkriterium ist generell sinnvoll. Allerdings ist zu beachten, dass 

Labelregionen auf deutscher Seite teilweise weit über die Grenzgemeinden hinausreichen. Sie 

werden aufgrund von Imagefaktoren wahrscheinlich in ihrer Gesamtheit von der Tiefenlager-

problematik betroffen sein. Allerdings werden sie formal nicht berücksichtigt. Dies spricht für die 

Identifizierung einer Betroffenheitsregion im o.g. Sinne (vgl. oben).  
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Teilkriterium Regionaler Tourismus / Gemeinsame touristische Vermarktung 

Der Entwurf (BFE 09c, S. 6f) legt fest: „Eine oder mehrere zum Planungsperimeter angrenzen-

de Gemeinden bilden zusammen mit den Gemeinden im Planungsperimeter und die Standort-

gemeinden eine Tourismusregion, die einheitlich und eigenständig auftritt und ihre Angebote 

gemeinsam vermarktet. Merkmale dafür sind gemeinsame Strukturen (bspw. Verein), Distributi-

on und Plattformen (Internet, Prospekte), Angebote und Projekte.“ Zusätzlich wird festgelegt, 

dass sich die Tourismusregion zu einem überwiegenden Teil über das Gebiet des Planungs-

perimeters erstreckt und die Tourismusregion bereits vor 2008 bestand bzw. ihr Aufbau bereits 

vor 2008 in Angriff genommen wurde. 

Beurteilung: Hier gilt im Wesentlichen – vielleicht mit noch größerer Bedeutung – das Gleiche 

wie bei dem voranstehenden Teilkriterium. Auch hier gilt, dass die Tourismusregionen nicht an 

der Staatsgrenze halt machen und einen größeren Raum umfassen. Unverständlich ist die enge 

Kopplung der touristischen Aktivitäten mit dem Flächenanteil. Alternativ – und von der Sache 

her wesentlich überzeugender – könnten auch z.B. Wertschöpfung oder Beschäftigtenzahlen 

zum Nachweis der Bedeutung benutzt werden. Zudem ist die Begrenzung auf den Zeitraum vor 

2008 nicht nachvollziehbar (s.o.).  

 
Teilkriterium Wirtschaftliche Beziehungen 

Im Entwurf (BFE 09c, S. 7) wird dieses Teilkriterium folgendermaßen beschrieben: „Eine oder 

mehrere zum Planungsperimeter angrenzende Gemeinden weisen in Etappe 1 eine starke wirt-

schaftliche Beziehung mit den Standortgemeinden auf. Um diese Beziehungen zu belegen, 

müssen messbare Indikatoren und vorhandene Daten angewendet werden, welche auch über 

eine gewisse Zeitspanne konstant bleiben. Hierzu bieten sich Arbeits-Pendelnden-Bewegungen 

von Erwerbstätigen an. Sie sind für die wirtschaftliche Situation in der wegpendelnden, aber 

auch in der zupendelnden Gemeinde wesentlich, sei es für die wirtschaftliche Wohlfahrt der 

Wohnortsgemeinde, aber auch die Zupendelndengemeinde kann von Arbeitskräften profitieren.“ 

Weiterhin wird ein Berechnungsmodus angegeben: Eine Gemeinde kann zur Standortregion 

gezählt werden, wenn die zwei Werte der Wegpendelnden und der Zupendelnden zusammen-

gerechnet über 60% betragen.  

Beurteilung: Zu würdigen ist das Bemühen um Operationalisierung des Teilkriteriums. Aller-

dings können die Pendlerzahlen nur unzureichend wirtschaftliche Beziehungen und Verflech-

tungen widergeben. So werden zum Beispiel Zuliefer-Abnehmerbeziehungen dadurch nicht er-

fasst und damit werden auch nicht die Fragen beantwortet, inwieweit regionale Wirtschaftskreis-

läufe vorhanden sind und inwieweit sie von einem geologischen Tiefenlager beeinflusst werden. 
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Darüber hinaus fehlt für die Zahl von 60 % jegliche Begründung. Sie scheint zudem vergleichs-

weise hoch (vgl. oben zur Nachvollziehbarkeit von Schwellenwerten). 

 

Teilkriterium Grenzüberschreitende Beziehungen 

In diesem Teilkriterium geht es schließlich auch um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Daher ist es für die deutsche Seite von besonderer Bedeutung. Der Entwurf (BFE 09c, S. 8) legt 

fest: „Eine Gemeinde auf ausländischem Staatsgebiet (Gemeinde X), die an eine Gemeinde 

des Planungsperimeters angrenzt, kann zur Standortregion gezählt werden, wenn eine Zu-

sammenarbeit auf Behördenebene zwischen der Gemeinde X und den Gemeinden im Pla-

nungsperimeter nachgewiesen werden kann“. Dabei gilt, dass diese Zusammenarbeit kontinu-

ierlich und aktiv stattfindet, sektor- bzw. bereichsübergreifend und institutionell verankert ist so-

wie bereits vor 2008 stattfand. 

Beurteilung: Es ist aus deutscher Sicht begrüßenswert, dass auch grenzüberschreitende Be-

ziehungen Berücksichtigung finden sollen. Allerdings gelten hier ähnliche Bedenken wie bei den 

anderen Teilkriterien. Auch hier ist die Jahreszahl 2008 nicht nachvollziehbar (vgl. oben). Die 

Begrenzung auf die behördenseitige Zusammenarbeit ist zudem bedauerlich, denn ein erhebli-

cher Teil der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und Deutschland 

lebt vom aktiven Engagement der Bürger und der Wirtschaft. Dies wird im vorliegenden Entwurf 

nicht hinreichend berücksichtigt.  

 

III. Regionale Partizipation 

Ausgehend von den vorliegenden Unterlagen und vereinzelten Erfahrungsberichten deutscher 

Stakeholder und Akteure in der ersten Etappe des Sachplanverfahrens, sind drei grundsätzliche 

Anmerkungen anzufügen. Vorauszuschicken ist, dass die vorgeschlagene Vorgehensweise im 

Leitfaden „Regionale Partizipation“ grundsätzlich zielführend erscheint (BFE 09d). Sie berück-

sichtigt die wesentlichen Erfahrungen, die in anderen Ländern gesammelt wurden und überträgt 

sie sinnvoll auf die Rahmenbedingungen des Schweizer Sachplanverfahrens. 

 

III.1 Berücksichtigung der deutschen Seite 

Allerdings fehlt eine systematische Berücksichtigung der Tatsache, dass mehrere der von der 

Nagra vorgeschlagenen Standorte – wenn man die vom BFE selbst angelegten Kriterien zur 

Bestimmung der Standortregion heranzieht – zu einer grenzüberschreitenden „Regionalen Par-
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tizipation“ führen werden. Dies wird an keiner Stelle des Leitfadens erwähnt (BFE 09d). Die 

deutsche Seite taucht in den Schaubildern nicht auf und es bleibt sowohl für Schweizer Beteilig-

te als auch für Bürger der deutschen Seite offen, wie dieser Sachverhalt der Grenzüberschrei-

tung gehandhabt werden soll. In Gesprächen und der bilateralen Kommunikation mit deutschen 

Akteuren hat das BFE immer klar gestellt, dass eine Beteiligung der deutschen Seite zugesi-

chert wird. Daran besteht auch kein Zweifel. Aber dies sollte im Leitfaden zur regionalen Parti-

zipation auch ausdrücklich erwähnt und beschrieben werden, um für alle Adressaten des Leit-

fadens in der Schweiz und in Deutschland die Randbedingungen und Eckpunkte des geplanten 

Vorgehens transparent zu machen. Es wird vorgeschlagen, hierfür in einem kurzen Kapitel die 

vorgesehenen Eckpunkte zusammenzufassen. Auch im Schaubild des Leitfadens (BFE 09d, S. 

10) sollte die deutsche Seite systematisch berücksichtigt werden; es müsste dabei auch deut-

lich werden, an welchen Stellen eine deutsche Beteiligung angedacht ist und wo nicht. 

 

III.2 Zuständigkeiten  

Es wäre hilfreich (sowohl für Schweizer als auch für deutsche Adressaten des Leitfadens), 

wenn zumindest exemplarisch dargestellt würde, welche Art von Entscheidungen innerhalb der 

Partizipationsgremien gefällt werden können und welche nicht. Bislang enthält der Leitfaden in 

Punkt 2.3 die Aussage, dass mit der regionalen Partizipation keine über die Gesetzeslage hin-

ausgehenden Kompetenzen verbunden seien. Gleichzeitig wird in Punkt 3.6 erläutert, dass „Zu-

ständigkeiten und Entscheidungskompetenzen“ Bestandteil des zu erstellenden Konzepts seien 

(BFE 09d: S. 13). Ebenso wird bei der Beschreibung der Grundstruktur in Punkt 3.3 erwähnt, 

dass festzulegen sein wird, welche Entscheidungen in der Regionalversammlung fallen und 

welche in der Leitungsgruppe (BFE 09d, S. 8-11). Es wird aber an keiner Stelle im Leitfaden 

erwähnt, welche Art von Entscheidungen gefällt werden können. Die ESchT interpretiert den 

Leitfaden so, dass durch die regionale Partizipation keine verbindlichen Mitentscheidungsrechte 

über Schritte im Sachplan geschaffen werden sollen, (vgl. dazu den oben erwähnten Hinweis 

auf Punkt 2.3 in BFE 09d). Die ESchT geht hingegen davon aus, dass durch die Bereitstellung 

von Expertise, Infrastruktur und Finanzen unterstützt werden soll, dass innerhalb der Region ei-

ne eigenständige Meinungsbildung erfolgen kann und dass dies insofern über das übliche Maß 

in anderen Sachplanverfahren oder Verfahren nach dem Kernenergiegesetz hinausreichen 

wird. Es könnten dann z.B. eigenständig Expertisen anfertigt werden und es würde eine selbst 

ausgestaltete und gesteuerte Infrastruktur für die Erarbeitung und Diskussion von Anforderun-

gen und Stellungnahmen zum Standortauswahlverfahren geschaffen und finanziert. Ebenso soll 

die Region über Konfliktlösungsmechanismen verfügen und bei auftretenden Konflikten über die 

weitere Vorgehensweise zur Klärung des Konflikts entscheiden können. Alle zur Ausübung die-
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ser Ziele erforderlichen Entscheidungen würden in den regionalen Partizipationsgremien erfol-

gen. Eine ausdrückliche Benennung dieser Kompetenzen und der Grenzen der Mitwirkung 

durch eine Positiv- oder Negativliste oder Beispiele, welche Entscheidungen wo zu treffen sind, 

enthält weder der Sachplan (SGT 08a) noch der Leitfaden (BFE 09b, d). Es ist zu empfehlen, 

hier Klarheit zu schaffen, um weder zu hohe Erwartungen zu wecken noch Misstrauen zu be-

fördern, es handele sich um eine „Alibibeteiligung“. 

 

III.3  Vorentscheidungen ohne deutsche Beteiligung 

Als problematisch ist anzusehen, dass durch den beschriebenen Zeitplan und Ablauf die deut-

schen Teile der Standortregion wohl systematisch aus der konzeptionellen Entwicklung der Par-

tizipationsgremien, die von den Regionen selbst mitzugestalten ist, ausgeschlossen wären. 

Denn es ist vorgesehen, dass die Startmoderierenden bzw. die Startteams ihre Arbeit aufneh-

men, bevor die Standortregion abschließend definiert ist. Da im Verlauf des Sommers 2009 die 

ersten Startteams eingesetzt und Startmoderierende benannt wurden sowie durch die Vorlagen 

der AG Raumplanung erste Entwürfe für die Planungsperimeter vorgelegt wurden (ARE 09), 

wird deutlich, dass zwar deutsche Gemeinden innerhalb des Planungsperimeters liegen kön-

nen2

                                                      
2 Ein Beispiel dafür sind die Gemeinden Jestetten, Dettighofen, Lottstetten und Büsingen am Hochrhein 
im Standortsgebietsvorschlag Zürcher Weinland (ARE 09, S. 27). 

, die Vorbereitung der regionalen Partizipation nach der schriftlichen Darstellung im 

Sachplan und Leitfaden wohl ohne deutsche Kommunen stattfindet, da sie im planungsrechtlich 

relevanten Zusammenhang nicht von Infrastrukturmaßnahmen betroffen sein werden. Die er-

weiterte Standortregion, wie sie in Punkt 3.7 des Leitfadens (BFE 09d) beschrieben wird, die 

dann auch weitere betroffene deutsche Kommunen umfassen könnte, soll aber erst in Etappe 2 

gebildet werden. Das bedeutet, dass in den Startteams keine deutsche Beteiligung vorgesehen 

ist, obwohl dort nach den Punkten 3.3 und 3.6 des Leitfadens (BFE 09d) schon weitreichende 

Vorentscheidungen getroffen werden. Zu diesen Vorentscheidungen gehören z.B. die Zusam-

mensetzung der Gremien (Steuerungsgruppe etc.), deren Zuständigkeiten, ihre Entscheidungs-

regeln, Infrastrukturen und Konfliktschlichtungsmechanismen. Das BFE hat bislang immer wie-

der in Veranstaltungen und Gesprächen betont, dass die deutsche Seite so früh und so gut wie 

möglich einbezogen werden soll. Insofern geht die ESchT davon aus, dass ein systematischer 

Ausschluss der Beteiligung der deutschen Seite in den Startteams gerade nicht beabsichtigt ist. 

Umso mehr empfiehlt die ESchT, hier in der Endfassung des Leitfadens selbst Klarheit zu 

schaffen. Dies könnte dadurch geschehen, dass beschrieben wird, wie die deutsche Seite in 

diese Vorentscheidungen eingebunden wird. Diese Einbindung könnte z.B. realisiert werden, 

indem in allen grenznahen Standorten mindestens ein deutscher Vertreter aus der aller Voraus-
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sicht nach zu definierenden Region an den Startteams beteiligt wird oder es wenigstens regel-

mäßige Konsultationen zwischen den Startmoderierenden (oder den Startteams) und der deut-

schen Seite gibt, bevor die Vorentscheidungen getroffen werden.  

 

IV. Konfliktmanagement  

Konflikte innerhalb des Sachplanverfahrens werden für möglich gehalten und es wird positiv 

bewertet, dass der regionalen Partizipation dabei eine herausgehobene Rolle zugewiesen wird. 

Da die Konflikte sowohl auf der regionalen Ebene als auch zwischen deutschen und Schweizer 

Gemeinden auftreten können, fällt auf, dass die vorliegenden Dokumente bei den Konflikt-

schlichtungsmodellen unbestimmt bleiben. In der aktuellen Fassung des „Leitfadens Aufbau re-

gionale Partizipation“ (BFE 09d) wird der „Regionalkonferenz“ (früher „Regionalversammlung“) 

oder der „Leitungsgruppe“, die für die operativen Geschäfte der standortbezogenen regionalen 

Beteiligung verantwortlich ist, Unterstützung durch ein „Begleitteam“ bei Konflikten zugesichert 

(BFE 09d). Dieses Begleitteam setzt sich aus Vertretern des BFE, der Standortkantone und der 

Moderierenden zusammen. Im Fall von „andauernden Konflikten“ innerhalb der Partizipations-

gremien wird das Begleitteam – so der Leitfaden - nach Lösungen suchen. Sollte sich der Kon-

flikt jedoch nicht lösen lassen, entscheide das BFE nach Rücksprache mit den Gemeinden der 

Standortregion sowie dem BFE über das weitere Vorgehen (BFE 09d, S. 11). 

Welche Mechanismen der Konfliktschlichtung greifen, wenn es zu ernsthaften Konflikten zwi-

schen Akteuren auf Schweizer Seite oder grenzüberschreitend kommt, wird an dieser Stelle of-

fengehalten. Da es z.B. geschehen könnte, dass es bei Festlegung der Regeln für die regionale 

Zusammenarbeit in der Regionalkonferenz sowie den zugehörigen Arbeitsgruppen und Gremi-

en zu schweren Interessengegensätze zwischen Vertretern deutscher und Schweizer Gemein-

den kommt und die Moderierenden keine gütliche Einigung erzielen können, muss bedacht 

werden, dass das Begleitteam aufgrund der Eigeninteressen seiner Mitglieder möglicherweise 

als nicht ausreichend unabhängig eingestuft wird. Da BFE und Kantone im Sachplanverfahren 

insgesamt auf mehreren Ebenen im Standortauswahlprozess in verschiedenen Rollen beteiligt 

sind, besitzen sie innerhalb des Verfahrens neben Interessen an der Konfliktschlichtung auch 

eigene Verfahrensziele, die die Auswahl oder Ablehnung von möglichen Handlungsalternativen 

mitbestimmen können. Diese Interessenkollisionen machen sie gerade in einem transparenten 

Verfahren in einer konfliktschlichtenden Rolle in besonderer Weise angreifbar, da sie nicht neu-

tral agieren können. In diesem Fall sowie bei vergleichbaren Konflikten zwischen Schweizer 

Regierungsorganisationen, kantonalen Akteuren und regionalen Akteuren wäre eine überge-

ordnete Supervisions-Instanz deutlich von Vorteil.  
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Vorstellbar wäre, dass der „Beirat Entsorgung“ zur Unterstützung des BFE sich explizit dieser 

Aufgabe der Konfliktschlichtung annimmt oder aber eine spezielle Ombudsperson bestellt wird. 

Der Kenntnis der ESchT nach ist dies bisher nicht vorgesehen: Die Aufgaben des „Beirats Ent-

sorgung“ nach Sachplan gehen nicht in diese Richtung und das BFE bzw. das Eidgenössisches 

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) selbst als verfahrens-

führende Akteure können aus prozeduralen Gründen diese Rolle nicht übernehmen (SGT 08a, 

S. 14; BFE 09a). In jedem Fall wäre bei der Aufgabenbeschreibung dieser Superversionsin-

stanz explizit darauf zu achten, dass Standards der Fairness bei der Beteiligung der verschie-

denen Akteure (incl. der aus dem benachbarten Ausland) beachtet werden.  

 

V. Herausforderungen für die deutsche Seite 

Wenn es bei der innerhalb des Sachplanverfahrens vorgesehenen „Beteiligung“ darum geht, 

Strukturen für eine gezielte argumentativ gestützte Beteiligung der offiziellen Akteure (Behör-

den, Bund, Land etc.), der regional betroffenen Gemeinden und Landkreise sowie der interes-

sierten Öffentlichkeit sicherzustellen, sind auch von deutscher Seite angesichts der Komplexität 

des Prozesses und seiner langen Laufzeit eine Reihe von Herausforderungen aufzunehmen 

und in professionelle Praxis umzusetzen. Diese Reaktionsweise erscheint der ESchT als Vor-

aussetzung, um auf „Augenhöhe“ in den regionalen Startteams und den in Etappe 2 einzurich-

tenden Regionalversammlungen sowie den damit verbundenen Beratungs- und Abstimmungs-

gremien mitzuarbeiten und damit auch die Chance zu bekommen, mit den vertretenen Positio-

nen Gehör zu finden. Da die Schweizer Planungen, wie oben dargelegt, die grenzüberschrei-

tende Betroffenheit nicht systematisch in den Unterlagen zur regionalen Partizipation bestim-

men, hängt viel davon ab, wie die deutsche Seite ihre Wünsche an diesem Prozess abstimmt 

und strategisch kommuniziert. 

In diesem Kontext sollten angesichts der ersten Erfahrungen im Prozess und der Bereitschaft 

der Schweiz, deutsche Akteure an den verschiedenen und auf unterschiedlichen Ebenen in 

Gremien zu beteiligen, folgende Aspekte abgestimmt werden: 

• Für die Regionalkonferenzen zu den verschiedenen Standortregionen, bei denen deut-

sche Gemeinden zu den „weiteren betroffenen Gemeinden“ in der Standortregion gehö-

ren, ist festzulegen, wie die deutsche Seite ihre Vertreter bestellt und kundig macht. 

Zusätzlich müsste präzisiert werden, wie sich die Vertreter untereinander, aber auch 

mit den Mitgliedern der deutschen „Begleitkommission Schweiz“ (BeKo) und anderer 

Gremien abstimmen. 
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• Da die deutsche Seite mit der BeKo bereits über ein eingeführtes und arbeitsfähiges 

Gremium verfügt, an der sich auch das Land Baden-Württemberg und das BMU beteili-

gen, und zusätzlich mit der AG Regio ein flexibles Steuerungsgremium eingerichtet 

wurde, ist zu beraten, in welcher Weise diese optimiert werden müssen, um die mehr-

jährigen Entscheidungsprozesse konstruktiv begleiten zu können.  

• Wenn die AG Regio als „Frühwarnsystem“ mit pluraler Zusammensetzung, hoher Flexi-

bilität und Zugriff auf Ressourcen koordinierend arbeiten möchte, ist zu klären, ob ihre 

Zusammensetzung und Arbeitsweise den aktuellen Erfordernissen angepasst werden 

soll. Dies berührt auch die regionale Partizipation auf deutscher Seite und deren Orga-

nisation, die von den Landkreis- und Gemeindevertretern nicht selbstredend parallel zu 

ihrem breiten Aufgabenspektrum bewältigt werden kann. 

• Während Bund, Land und Landkreise im Ausschuss der Kantone bereits stark vertreten 

sind, ist darüber nachzudenken, wie die deutsche regionale Partizipation (ergänzend zu 

den Aktivitäten der Region im Ausschuss der Kantone) ausgerichtet wird. Bisher sind in 

der deutschen BeKo nicht nur Politik, Behörden und Gemeinden, sondern auch Vertre-

ter der regionalen Zivilgesellschaft eingebunden, die ein breites Spektrum von Interes-

sen und Kompetenzen repräsentieren. In diesem Zusammenhang wird empfohlen zu 

prüfen, wer in der BeKo vertreten sein soll und ob die Bestimmung der BeKo, eine reine 

Informationsplattform zu sein, zu ändern wäre. Sie könnte sich auch zu einem Forum 

der Beratung entwickeln, in dem nach breit unterstützten Positionen gesucht wird und 

das die Positionen der deutsche Seite vorabstimmt, mit denen in die Schweizer Gremi-

en gegangen wird. Voraussetzung dafür ist, dass die aktuellen Mitglieder der BeKo dies 

auch wollen. 

• Die informellen Regelungen zur Arbeitsweise von BeKo und AG Regio sollten auf den 

Prüfstand gestellt werden und durch die schriftliche Vereinbarung einiger Grundregeln 

zur Arbeitsweise ergänzt werden. Dies könnte bis zu einer Geschäftsordnung führen, 

die z.B. eine Festlegung zum maximalen Abstand zwischen zwei Sitzungen enthält. 

Auch wäre zu erwägen, einen unabhängigen Moderator für die deutsche Seite zu be-

stimmen, da angesichts der Aufgabenfülle der bereits beteiligten politischen Entschei-

dungsträger die komplexe Aufgabe der konzeptionellen und strategischen Abstimmung 

mit den regionalen Akteuren nicht „nebenher“ verwirklicht werden kann. Der Moderator 

sollte aus der Region stammen oder eine enge Verknüpfung mit dem Thema besitzen 

sowie gleichzeitig für die Mitglieder der BeKo und AG Regio ein hohes Maß an Aner-

kennung und Glaubwürdigkeit nachweisen können. 
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Angesichts der Breite der zu vertretenden Interessen auf deutscher Seite (Gemeinden, lokale 

Wirtschaft, Zivilgesellschaft) und des langen Zeitraumes bis zur Inbetriebnahme eines Tiefenla-

gers empfiehlt die ESchT, auf den strukturellen Anpassungsbedarf an die sich etablierende 

Praxis des laufenden Sachplanverfahrens zu reagieren. Dies bedeutet in der Konsequenz aktu-

ell sicher einen Einsatz von Ressourcen, der nicht nur für die gesamte Etappe 1 sicherzustellen 

ist; auch für Etappe 2 kann er mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erwartet werden. Die 

ESchT gibt hierbei zu bedenken, dass in vergleichbaren Verfahren erfahrungsgemäß nur die 

Akteure ihren Einfluss behalten, die einen zielgerichteten Organisationsaufwand betreiben. 

 

VI. Zusammenfassung 

Zusammenfassend empfiehlt die ESchT: 

• Bei der Anwendung des Sachplanverfahrens sollte analytisch unterschieden werden 

zwischen der schon bisher als „Standortregion“ vorgesehenen lokalen räumlichen Be-

troffenheit, sie sich aufgrund der Lage der Lagerstätten und der zugehörigen Infrastruk-

turen ergibt (direkte Einwirkungen im Gemeindegebiet) sowie einer überörtlich verstan-

denen, erweiterten funktionalen Betroffenheit, die sich insbesondere aufgrund sozialer 

und ökonomischer bzw. raumplanungsbezogener Zusammenhänge ergibt (Betroffen-

heitsregion). Beide Arten der Betroffenheit sollten im Verfahren im Rahmen jeweils ge-

eigneter Beteiligungsformen angemessen ermittelt und diskutiert werden. 

• Für die Ermittlung der erweiterten funktionalen Betroffenheit und Koordination von 

standortübergreifenden Fragestellungen bzw. Rückspiegelung der jeweiligen Diskussi-

onsergebnisse aus den lokalen Partizipationsgremien gibt es bisher im Sachplanverfah-

ren keine institutionelle Verankerung oder Plattform. Die ESchT schlägt als Lösung die 

Einrichtung eines zusätzlichen standortübergreifenden Regionalforums (oder einer ver-

gleichbaren Struktur) vor. Mögliche Mitglieder könnten z.B. Repräsentanten der Kanto-

ne, anderer betroffener Planungsträger, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee, die 

Landkreise, die Vorsitzenden der lokalen Partizipationsgremien und Vertreter von 

Fachbehörden sowie weitere Vertreter regional organisierter Interessen auf beiden Sei-

ten der Grenze sein.  

• Die Kriterien zur Abgrenzung der lokalen Standortregion eines Tiefenlagers sollten 

durchweg so gewählt werden, dass sie sich an der dort tatsächlich ermittelbaren Betrof-

fenheit orientieren und in sich konsistent sind. Gleiches gilt für die Abgrenzung der Be-

troffenheitsregion. 
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• Es sollten bereits in diesem frühen Stadium Kriterien und Formen definiert werden, an-

hand derer im Fall eines späteren Konfliktfalles zwischen deutschen und Schweizer Ak-

teuren geschlichtet werden soll. Denn das für die Schweizer Seite gesetzlich vorgese-

hene Bereinigungsverfahren zwischen Kantonen und Bund steht für die genannte Art 

möglicher Konflikte der deutschen Seite nicht zur Verfügung. Ob das vorgesehene Be-

gleitteam ein ausreichendes Maß an Unabhängigkeit angesichts der verschiedenen Ei-

geninteressen seiner Mitglieder sicherstellen kann, versteht sich nicht von selbst. 

• Die Schweiz eröffnet den verschiedenen Akteuren auf Bundes- und Landes-, aber vor 

allem auch auf regionaler Ebene eine Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten. Damit 

legt sie einen Teil der Verantwortung für die tatsächliche Ausfüllung des Sachplanver-

fahrens in Bezug auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in die Verantwortung 

der Regionen. Dies wird – wenn hierbei die Interessen der Bürgerinnen und Bürger auf 

der deutschen Seite so wirksam wie möglich vertreten werden sollen – ein hohes Maß 

an Aufwand und professioneller Koordination für die Erarbeitung von Positionen und in-

haltlichem Austausch, Organisation der Rückkopplung in die Gremien und Mitglieder 

der deutschen BeKo und der Öffentlichkeit erfordern.  
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I. Einleitung 

Am 09.11.2008 hat das Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) Standortgebiete bekannt 

gegeben, die für den Bau von Tiefenlagern für radioaktive Abfälle als potenziell geeignet 

angesehen werden. Diese sind von der Nagra gemäß den Festlegungen im Sachplan 

geologische Tiefenlager (SGT 2008) anhand von Kriterien im Hinblick auf Sicherheit und 

technische Machbarkeit vorgeschlagen worden. Insgesamt hat die Nagra sechs Gebiete 

ermittelt, wobei drei Gebiete sowohl für die Errichtung eines Tiefenlagers für hochradioaktive 

als auch für die Errichtung eines Tiefenlagers für schwach- und mittelradioaktive und 

langlebige alphatoxische Abfälle in Frage kommen. Von den sechs Gebieten liegen vier in 

unmittelbarer Grenznähe zu Deutschland.  

Die deutsche Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager (ESchT) hat den in der ersten Etappe 

des Schweizer Standortauswahlverfahrens vorgelegten Vorschlag für geologische Standort-

gebiete sowie raumordnerische Aspekte und Fragen zur Partizipation bewertet und ihre 

Ergebnisse in einer Stellungnahme, die aus drei Teilen besteht, zusammengefasst. Bei der 

Auswahl der möglichen Standortgebiete stehen sicherheitstechnische und 

geowissenschaftliche Fragestellungen im Vordergrund, auf die im Rahmen dieses Teils II der 

Stellungnahme ausführlich eingegangen wird. Dies betrifft insbesondere Fragen der 

Abfallzuordnung und -menge, das Sicherheits- und Barrierenkonzept1

Raumordnerische Aspekte sowie Fragen zur Partizipation, die vor allem in den nach-

folgenden Etappen des Sachplanverfahrens eine gewichtige Rolle spielen, für die aber 

bereits jetzt wichtige Festlegungen getroffen werden, behandelt Teil I der ESchT-

Stellungnahme (ESchT 2009, veröffentlicht am 10. November 2009). Dazu gehören raum-

ordnerische Kriterien, Fragen der Betroffenheit und der Festlegung des Standortgebietes, 

der Partizipation und des Konfliktmanagements sowie des Rechtsschutzes.  

, die Quantifizierung 

der Kriterien und Umsetzung in die Bewertungsmaßstäbe sowie die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der Einengungsprozedur auf die vorgeschlagenen sechs 

Standortgebiete.  

Die ESchT hat bei der Erarbeitung des vorliegenden Teils der Stellungnahme Fragen, die 

von der deutschen Begleitkommission Schweiz (BeKo) übermittelt wurden, berücksichtigt. In 

                                                 

1  Das Sicherheits- und Barrierenkonzept wird in Deutschland auch als Endlagerkonzept bezeichnet. 
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der Regel werden diese Fragen indirekt in der Stellungnahme beantwortet. Aus Gründen der 

Nachvollziehbarkeit sind die einzelnen Fragen in einem Teil III der Stellungnahme auf 

www.escht.de aufgeführt. 

Folgende übergeordnete Fragen werden in diesem Teil II der ESchT-Stellungnahme 

behandelt:  

• Ist der Konzeptteil des Sachplan geologische Tiefenlager (SGT) schlüssig angewendet 

worden?  

• Ist der Stand von Wissenschaft und Technik berücksichtigt worden?  

• Bestehen implizite Vorfestlegungen auf bestimmte Regionen?  

II. Rahmenbedingungen der ESchT-Bewertung 

Zentrales Ziel eines Standortauswahlverfahrens ist die Gewährleistung einer möglichst weit 

reichenden Verfahrensgerechtigkeit bei der Standortsuche. Verfahrensgerechtigkeit bedeutet 

in diesem Fall, dass nach Festlegung der Rahmenbedingungen und der Verfahrensweise 

eine möglichst objektiv an geowissenschaftlichen und geotechnischen Sachverhalten 

orientierte Umsetzung der weiteren Verfahrensschritte erfolgt. So sollte z.B. durch zu 

pauschal und damit zu raumgreifend wirkende Ausschlusskriterien kein zu frühzeitiger 

Ausschluss von Gebieten erfolgen. 

Die grundsätzliche Vorgehensweise bei der Identifizierung von Standorten für je ein Tiefen-

lager für hochradioaktive (HAA) und schwach- und mittelradioaktive Abfälle (SMA) hat nach 

den Festlegungen des SGT zu erfolgen, dessen Konzeptteil im April 2008 vom Schweizer 

Bundesrat beschlossen worden ist (SGT 2008). Der SGT sieht ein stufenweises Vorgehen in 

drei Etappen vor: 

Etappe 1: Festlegung von potenziellen Standortgebieten 

Etappe 2: Auswahl von mindestens je zwei Standorten für HAA- und SMA-Tiefenlager 

Etappe 3: Standortwahl und Rahmenbewilligungsverfahren 

Zu dem Entwurf des Konzeptteils des Sachplans ist von der ESchT am 20.03.2007 eine 

Stellungnahme ausgearbeitet worden mit einem im Grundsatz zustimmenden Votum 

(ESchT 2007). Aus geowissenschaftlicher und geotechnischer Sicht wurde insbesondere auf 

http://www.escht.de/�
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die hohen Anforderungen an die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Vorgehensweise 

hingewiesen. Diese ergeben sich daraus, dass die Quantifizierung und Wichtung der 

Auswahlkriterien und die Benennung der den Einengungsprozess steuernden Indikatoren 

erst im Prozessverlauf vorgenommen werden und entsprechende Festlegungen nicht bereits 

im Konzeptteil des Sachplans erfolgen.  

Dem Standortauswahlverfahren liegen die Formulierung von Referenzbarrierenkonzepten2

Die Identifizierung von potenziellen Standortgebieten für die Tiefenlagerung erfolgt in Etappe 

1 ausschließlich aufgrund sicherheitstechnischer und geowissenschaftlicher Kriterien. Ziel 

der Etappe 1 ist die Identifizierung von mindestens zwei Standortgebieten für ein HAA-

Tiefenlager und von mindestens zwei Standortgebieten für ein SMA-Tiefenlager. 

  

für SMA- und HAA-Tiefenlager sowie die Ausformung der Anforderungen an geologische 

und geotechnische Barrieren zugrunde, deren Schwerpunkt aufs einem System gestaffelter 

passiver Sicherheitsbarrieren mit Abfallmatrix, Endlagerbehälter, Verfüllung der Resthohl-

räume und geologischen Barrieren liegen. Im Rahmen des gewählten Konzepts der 

Sicherheitsbarrieren werden Standortgebiete gesucht, bei denen dem jeweiligen Geosystem 

die zentrale Sicherheitsfunktion zugewiesen werden kann. Die Langzeitsicherheit muss 

dabei nachsorgefrei gewährleistet werden. Kriterien und Indikatoren sowie das Bewertungs-

system müssen erkennbar auf diesen Ansatz abgestimmt sein. Da die qualitativ-quantitative 

Präzisierung von Kriterien und Indikatoren erst in der Etappe 1 des Sachplanverfahrens 

erfolgt ist, wird sie im Rahmen dieser Stellungnahme einer kritischen Würdigung unterzogen. 

Die Umsetzung des Verfahrens zur Auswahl der für die Tiefenlagerung radioaktiver Abfälle 

als geeignet angesehenen Standortgebiete und die Datengrundlagen sind in einer Reihe von 

Technischen Berichten der Nagra umfangreich dokumentiert (Nagra 2008a, 2008b, 2008c, 

2008d). Daneben liefern geltende gesetzliche Anforderungen in der Schweiz und 

einschlägige Richtlinien der zuständigen Schweizer Institutionen wichtige Randbedingungen 

(ENSI 2009). 

Diese Unterlagen bilden die wesentliche Grundlage für die Bewertung der von der Nagra 

vorgeschlagenen Standortgebiete in der vorliegenden Stellungnahme. Bei der Bewertung der 

Standortvorschläge werden insbesondere geowissenschaftliche Basisdaten, die von der 

Nagra in ihren Berichten aufgeführt worden sind, als gegeben akzeptiert. Ihre detaillierte 

                                                 
2   Die Referenzbarrierenkonzepte sind Nagra 2008 b, Abb. 1.3-3 und 1.3-4, zu entnehmen. 



ESchT Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager März 2010 

 

II - 4 

 

Prüfung durch die ESchT wäre schon aus Ressourcengründen nicht möglich gewesen. 

Neben den oben angeführten Fragen konzentrieren sich die Überprüfungen der ESchT 

daher auf Plausibilitätsprüfungen sowie auf stichprobenartige Prüfungen an einigen Stellen, 

zu denen detailliertere Kenntnisse bei den deutschen Experten vorliegen. Die ESchT geht 

davon aus, dass diese geowissenschaftlichen Daten insbesondere durch Schweizer 

Institutionen einer kritischen Würdigung unterzogen werden. 

Zur Klärung von inhaltlichen Fragen und zur Beseitigung von Verständnisproblemen hat die 

ESchT am 15.09.2009 ein Informationstreffen mit Vertretern der Nagra durchgeführt. 

Fachgespräche haben am 08.10.2009 mit Vertretern des Eidgenössichen Nuklear-

sicherheitsinspektorat (ENSI) sowie am 18.11.2009 mit Prof. J. Löw (ETH Zürich, 

Vorsitzender der KNE) stattgefunden.  

Der vorliegende Teil II der Stellungnahme gliedert sich entsprechend der einzelnen Schritte 

in Etappe 1 des Auswahlverfahrens. Dabei werden wichtige Aussagen, Ergebnisse und 

Bewertungen der ESchT in den einzelnen Kapiteln durch einen senkrechten Strich auf der 

linken Seite des Absatzes kenntlich gemacht. In Kapitel X werden die wichtigsten Aspekte 

zusammenfassend dargestellt. 

III. Allgemeine Anmerkungen zu Etappe 1 des Auswahlverfahrens 

Die Vorgehensweise zur Identifizierung von grundsätzlich für die Tiefenlagerung von 

radioaktiven Abfällen als geeignet anzusehenden Standortgebieten in Etappe 1 entspricht im 

Grundsatz dem methodischen Ansatz des deutschen AkEnd (AkEnd 2002). Die Vorgabe von 

Rahmenbedingungen ist erforderlich, um eine transparente und nachvollziehbare Basis für 

die Umsetzung des Auswahlverfahrens zu schaffen. Daraus folgt zugleich, dass 

(1) die letztendlich identifizierten Standortgebiete in ihrer Charakteristik eng mit diesen 

Rahmenbedingungen verknüpft sind und 

(2) innerhalb des Suchraumes nicht grundsätzlich das absolut gesehen am besten 

geeignete Standortgebiet identifiziert wird, sondern diejenigen Standortgebiete 

identifiziert werden, die auf Grund der bestehenden geowissenschaftlichen Kenntnisse 

im Rahmen des Verfahrens die Vorgaben am besten erfüllen. 

Diesem Ansatz folgend ist davon auszugehen, dass diese die Vorgaben am besten 

erfüllenden Standortgebiete grundsätzlich auch als potenziell geeignet für die Tiefenlagerung 
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angesehen werden können, da sie mit Erfüllung der vorgegebenen und primär an der 

Sicherheit sowie sekundär an der technischen Machbarkeit eines Tiefenlagers orientierten 

Suchkriterien die zentralen Sicherheits- und Machbarkeitsanforderungen mindestens 

erfüllen.  

Mit dem Ansatz einer sicherheitsgerichteten Priorisierung von Standortgebieten wird nach 

Einschätzung der ESchT das Schweizer Standortauswahlverfahren wesentlichen und 

grundlegenden Anforderungen, die nach heutigem Stand von Wissenschaft und Technik 

an ein derartiges Verfahren zu stellen sind, gerecht. Zu nennen sind hier insbesondere die 

Auswahl bestmöglicher und hinreichend sicherer Standortgebiete sowie Alternativen-

prüfung und Verfahrensgerechtigkeit.  

Es ist die Überzeugung der ESchT, dass eine größtmögliche Objektivität im Bewertungs-

prozess und Verfahrensgerechtigkeit die wesentlichen Elemente zur Erlangung eines 

zuverlässigen und dann auch in der Öffentlichkeit akzeptierbaren Ergebnisses des 

Standortauswahlprozesses sind. In jedem Fall sind Transparenz und Nachvollziehbarkeit 

in der Umsetzung des Auswahlprozesses dafür zentrale Voraussetzungen. 

Nach dem SGT unterteilt sich die Etappe 1 in fünf Schritte, die von der Nagra der Reihe nach 

zu bearbeiten sind:  

• Im Schritt 1 erfolgt die Zuteilung der Abfälle auf die beiden Lagertypen SMA und HAA 

durch die Nagra. Zu diesem Schritt gehören auch die Festlegung des Abfallauf-

kommens und die Erfassung des Inventars an Nukliden. 

• Im Schritt 2 erfolgt basierend auf dem zugeteilten Abfallinventar die Festlegung des 

Sicherheits- und Barrierenkonzepts und der kriterienbezogenen quantitativen und 

qualitativen Anforderungen und Vorgaben für die beiden Lagertypen. 

• Im Schritt 3 werden geeignete geologisch-tektonische Großräume, welche den sicher-

heitstechnischen Anforderungen genügen, identifiziert. 

• Im Schritt 4 werden anhand von geologischen Referenzprofilen (Sammelprofilen) 

innerhalb der geeigneten Großräume, die sich zur Aufnahme eines Tiefenlagers eignen 

könnten, Wirtsgesteine bzw. einschlusswirksame Gebirgsbereiche identifiziert.  

• Im Schritt 5 erfolgt schließlich die Identifikation geeigneter Wirtsgesteinsbereiche bzw. 

einschlusswirksame Gebirgsbereiche in geeigneten geologisch-geometrischen Konfi-

gurationen, aus denen die vorgeschlagenen Standortgebiete ausgewählt wurden. 
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Die in den einzelnen Schritten jeweils zu berücksichtigenden Kriterien und Aspekte sind im 

SGT aufgeführt, wobei die Ausgestaltung dieser Kriterien in Form der während des 

Prozesses eingesetzten Indikatoren der Nagra überlassen worden ist. Für die Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit der Identifizierung von geeigneten Standortgebieten ist von 

Bedeutung, dass die Indikatoren, die im Einengungsprozess in den Schritten 3 bis 5 zur 

Anwendung kommen, vorab im Schritt 2 von der Nagra benannt werden müssen.  

Die Ergebnisse sind zusammengefasst in Nagra (2008a) und nochmals in einem Heft 

„Zusammenfassung“ konzentriert (Nagra 2008e). Nagra (2008b) enthält die vertieften 

geowissenschaftlichen Daten. In Nagra (2008c) werden Details zur Abfallzuteilung, zu den 

Barrieresystemen und Anforderungen an die geologischen Eigenschaften des Untergrundes, 

also das Einengungsverfahren und den Einsatz der Indikatoren und ihre Bewertung 

dargestellt. 

In allen Schritten sind durch die Nagra Entscheidungen getroffen und Festlegungen 

vorgenommen worden, die wegen ihrer potenziellen, das Ergebnis des Auswahlprozesses 

beeinflussenden Wirkungen von der ESchT überprüft und bewertet werden. Dies ist in den 

folgenden Kapiteln beschrieben, die sich an dem schrittweisen Vorgehen in Etappe 1 gemäß 

dem SGT orientieren.  

IV. Bewertung des Schritts 1 der Etappe 1 

Abfallarten3

Zu jedem existierenden Abfallgebinde in der Schweiz werden vielfältige Daten in einem 

zentralen Informationssystem für radioaktive Materialien (ISRAM) systematisch erfasst. 

Aufbauend auf diesen Informationen ist das modellhafte Inventar für radioaktive Materialien 

(MIRAM) datenbankgestützt abgeleitet worden, das die Daten für die Zwecke des SGT 

vereinfacht zusammenfasst. Das MIRAM beinhaltet insgesamt 142 Abfallarten, für die 

jahresabhängig Kenndaten und Eigenschaften wie Abfallvolumina, Nuklidinventare und 

Dosisleistungsverteilungen erfasst werden. Für jede Abfallart sind repräsentative Werte für 

die stoffliche Zusammensetzung, das Radionuklidinventar bezogen auf das Referenzjahr 

 

                                                 
3  Im SGT und in den Berichten der Nagra werden die verschiedenen Typen der Abfälle als 

Abfallsorten bezeichnet. In dieser Stellungnahme wird stattdessen stets der in Deutschland 

gebräuchliche Begriff Abfallarten verwendet. 
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2050 sowie zentrale Eigenschaften des Abfallgebindes wie z.B. Wärmeleistung, Dosis-

leistung für Gammastrahlung und ggf. Neutronenstrahlung, Radiotoxizität und ihre zeitliche 

Entwicklung in Nagra (2008d) dokumentiert. Diese Dokumentation erfasst auch die zeitliche 

Entwicklung des Gesamtvolumens für die jeweilige Abfallgebindeart. 

Aus Sicht der ESchT ist die Erfassung der insgesamt zu entsorgenden Abfälle sehr 

umfassend und systematisch. Ein Vergleich mit Daten für entsprechende deutsche Abfälle 

zeigte eine gute Übereinstimmung, so z.B. der Vergleich des Radionuklidinventars von 

verglasten Abfällen aus der Wiederaufbereitung von ausgedienten Brennelementen in La 

Hague, Frankreich. Das MIRAM (Nagra 2008d) setzt internationale Maßstäbe und bildet 

eine gute und nachvollziehbare Grundlage für die nächsten Schritte in Etappe 1. 

Abfallmenge 

Bei der Bestimmung der Gesamtabfallvolumina und des Gesamtradionuklidinventars werden 

in Nagra (2008d) drei Szenarien betrachtet. Das sogenannte Referenzszenario geht von 

50 Jahren Betrieb der bestehenden Kernkraftwerke und einer Sammelperiode für die Abfälle 

aus Medizin und Forschung bis zum Jahr 2050 aus. Die beiden anderen Szenarien gehen 

von 60 Jahren Betrieb der bestehenden Kernkraftwerke und einer Sammelperiode bis 2060 

bzw. von einem Neubau von Kernkraftwerken aus, die wie die bestehenden Kraftwerke 60 

Jahre Betriebszeit haben werden. Die Sammelperiode für die Abfälle aus Medizin und 

Forschung endet dann im Jahr 2120. Dieses Szenario führt zu den größten Radionuklid-

inventaren und Abfallvolumina, woraus sich auch die Maximalwerte für die laterale 

Ausdehnung für die beiden Tiefenlager ableiten, die für das SMA-Lager bei ≤ 3 km2 bei einer 

nutzbaren Breite von ≤ 1 km und für das HAA-Lager bei ≤ 6 km2 bei einer nutzbaren Breite 

von ≤ 1,5 km liegen. Diese Werte bilden die Grundlage für die weiteren Betrachtungen in 

Etappe 1. 

Da das Abfallvolumen unmittelbar Auswirkungen auf den Platzbedarf der beiden Endlager 

hat, hat die ESchT untersucht, ob sich aus dieser Festlegung der Nagra eine steuernde 

Funktion im Einengungsprozess ergeben hat. Ein maximales Abfallvolumen, wie es sich 

aus dem Szenario „Neubau von KKW“ ableitet, könnte dazu führen, dass bestimmte 

Endlagergebiete im Einengungsprozess herausfallen, da sie die geometrischen 

Anforderungen nicht erfüllen. Allerdings betragen nach Einschätzung der ESchT die 

Unterschiede im Platzbedarf für die beiden Endlager zwischen dem Szenario mit dem 

kleinsten Abfallaufkommen und dem größten Abfallaufkommen höchstens einen Faktor 2.  

Da die Fläche für ein mögliches Endlager vor allem durch geologische und tektonische 
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Faktoren eingegrenzt wird, ist die Annahme eines größeren Platzbedarfs sicherheits-

gerichtet. Aus den Darstellungen in Nagra (2008a Fig. 5.2-10 und 5.3-4) wird deutlich, 

dass es für mögliche SMA- und HAA-Tiefenlager keine Bereiche gibt, in denen kleinere 

Standortgebiete unter Einhaltung der notwendigen lateralen Sicherheitsabstände hätten 

identifiziert werden können. 

Die ESchT nimmt zur Kenntnis, dass die Planung der Energie- und Stromversorgung in 

nationaler Souveränität erfolgt. Die Schweiz geht von einer mittelfristigen weiteren 

Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung aus. Zurzeit sind drei Gesuche für den 

Neubau von Kernkraftwerken an bereits bestehenden Standorten eingereicht worden. Im 

Sinne einer vorsorgenden Planung erscheint das gewählte Vorgehen für die Entsorgung 

daher konsequent, da auf diese Weise sichergestellt wird, dass die ausgewiesenen 

Gebiete in jedem Fall die vorgesehenen Tiefenlager aufnehmen können. Sollte es nicht zu 

dem vorgesehenen Zubau von Kernkraftwerkskapazitäten in der Schweiz kommen, 

weisen die identifizierten Standortgebiete weitere Platz- und Sicherheitsreserven auf.  

Zuteilung der Abfallarten zu den Lagertypen 

Die Vorgehensweise zur Aufteilung der Abfallarten auf die beiden Lagertypen ist detailliert in 

(Nagra 2008c) beschrieben. Die Aufteilung ist insbesondere für bestimmte schwach- und 

mittelradioaktive sowie einige langlebige alphatoxische Abfallarten von Bedeutung. Für jede 

Abfallart sind Transportrechnungen für eine Anzahl von generischen geologischen 

Situationen, die prinzipiell angetroffen werden können, durchgeführt worden. Dazu wurden 

Rechenfälle von der Nagra definiert, die verschiedene Wirtsgesteinstypen und -situationen 

abdecken. Dabei werden homogen-poröse Wirtsgesteine, bei denen der Radionuklid-

transport durch Diffusion erfolgt, genauso berücksichtigt wie geklüftete Wirtsgesteine, bei 

denen der advektiv-dispersive Radionuklidtransport überwiegt, sowie Wirtsgesteine mit 

unterschiedlich aufgebauten Zwischenschichten. Zusätzlich werden (steilstehende) 

Störungszonen berücksichtigt.  

Die Aufteilung der Abfallarten erfolgt auf Basis der Ergebnisse der Modellrechnungen für ein 

generisches geologisches SMA-Tiefenlager, mit denen die zeitliche Entwicklung der 

Auswirkungen des Radionuklidtransports in die Biosphäre für einige Szenarien ermittelt 

worden ist. Die dabei betrachteten Szenarien umfassen einige Fälle mit einer klar definierten 

Barrierenwirkung der technischen und geologischen Barrieren als auch eine Entwicklung mit 

einer erosiven Freilegung des Lagers über lange Zeiträume. Randbedingungen und Daten 

für diese generischen Rechnungen basieren zum Teil auf Erfahrungen und Ergebnissen in 
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den Projekten „Gewähr“, „Kristallin“ und „Entsorgungsnachweis Opalinuston“. Für den Radio-

nuklidtransport in der Geosphäre wurde eine Pfadlänge von 50 m angesetzt. Aus den 

generischen Rechnungen ergibt sich, dass je nach betrachteten Rechenfall bei einem Wert 

für die großräumige hydraulische Durchlässigkeit des Wirtsgesteins von 10-10 m/s bzw. beim 

Übergang auf den Wert 10-9 m/s einige Abfallarten beim SMA-Endlager zu einem 

individuellen Beitrag der Strahlenexposition in der Biosphäre führen, so dass der halbe bzw. 

ganze Wert des gültigen Schutzkriteriums von 0,1 mSv/a überschritten wird. Anhand dieser 

Abschneidekriterien werden die Abfallarten identifiziert, die zusätzlich dem HAA-Endlager mit 

seiner größeren langzeitlichen Isolationswirkung zugeordnet werden.  

Aus Sicht der ESchT ist der Ansatz, die Abfallzuteilung auf Basis der Ergebnisse von 

Transportrechnungen für jede Abfallsorte vorzunehmen, zielführend. Die den generischen 

Modellrechnungen zugrunde gelegten Rechenfälle decken ein breites Spektrum von mög-

lichen geologischen Situationen ab. Nach Einschätzung der ESchT gibt es in der Schweiz 

eine ausreichende Anzahl unterschiedlicher Wirtsgesteine bzw. einschlusswirksamer 

Gebirgsbereiche mit einer großräumigen hydraulischen Durchlässigkeit von 10-10 m/s oder 

geringer, um einen Auswahlprozess durchführen zu können. Durch die Wahl dieses 

Parameterwertes erfolgt daher keine Vorfestlegung auf einen bestimmten 

Wirtsgesteinstyp.  

Bei Verwendung der von der Nagra gewählten Abschneidekriterien werden im Ergebnis 

bestimmte Abfallarten möglicherweise dem HAA-Lager mit seinen strengeren 

Anforderungen an die geologische Barriere zugeordnet, obwohl sie bei weniger 

pessimistischen Parameterwerten in den generischen Transportrechnungen auch dem 

SMA-Lager hätten zugeordnet werden können. Diese Vorgehensweise ist nach 

Einschätzung der ESchT sicherheitsgerichtet.  

Außerdem erwartet die ESchT, dass die geologische Situation an den im Auswahlprozess 

identifizierten Standortgebieten besser sein wird, als in den generischen Transport-

rechnungen unterstellt. Dies kann eine Reihe von Parameter betreffen, die den Radio-

nuklidtransport beeinflussen, wie z.B. die großräumige hydraulische Durchlässigkeit des 

Wirtsgesteins, die an einem realen Standort geringer als 10-10 m/s sein kann, oder dessen 

Mächtigkeit, die zu einer längeren Transportpfadlänge als 50 m führen kann. Mit solchen 

Parameterwerten ergäben sich geringere Dosiswerte in der Biosphäre als in den 

generischen Transportrechnungen unterstellt.  
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V. Bewertung des Schritts 2 der Etappe 1 

Sicherheits- und Barrierenkonzept 

Dem Standortauswahlverfahren liegen die Formulierung von Referenzbarrierenkonzepten für 

SMA- und HAA-Tiefenlager sowie die Ausformung der Anforderungen an geologische und 

geotechnische Barrieren zugrunde. Die von der Nagra entwickelten Sicherheits- und 

Barrierenkonzepte für die SMA- und HAA-Tiefenlager sehen jeweils ein gestaffeltes System 

passiver technischer Barrieren (Abfallmatrix, Endlagerbehälter, Verfüllung der 

Resthohlräume) und natürlicher Barrieren vor (Nagra 2008c). Zentrales Element des 

Barrierensystems ist dabei ein einschlusswirksamer Gebirgsbereich, durch den der Verbleib 

der Radionuklide am Ort der Einlagerung über einen möglichst langen Zeitraum 

sichergestellt werden soll. Dieser Ansatz entspricht auch den Vorstellungen des AkEnd 

(AkEnd 2002).  

Die Radionuklide werden in einer Abfallart-spezifischen Abfallmatrix fixiert, deren 

Zersetzungsrate gering ist. Die Endlagerbehälter sorgen für eine beschränkte Zeit für den 

Einschluss der Abfälle.  

Beim HAA-Tiefenlager werden die hochradioaktiven Abfälle in massiven Endlagerbehältern 

eingeschlossen, die ihrerseits vollständig eingeschlossen sind von Bentonitgranulat. Die 

Lagerstollen des HAA-Tiefenlagers sollen nach dem Nagra-Sicherheitskonzept erst kurz vor 

der Einlagerung der Abfälle aufgefahren werden, so dass sie nur eine relativ kurze Zeit in der 

Größenordnung von ca. zwei Jahren offen stehen. Sie weisen außerdem einen relativ 

geringen Querschnitt (Durchmesser 2,5 m) auf. Dabei soll die Kontursicherung lediglich mit 

Anker und Verzugsmatten erfolgen und auf einen Ausbau mit stabilisierendem Spritzbeton 

verzichtet werden, um eine nachteilige Veränderung z.B. des geochemischen Milieus im 

Nahbereich der Abfälle zu vermeiden. Die untertägigen HAA-Lagerstollen werden nach dem 

Einbringen der Endlagerbehälter an beiden Enden versiegelt4

                                                 
4  Mit dem Begriff Versiegelung werden ganz allgemein untertägige Abdichtungen wie z.B. Schacht- 

und Streckenverschlüsse bezeichnet, die den menschlichen Zutritt zu den Abfällen verhindern, 

die mechanische Stabilität der untertägigen Strukturen sicherstellen, kontrollierte hydraulische 

Bedingungen schaffen und die geochemische Eigenschaften aufweisen, die mit dem Wirtsgestein 

als auch anderen technischen Barrieren kompatibel sind.  

. Die ebenfalls im HAA-

Tiefenlager einzubringenden langlebigen mittelaktiven Abfälle (LMA) werden in Endlager-
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behältern, welche entweder die Abfallgebinde oder direkt die einzulagernden Abfälle 

enthalten, verpackt und mit Zementmörtel verfüllt. Die mit Beton ausgekleideten, 

horizontalen LMA-Einlagerungstunnel werden mit Zementmörtel verfüllt und anschließend 

versiegelt. 

Im SMA-Tiefenlager sind die Lagerkavernen mit Beton ausgekleidet. Darin werden die 

Abfallgebinde mit den mehrheitlich in einer Zementmatrix konditionierten Rohabfällen 

eingelagert und die Hohlräume mit Zementmörtel aufgefüllt. Die Lagerkavernen sowie 

Schlüsselstellen entlang der untertägigen Verbindungs- und Zugangstunnel werden durch 

spezifische Bauwerke hydraulisch versiegelt.  

Ergänzt wird das System durch eine Versiegelung der Schächte bzw. der Zugangsrampe 

oder Zugangstunnel, durch die der Zutritt von Wässern in die Hohlräume des Endlager-

bergwerks ver- bzw. stark behindert werden soll. Ein wichtiger Aspekt des Sicherheits- und 

Barrierenkonzeptes ist die Wartungsfreiheit des Gesamtsystems.  

Aus Sicht der ESchT erfüllen die Barrieren- und Sicherheitskonzepte die gesetzlichen 

Vorgaben und Richtlinien der Schweiz (ENSI 2009). Sie entsprechen auch den 

international üblichen Vorgehensweisen und bestehen aus verschiedenen Elementen, die 

jeweils einen Beitrag zur Langzeitsicherheit der Tiefenlager leisten.  

Rückholung 

Nach der Schweizer Kernenergieverordnung (KEV 2004) ist ein geologisches Tiefenlager so 

auszulegen, dass Vorkehrungen zur Erleichterung von Überwachung und Reparaturen des 

Tiefenlagers oder zur Rückholung der Abfälle die passiven Sicherheitsbarrieren nach dem 

Verschluss nicht beeinträchtigen und die Langzeitsicherheit gewährleistet ist. Dabei sind die 

Lagerkavernen und -stollen so zu verfüllen, dass eine Rückholung der Abfälle ohne großen 

Aufwand möglich ist, wobei der tatsächliche Aufwand von der geologischen Situation und 

dem Wirtsgestein abhängt.  

Beim SMA-Tiefenlager erfordert die Berücksichtigung der Forderung nach einer verein-

fachten Rückholbarkeit der radioaktiven Abfälle ein technisches Konzept mit höherem 

Flächenbedarf als früher vorgesehen. So werden nunmehr die Abfallgebinde nicht direkt, 

sondern in Endlagerbehältern verpackt eingelagert, was dazu führt, dass die Abfallgebinde 

im Mittel einen größeren Abstand voneinander aufweisen.  
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Spezielle Maßnahmen im HAA-Tiefenlager, die darauf ausgerichtet sind, eine spätere 

Rückholung der Abfälle zu erleichtern, sind nicht konkretisiert bzw. nicht vorgesehen. 

Während der Betriebszeit des HAA-Tiefenlagers werden im Pilotlager spezielle Messungen 

durchgeführt, um das Systemverhalten zu überwachen und zu prüfen, ob es den 

Erwartungen, die dem Sicherheitskonzept zu Grunde liegen, entspricht. In dieser Zeit wird 

nach dem Nagra-Konzept davon ausgegangen, dass eine Rückholung der Abfälle prinzipiell 

möglich ist. Der technische Aufwand für die Rückholung wird beim Standortauswahl-

verfahren von der Nagra nicht explizit berücksichtigt, sondern ohne nähere Ausführungen 

indirekt durch zwei Indikatoren der Kriteriengruppe 4 – Bautechnische Eignung – in die 

Bewertung einbezogen.  

Die ESchT hält die indirekte Berücksichtigung des Aspektes Rückholung der Abfälle durch 

die Nagra für angemessen. Die ESchT geht davon aus, dass eine Rückholung von 

eingelagerten Abfällen grundsätzlich technisch möglich ist, wenn auch gegebenenfalls mit 

erheblichem Aufwand. Die ESchT unterstreicht, dass Maßnahmen, die eine Rückholung 

erleichtern, keine negativen Auswirkungen auf die Langzeitsicherheit haben dürfen.  

Für SMA-Tiefenlager kann den Aussagen der Nagra zur Rückholbarkeit der Abfälle 

während der Betriebszeit des Tiefenlagers gefolgt werden. Der Betonausbau der 

Lagerkavernen sollte einen relativ einfachen Zugang zu den Kavernen über einen langen 

Zeitraum ermöglichen. Nach Einschätzung der ESchT ist allerdings fraglich, ob beim 

HAA-Tiefenlager mit dem vorgesehenen Ausbaukonzept für die Lagerstollen ohne 

stützenden Ausbau eine Rückholung der Abfälle ohne großen Aufwand möglich ist. 

Festlegung der Indikatoren und Bewertungsskalen 

Der SGT (SGT 2008, Anhang 1, Tab. A1-14) legt über einen Katalog von 13 Kriterien die 

während der Einengungsprozedur maßgebenden Faktoren fest, mit denen die Sicherheit und 

technische Machbarkeit eines Endlagers in einem potenziellen Standortgebiet bewertet 

werden sollen. Die Kriterien wurden zu Kriteriengruppen zusammengefasst, die in Tabelle 1 

dargestellt sind.  
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Tabelle 1: Kriteriengruppen und Kriterien nach (SGT 2008) 

Kriteriengruppe Kriterien 

1 Eigenschaften des Wirtsgesteins bzw. 
einschlusswirksamen Gebirgsbereichs 

1.1 Räumliche Ausdehnung 
1.2 Hydraulische Barrierenwirkung 
1.3 Geochemische Bedingungen 
1.4 Freisetzungspfade 

2 Langzeitstabilität 2.1 Beständigkeit der Standort- und 
Gesteinseigenschaften 

2.2 Erosion 
2.3 Lagerbedingte Einflüsse 
2.4 Nutzungskonflikte 

3 Zuverlässigkeit der geologischen 
Aussagen 

3.1 Charakterisierbarkeit der Gesteine 
3.2 Explorierbarkeit der räumlichen 

Verhältnisse 
3.3 Prognostizierbarkeit der 

Langzeitveränderungen 

4 Bautechnische Eignung 4.1 Felsmechanische Eigenschaften und 
Bedingungen 

4.2 Untertägige Erschließung und 
Wasserhaltung 

 

In der Beschreibung der Kriterien sind im SGT jeweils die wesentlichen zu beurteilenden 

Aspekte sowie die Relevanz der Kriterien für die Sicherheit erläutert. Weiterhin sind die 

Kriterien den drei Schritten der Einengungsprozedur zugeordnet und jeweils die relevanten 

Indikatoren benannt.   

Die Nagra folgt in der Umsetzung den Vorgaben des SGT. Sie hat insgesamt 49 Indikatoren 

in die Einengungsprozedur übernommen und entsprechend der Vorgaben diese bis auf 

einzelne Modifikationen auf die Kriterien während der einzelnen Einengungsschritte 

angewendet. Die Indikatoren sind bestimmten Kriterien zugeordnet, wobei manche 

Indikatoren auch für mehrere Kriterien relevant sind. Indikatoren sind die Beurteilungsgrößen 

für die Einengung, sie dienen der Bewertung der Varianten5

                                                 
5  Gemäß Nagra (2008a) umfasst der Begriff „Variante“ die „geologisch-tektonischen Grossräume, 

die Wirtgesteine bzw. einschlusswirksamen Gebirgsbereiche und die Konfigurationen (Bereiche 

bzw. geologische Standortgebiete)“ (S. 28/Fußnote 22) 

. 
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Einzelne Indikatoren und Kriterien werden bei mehreren der Schritte 3 bis 5 verwendet. Dies 

ist in der Tabelle 3 im Anhang B dargestellt. Abweichungen von den Vorgaben des SGT 

ergaben sich durch den Einsatz zusätzlicher Indikatoren bei der Überprüfung einer Variante 

oder die Verwendung eines Indikators bei einem anderen Schritt. Dies wurde von der Nagra 

dargestellt und begründet (Nagra 2008a, Seite 45ff sowie Tab. 2.5-2).  

Nach Einschätzung der ESchT sind die Indikatoren, wie sie im SGT vorgeschlagen und 

von der Nagra übernommen wurden, in den gewählten Kombination prinzipiell geeignet, 

die Kriterien zu überprüfen und zu bewerten, mit denen die potenziellen Standortgebiete 

identifiziert wurden. Einzeln, in Kombination und insgesamt werden mit den 49 gewählten 

Indikatoren die für die Beurteilung wesentlichen geowissenschaftlichen, bautechnischen 

und sicherheitsrelevanten Aspekte abgefragt. Aus Sicht der ESchT sind die 

Begründungen für einzelne Modifikationen bei der Verwendung von Indikatoren 

nachvollziehbar und haben keine abweichende inhaltliche oder fachliche Beurteilung zur 

Folge.  

Die Indikatoren dienen in dem dreistufigen Einengungsverfahren der Bewertung der Kriterien 

und damit verbunden folglich der Bewertung der betrachteten Varianten. Entsprechend der 

Vorgaben des SGT unterscheidet die Nagra zwischen quantitativen Anforderungen, die für 

die Sicherheit unabdingbar sind (Mindestanforderungen, MA), und Anforderungen, die für die 

Charakterisierung und abschließende Bewertung herangezogen werden (Bewertungsskalen, 

BS). Zusätzlich zu den Vorgaben des SGT hat die Nagra verschärfte Anforderungen (VA) für 

Indikatoren eingeführt, die ihrer Meinung nach einen ausgeprägten Einfluss auf die 

Sicherheit haben. Verschärfte Anforderungen gehen über die Mindestanforderungen hinaus. 

Bestimmte Indikatoren kommen demzufolge mehrfach, also bei MA, VA und/oder BS, zur 

Anwendung. Für jeden Schritt der Einengungsprozedur hat die Nagra Indikatoren definiert, 

an die Mindestanforderungen (MA) zu stellen sind und solche, die der Bewertung dienen (s. 

Tabelle 4, Anhang C).  

Mindestanforderungen und verschärfte Anforderungen führen direkt zur Einengung der zu 

betrachtenden Varianten. Anhand der Mindestanforderungen werden zunächst Varianten 

ausgeschlossen bzw. als potenziell möglich eingestuft. In Schritt 4 und 5 wird anschließend 

über die verschärften Anforderungen in bevorzugte und zurückgestellte Varianten 

unterschieden.  

In allen drei Schritten der Einengungsprozedur werden zur Bewertung der jeweils 

betrachteten Varianten den Indikatoren Noten zwischen 1 und 4 zugeordnet, die einer 



ESchT Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager März 2010 

 

II - 15 

 

mehrstufigen qualitativen Skala von „ungünstig“ bis „sehr günstig“ entsprechen. Im Schritt 5 

dienen die Noten schließlich der Charakterisierung und Bewertung der verbleibenden 

Varianten und ermöglichen damit deren Reihung. Die Noten der Indikatoren werden hier 

entsprechend ihrer Zuordnung zu den Kriterien über die Kriteriengruppen gemittelt. 

Indikatoren, die für mehrere Kriterien herangezogen werden, gehen dabei (mit einer 

Ausnahme) nur einmal in die Aggregation ein. Die Gesamtbewertung einer Konfiguration 

ergibt sich aus den Mittelwerten der Noten der Kriteriengruppen. Bei der Evaluation der 

Konfigurationen und Festlegung von Standortgebieten erfolgt die Gesamtbewertung anhand 

einer vierstufigen qualitativen Einstufung („weniger geeignet“, „bedingt geeignet“, „geeignet“, 

„sehr geeignet“). 

Aus Sicht der ESchT erfüllt die Nagra mit der Festlegung der Indikatoren mit 

Mindestanforderungen die Anforderungen und Zielvorgaben des SGT zur Bewertung der 

das Wirtsgestein und die Geosphäre betreffenden sicherheitsrelevanten Aspekte. Die 

verschärften Anforderungen dienen als weiteres Einengungswerkzeug um sicherzustellen, 

dass die resultierenden Varianten sich auch in der nächsten Etappe als geeignet erweisen 

und einen vergleichbaren Qualitätsstand besitzen. Die abschließend zum Einsatz 

kommende quantitative vierstufige Bewertungsskala folgt den Vorgaben des SGT. Die in 

jedem der drei Schritte durchgeführte Bewertung geht über die Maßgaben des SGT 

hinaus, erlaubt jedoch eine differenzierte Darstellung der betrachteten Varianten und der 

Aspekte, die zur Konfiguration führen. 

Die Indikatoren lassen sich aus Sicht der ESchT verschiedenen Kategorien zuordnen:  

• Indikatoren, die sich mit Maßstäben quantitativ bewerten lassen. Beispiel für diese 

Klasse von Indikatoren sind Tiefenlage unter Terrain bezogen auf flächenhafte Erosion, 

Mächtigkeit oder ggf. Hydraulische Leitfähigkeit. 

• Indikatoren, die mit quantitativen Maßstäben bewertbar wären, für die aber oft keine 

Daten vorliegen oder Daten erst in Etappe 2 erhoben werden. Diese Indikatoren 

werden durch andere Indikatoren oder Parameter beschrieben. So wird beispielsweise 

der Indikator Hydraulische Leitfähigkeit durch den Indikator Tongehalt beschrieben, 

sofern keine Daten vorliegen; oder der Indikator mikrobielle Prozesse wird ersatzweise 

über den Indikator Porenraum beschrieben.  

• Indikatoren, die nach Ermessen basierend auf geowissenschaftliches Fachwissen 

bewertet werden (z.B. Charakterisierbarkeit der Gesteine, Tektonisches Regime) 
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Diese unterschiedliche Klassifikation der Indikatoren ist aufgrund ihrer spezifischen Eigen-

heiten nicht vermeidbar und teilweise in der Datenlage begründet. 

Die ESchT hat die Darstellung und Bewertung der verschiedenen Indikatoren aus den unter-

schiedlichen geowissenschaftlichen Fachgebieten überprüft. In Nagra (2008c, Anhang A) 

werden ergänzend zu Nagra (2008a) die Indikatoren in einheitlicher Form ausführlich 

abgehandelt.  

Insgesamt bewertet die ESchT die Zuordnung, den Einsatz und die Bewertungsmaßstäbe 

der Indikatoren als geeignet, die dreistufige Evaluation zur Auswahl von potenziell 

geeigneten Standortgebieten durchzuführen. In der Regel erfolgen eine umfassende und 

richtige Darstellung sowie die Aufstellung einer sinnvollen Bewertungsskala für die 

Indikatoren, die eine Quantifizierung erlauben. Die Darstellung der Indikatoren und die 

Diskussion der einzelnen Varianten erfolgt auf der Grundlage einer fachlichen 

Argumentation der Nagra. Die Bewertungen wurden von der Nagra mit fundiertem 

geowissenschaftlichen Sachverstand und einer im Grundsatz logischen und 

nachvollziehbaren Struktur durchgeführt.  

Allerdings gibt es einige Kritikpunkte bezüglich der klareren Nachvollziehbarkeit und 

Verdeutlichung bestimmter Zusammenhänge: 

• Die Würdigung der unterschiedlichen Qualität der Indikatoren hätte die Bewertung 

leichter nachvollziehbar gemacht. Aus Sicht der ESchT ist die Ableitung der 

Bewertungsskalen für Indikatoren, die nach Ermessen basierend auf geowissen-

schaftliches Fachwissen bewertet werden, nicht immer ausreichend erläutert.  

• Für einzelne Indikatoren gibt es verschiedene Methoden der Quantifizierung. Hier wird 

teilweise eine klare Darstellung der eingesetzten Methoden vermisst. Beispielsweise 

findet sich die relevante Aussage für den Indikator Tongehalt nur in einer Fußnote in 

Nagra (2008b, S. 88). Ebenfalls wäre es aus Sicht der ESchT wünschenswert 

gewesen, die Datenbasis für die einzelnen Indikatoren tabellarisch darzustellen. 

• Die ESchT vermisst die Erläuterung, wie und warum Abstufungen der Bewertungen 

innerhalb einer Einstufungsklasse (z.B. „sehr günstig“) mit Zahlenwerten zwischen 3,6 

und 4,0 vorgenommen werden. Zudem ist unklar, warum manche Indikatoren mit 

Dezimalstellen bewertet werden und andere nicht. 

• Bei den Indikatoren der Kriteriengruppe 4 – Bautechnische Eignung – ist die ESchT der 

Meinung, dass die verwendete Bewertungsskala für das Wirtsgestein Opalinuston 
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insgesamt zu positiv ist. Dies gilt insbesondere für den Indikator Gesteinsfestigkeit. So 

berücksichtigt der für die einaxiale Druckfestigkeit von Opalinuston angegebene Wert 

nicht den festigkeitsreduzierenden Einfluss des Schichtungsgefüges. Bei Beachtung 

dieses Effektes ließe die repräsentative Gesteinsfestigkeit eher nur die Einstufung 

„bedingt günstig“ zu. Weitere Erläuterungen zur Bewertung der Indikatorwerte der 

Kriteriengruppe 4 für das Wirtsgestein Opalinuston sind im Anhang A ausführlich 

dargelegt. 

Zusammenfassend kommt die ESchT zum Ergebnis, dass mit den beschriebenen 

Einschränkungen die verwendeten Indikatoren insgesamt in ihrer wissenschaftlichen 

Bedeutung umfassend dargestellt und mit angemessenen Bewertungsskalen hinterlegt 

sind. Die Ausgestaltung der Indikatoren durch die Nagra erfolgt nach 

geowissenschaftlichen Regeln und Wissensstand. Allerdings sind die Anforderungen an 

die Transparenz der Zuordnung der Bewertungsskalen zu den einzelnen Indikatoren nicht 

durchgängig als erfüllt anzusehen. Einzelne Indikatoren werden diesbezüglich im 

folgenden Kapitel diskutiert. 

VI. Bewertung der Schritte 3 bis 5 der Etappe 1 

Wesentliche Aspekte des Einengungsverfahrens 

In den drei Schritten der Einengungsprozedur werden sicherheitsrelevante Aspekte 

entsprechend der vier Kriteriengruppen betrachtet. Hierbei sind gemäß den Vorgaben des 

SGT bestimmte Kriterien im Verfahren mehrfach von Relevanz. Gleiches gilt für bestimmte 

Indikatoren bezüglich verschiedener Kriterien. Dadurch werden einzelne Indikatoren mehr-

fach zur Bewertung herangezogen. 

Die Bewertung der Großräume in Schritt 3 der Etappe 1 erfolgt mit jeweils spezifischen 

Mindestanforderungen und Bewertungsskalen für das HAA- und das SMA-Tiefenlager. 

Großräume, die die Mindestanforderungen nicht erfüllen, erhalten die Bewertung 

„ungenügend“ und werden beim weiteren Verfahren nicht mehr berücksichtigt. 

Die Bewertung der Wirtsgesteine in Schritt 4 erfolgt über MA und VA, für die spezifische 

Werte für das HAA- und das SMA-Tiefenlager definiert werden. Die im Verfahren 

verbleibenden Wirtsgesteine werden auf dieser Basis identifiziert. Zwar werden in Schritt 4 

auch BS formuliert, diese kommen aber erst in Schritt 5 zur Anwendung. 



ESchT Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager März 2010 

 

II - 18 

 

Die quantitative Bewertung der Konfigurationen in Schritt 5 erfolgt über eine Notenskala der 

Indikatoren von 1 bis 4, wobei teilweise eine Dezimalstelle angegeben wird. Die Gesamtnote 

für eine Variante ergibt sich aus einer hierarchischen arithmetischen Mittelwertbildung: Aus 

den Zahlenwerten der bewerteten Indikatoren ergeben sich die Mittelwerte der Kriterien, die 

zur Benotung der Kriteriengruppen gemittelt werden, woraus abschließend die Gesamtnote 

ermittelt wird. In jeder Stufe werden die auf eine Dezimalstelle gerundeten Mittelwerte für die 

Mittelwertbildung auf der nächsthöheren Stufe verwendet. Die Vorgehensweise ist in der 

nachfolgenden Abbildung schematisch dargestellt. 

Abbildung 1: Schema der Gesamtbewertung durch hierarchische arithmetische 
Mittelwertbildung 

Kriterien-
gruppen 1 3 4

Kriterien 1 2 4 12 13

A B C D E H I J K L M S T U V W

Indikatoren

Gesamt-
bewertung

 

 

In Nagra (2008a) wird in den Kapiteln 3 bis 5 für die Schritte der Einengungsprozedur die 

Bewertung der Indikatoren für jede Variante nachvollziehbar formuliert. Aus Sicht der ESchT 

wäre eine zusätzliche Darstellung, wie jeder dieser Indikatoren in die Bewertungsskala 

überführt wurde, hilfreich gewesen. Beispielsweise hätte eine Matrix, in der die Varianten 

den Indikatoren gegenüber gestellt würden und jeweils die Datenbasis und die Art der 

Bewertung (z.B. entsprechend der oben vorgeschlagenen Klassifikation) dargestellt würden, 

die Qualität des Einengungsprozesses wesentlich nachvollziehbarer belegen können.  
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Identifizierung geeigneter Großräume (Schritt 3 der Etappe 1) 

Die Nagra hat zunächst die Schweiz aufgrund geowissenschaftlicher Erkenntnisse in die 

geologisch-tektonischen Großräume  

• Alpen, 

• Westliches Molassebecken, 

• Zentrales Molassebecken, 

• Östliches Molassebecken, 

• Westliche Subjurassische Zone, 

• Östliche Subjurassische Zone, 

• Faltenjura, 

• Westlicher Tafeljura und 

• Östlicher Tafeljura 

gegliedert.  

Es ist festzustellen, dass diese Gliederung im Wesentlichen auf den amtlichen geologisch-

tektonischen Karten der Schweiz beruht. Die ESchT hält diese Gliederung auf Basis der 

vorliegenden Beschreibungen und den Kenntnissen über die geodynamische Situation in der 

Schweiz für angemessen. Die definierten Großräume erscheinen auf Grund ihrer Ausdeh-

nung und geowissenschaftlichen Charakteristika sinnvoll für den Einengungszweck. 

Die Identifizierung der für das HAA- und SMA-Tiefenlager jeweils weiter zu betrachtenden 

geologisch-tektonischen Großräume erfolgt auf Basis von fünf Kriterien (Kriterien 1.1, 2.1, 

2.2, 3.2 und 3.3), die primär die Langzeitstabilität der Großräume, ihre geodynamischen 

Prozesse sowie ihre geologisch-tektonische Komplexität und Explorierbarkeit betreffen. Für 

fünf Indikatoren sind Mindestanforderungen formuliert. Die anschließende Bewertung der 

Großräume mit Hilfe von Bewertungsskalen erfolgt mit zwei weiteren, also insgesamt sieben 

Indikatoren. Aspekte der bautechnischen Machbarkeit, d.h. der Kriteriengruppe 4, spielen bei 

diesem Einengungsschritt keine Rolle. 

Bei der Auswahl von Standortgebieten für das SMA-Tiefenlager werden alle geologisch-

tektonischen Großräume der Schweiz betrachtet. Trotz erheblicher Unterschiede in ihrem 



ESchT Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager März 2010 

 

II - 20 

 

geologischen Aufbau und ihrer Explorierbarkeit gibt es für die Nagra keinen zwingenden 

Grund, einen Großraum auszuschließen. Dieses betrifft auch Regionen, in denen die 

Seismizität erhöht ist. Anhand des vorhandenen Erdbebenkatalogs der Schweiz allein 

können in Anbetracht der geringen Deformationsraten und der damit verbundenen relativ 

geringen Wiederkehrraten von Erdbeben, keine zuverlässigen Aussagen über die zukünftige 

Erdbebenaktivität gemacht werden. Daraus folgt, dass in Zukunft auch Gebiete bzw. 

Störungen aktiv sein werden, für welche die vorhandenen Daten keine Aktivität anzeigen 

(Nagra 2008b). An den Indikator Seismizität wird keine Mindestanforderung gestellt, weil das 

Merkmal auf der Stufe Großraum für die geologischen Verhältnisse der Schweiz nicht direkt 

anwendbar ist (Nagra 2008a). 

Diese Vorgehensweise unterscheidet sich vom Verfahren des AkEnd dahingehend, dass 

Zonen mit erhöhter seismischer Aktivität (DIN 4149; Erdbebenzone 2) nicht von vornherein 

als Standortgebiete ausgeschlossen werden. Dieser Ausschluss erfolgt im Schweizer 

Verfahren in Schritt 5 der Einengungsprozedur. Hier wird die Seismizität insofern 

berücksichtigt, dass um regionale Störzonen ein Sicherheitsabstand eingehalten wird. Ferner 

werden diffus gestörte und konzeptionell zu meidende Zonen (Neotektonik) bei der 

Betrachtung der „verschärften Anforderungen an bevorzugte Bereiche“ ausgeschlossen. 

Diese Vorgehensweise führt im Ergebnis dazu, dass alle für ein SMA-Lager bevorzugten 

Bereiche in der Nordschweiz außerhalb der Zonen mit erhöhter Erdbebenaktivität liegen. Die 

Bewertung der geologisch-tektonischen Situation erfolgt in Schritt 5 anhand der Indikatoren  

• Kontinuität der interessierenden Schichten, 

• großräumige Erosion im Betrachtungszeitraum, 

• Modellvorstellungen zur Geodynamik und Neotektonik, 

• Seismizität und  

• seltene geologische Ereignisse wie Vulkanismus.  

Im Ergebnis führen das von der Nagra verwendete und das AkEnd-Verfahren dazu, dass 

Regionen mit erhöhter Seismizität ausgeschlossen werden. 

Das gesamte Molassebecken, die östliche subjurassische Zone sowie der östliche 

Tafeljura werden für ein SMA-Lager mit „günstig bis sehr günstig“ bewertet, die übrigen 
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Großräume werden als „ungünstig bis bedingt günstig“ klassifiziert. Die ESchT hält diese 

Bewertungen für sachgerecht.  

In Bezug auf mögliche Großräume für ein HAA-Tiefenlager kommt die Nagra zu dem 

Ergebnis, dass nur der Tafeljura und das östliche Molassebecken dem Bewertungsbereich 

„günstig bis sehr günstig“ und die östliche subjurassische Zone und das westliche Molasse-

becken dem Bewertungsbereich „ungünstig bis bedingt günstig“ zuzuordnen sind und damit 

in der weiteren Einengungsprozedur berücksichtigt werden müssen. Die ESchT hat diese 

Einstufungen überprüft und kommt zu folgenden Aussagen: 

• Die Alpen bzw. der Alpenraum hebt sich heute mit bis zu 1,5 mm/a. Vertikal-

bewegungen sind ein Ausdruck geodynamischer Aktivität und damit potenzieller 

Gefährdung für ein Tiefenlager. Nach AkEnd (2002) gelten Gebiete mit großräumigen 

natürlichen Hebungen von mehr als 1 mm/a bezogen auf einen Nachweiszeitraum für 

die Langzeitsicherheit in der Größenordnung von einer Millionen Jahre als ungünstig 

für die Auswahl eines Standortes. Der Ausschluss des Großraums Alpen für einen 

potenziellen Standort für ein HAA-Tiefenlager kann daher nachvollzogen werden.  

• Das westliche Molassebecken ist aufgrund der starken Zergliederung unter Einfluss 

der Rheingrabentektonik vom zentralen und östlichen Molassebecken abgetrennt. Als 

aktive Störungen werden im Allgemeinen Störungen mit Bewegungen im 

neotektonischen Zeitabschnitt bezeichnet. Nach AkEnd (2002) sind als neotektonische 

„aktive Störungen“ mit Sicherheitsrelevanz für ein Endlager alle Verwerfungen 

anzusehen, an denen nachweislich oder mit großer Wahrscheinlichkeit im Zeitraum 

Rupel (vor ca. 30 Mio. Jahre) bis heute Bewegungen stattgefunden haben. Diese 

Aussage betrifft das westliche Molassebecken. Dem Ausschluss als Großraum kann 

daher zugestimmt werden.  

• Das zentrale und das östliche Molassebecken liegen außerhalb des rheinischen 

Störungsmusters in der südlichen Verlängerung des Oberrheingrabens und wurden 

vom alpinen Fernschub nur schwach erfasst. Hier liegen relativ ruhige Lagerungs-

verhältnisse vor. Die Einstufung des Großraums als „günstig“ ist nachvollziehbar. 

• Die westliche subjurassische Zone scheidet auch aus Sicht der ESchT trotz ihrer 

Langzeitstabilität als Großraum aus, weil hier ebenfalls tektonisch komplex zergliederte 

Räume oder Neotektonik vorliegen.  

• Die Bewertung der östlichen subjurassischen Zone lässt sich aufgrund der ruhigen 

Lagerungsverhältnisse und der Langzeitsicherheit nachvollziehen. 
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• Der Faltenjura ist durch Faltenbau und Überschiebungen tektonisch zergliedert. 

Längerfristige erhöhte Deformationen und lokal erhöhte Hebungsraten sind über den 

Betrachtungszeitraum von einer Million Jahre nicht ausgeschlossen. Der Ausschluss 

des Großraums Faltenjura kann nachvollzogen werden.  

• Der westliche Tafeljura liegt im Einflussbereich der Rhein-Bresse-Transferzone und 

enthält zudem eine Zone mit erhöhter seismischer Aktivität. Der Ausschluss des 

Großraums ist sinnvoll. 

• Die günstige Bewertung des östlichen Tafeljura lässt sich aufgrund der ruhigen 

Lagerungsverhältnisse und zu erwartenden Langzeitstabilität nachvollziehen. 

Die ESchT teilt die Bewertungen der Nagra bzgl. der geologisch-tektonischen Großräume 

für ein HAA-Tiefenlager. 

Evaluation der Wirtsgesteine und einschlusswirksamen Gebirgsbereiche (Schritt 4 der 

Etappe 1) 

Innerhalb der in Schritt 3 für SMA- bzw. HAA-Tiefenlager als „geeignet“ definierten 

geotektonischen Großräume hat die Nagra die potenziellen Wirtsgesteine identifiziert und 

bewertet. Hierzu wurde für 27 typische Gebiete ein jeweils repräsentatives geologisches 

Profil („Sammelprofil“) aufgestellt. Diese 27 Standardprofile sollen somit das lithologische 

Inventar der jeweiligen Großräume repräsentativ abbilden. Die lithologischen Einheiten 

dieser Standardprofile wurden entsprechend den sicherheitlichen und bautechnischen 

Anforderungen qualitativ-quantitativ in ihren Eigenschaften charakterisiert. Daraus wurden 

dann die jeweils für die Tiefenlagerung als geeignet erscheinenden Wirtsgesteine und 

einschlusswirksamen Gebirgsbereiche herausgefiltert. Dazu wurden zunächst zehn 

Indikatoren mit Mindestanforderungen definiert, um potenziell mögliche Wirtsgesteine zu 

identifizieren. Wichtige Aspekte waren dabei eine Mindestmächtigkeit von 100 m in 

geeigneter Tiefenlage und eine geringe hydraulische Durchlässigkeit sowie ein geringes 

Potenzial zur Bildung neuer Wasserwegsamkeiten. Dies führt zu einer Auswahl von 24 

Sedimentgesteinen und zwei Kristallingesteinen. Anschließend wurden durch verschärfte 

Anforderungen von zwei (SMA) bzw. drei Indikatoren (HAA) acht „potentiell mögliche“ und 

vier „bevorzugte“ Wirtsgesteine für SMA-Lager sowie sechs „potentiell mögliche“ und ein 

„bevorzugtes“ Wirtsgestein für HAA-Lager definiert. Danach wurden die „bevorzugten“ 

Wirtsgesteine für SMA-Lager und HAA-Lager anhand von 22 Indikatoren bewertet. 
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Als unter diesen Aspekten bevorzugte und damit grundsätzlich als geeignet eingeschätzte 

geologische Wirtsgesteine werden für die beiden Tiefenlagerarten folgende Gesteins-

formationen in dem jeweilig zugehörigen geotektonischen Großraum von der Nagra 

angesehen: 

(a) HAA-Endlager (verschärfte Anforderungen) 

Opalinuston / östlicher Tafeljura (Bözberg, Nördlich Lägeren, Zürcher Weinland) 

(b) SMA-Endlager 

Opalinuston / östlicher Tafeljura (Bözberg, Nördlich Lägeren, Südranden, Zürcher 

Weinland) 

Opalinuston / östliche subjurassische Zone (Jurasüdfuss) 

Brauner Dogger / östlicher Tafeljura (Nördlich Lägeren, Zürcher Weinland) 

Effinger Schichten / östliche subjurassische Zone (Jurasüdfuss) 

Helvetische Mergel / Alpen (Wellenberg) 

Aus der Sicht der ESchT ist die von der Nagra vorgenommene Festlegung auf die 

genannten bevorzugten Wirtsgesteine im Ergebnis nachvollziehbar. Unter Berück-

sichtigung der vorliegenden Kenntnisse und Bewertungen erscheint der Opalinuston 

aufgrund seiner lithologischen Eigenschaften als das am besten geeignete Wirtsgestein 

im geologischen Inventar der Schweiz. Die weiteren für ein SMA-Lager ausgewählten 

Gesteine (Brauner Dogger, Effinger Schichten, Helvetische Mergel) sind insbesondere 

aufgrund des geringeren sicherheitsrelevanten Zeitraums eines SMA-Lagers ebenfalls als 

potenziell geeignete Wirtsgesteine anzusehen. 

Die bei der schrittweisen Einengung verwendeten Indikatoren erscheinen sinnvoll und 

entsprechen den Vorgaben des SGT. Allerdings erhält der Indikator Tongehalt teilweise ein 

sehr hohes Gewicht. Er wird einerseits als eigenständiger Indikator verwendet und 

anderenfalls für den Fall, dass ungenügende Datensätze für die Indikatoren Hydraulische 

Durchlässigkeit und Transmissivität präferentieller Freisetzungspfade vorliegen, eingesetzt. 

Weiterhin spielt er bei der Bewertung des Indikators Selbstabdichtungsvermögen indirekt 

eine große Rolle. Insbesondere bei geringen Tongehalten scheint die Verknüpfung zum 

Indikator Hydraulische Durchlässigkeit problematisch. Aus der Sicht der ESchT ist das 

Ergebnis der Einengung insgesamt jedoch schlüssig. Grundsätzlich andere Ergebnisse sind 

auch bei einer anderen Gewichtung des Indikators Tongehalt nicht zu erwarten. 
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Bei der vorgenommenen Auswahl- und Bewertungsprozedur scheiden andere, bisher auch 

diskutierte Wirtsgesteine aus. Hierzu gehören die Kristallingesteine der Nordschweiz im 

Grenzgebiet zu Deutschland und Tongesteine der Molasse. Das Kristallingestein Granit 

verfügt zwar über ausgezeichnete Dichtigkeits- und Festigkeitseigenschaften, dies trifft 

jedoch nur auf homogene, ungestörte Gesteinskörper zu. Kristallingesteine verfügen im 

Gegensatz zu Tonsteinen über kein Selbstheilungsvermögen. Bei Tunnelbauten innerhalb 

der Schweiz hat sich gezeigt, dass auch größere kristalline Gesteinskörper tektonisch 

beansprucht und wasserdurchlässig sind. Ungestörte Gesteinskörper in der Größenordnung, 

die ein Tiefenlager erfordert, sind nach den dargelegten Kenntnissen und Bewertungen 

hinsichtlich Lage und Ausdehnung nicht zu erwarten bzw. nicht mit der erforderlichen 

notwendigen Sicherheit vorauszusagen. Die Tonsteine der Unteren Süßwassermolasse 

(USM) verfügen über ähnliche lithologische Eigenschaften wie andere betrachtete 

Tongesteine. Aufgrund der sedimentologischen Bildungsbedingungen sind die Tonsteine der 

USM aber intensiv und kleinräumig mit Sandsteinlagen verzahnt. Die Sandsteinanteile 

stellen präferentielle Fließwege in den Sedimenten der USM dar. Ihr Auftreten und Verlauf 

kann a priori nur mit sehr großen Unsicherheiten prognostiziert werden. Auch aus der Sicht 

der ESchT erfüllen die Kristallingesteine der Nordschweiz und die Tonsteine der USM daher 

die Anforderungen an eine großräumig gesehen geringe Gebirgsdurchlässigkeit nicht. 

 Identifizierung potenzieller Standortgebiete (Schritt 5 der Etappe 1) 

Nach der Evaluation der Wirtsgesteine und einschlusswirksamen Gebirgsbereiche verbleibt 

eine Anzahl von Konfigurationen im Verfahren. Die Auswahl der potenziellen Standortgebiete 

erfolgt schrittweise durch Identifizierung potenziell geeigneter Bereiche anhand von zwölf 

Indikatoren, für die Mindestanforderungen definiert werden, die Auswahl von bevorzugten 

Bereichen (Konfigurationen) durch Anwendung von sieben Indikatoren mit verschärften 

Anforderungen und deren Bewertung mit 43 Indikatoren. Dabei werden die Indikatoren aus 

den ersten beiden Schritten der Einengungsprozedur mit ihren Bewertungsskalen 

übernommen, wobei gegebenenfalls spezifische lokale Bedingungen berücksichtigt werden. 

Zusätzlich werden konfigurationsspezifische Indikatoren zur Bewertung herangezogen. 

Dieses Vorgehen entspricht den Vorgaben des SGT. Indikatoren, die mehrfach für die 

Bewertung herangezogen werden, gehen in die abschließende Bewertung nur einmal ein; 

sie werden bei dem Kriterium übernommen, dem sie nach Einschätzung der Nagra am 

ehesten zuzuordnen sind. Hiervon gibt es eine Ausnahme; der Indikator Modellvorstellungen 

zur Geodynamik und Neotektonik, der bei den Kriterien 2.1 Beständigkeit der Standort- und 

Gesteinseigenschaften und 3.3 Prognostizierbarkeit der Langzeitveränderungen genannt 
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wird. Die Gesamtbewertung der Standortgebiete wird mit den Attributen „weniger geeignet“ 

bis „sehr geeignet“ klassifiziert. 

In den geologisch-geotektonischen Großräumen östlicher Tafeljura und östliche 

subjurassische Zone werden von der Nagra vier Gebiete als „sehr geeignet“ bzw. „geeignet“ 

für ein HAA-Tiefenlager identifiziert, von denen zwei in einem Standortgebiet 

zusammengefasst worden sind. Das bei der Identifikation der Großräume als „günstig bis 

sehr günstig“ beurteilte Molassebecken ist aufgrund der Wirtsgesteinseigenschaften von der 

Nagra nicht mehr berücksichtigt worden. Insbesondere werden die verschärften 

Anforderungen an die Durchlässigkeit nicht erfüllt. Darüber hinaus ist die Homogenität des 

Gesteinsaufbaus  nicht gegeben. In diesem Zusammenhang weist die ESchT darauf hin, 

dass auch in der Tonstudie der BGR, in der auf Basis des derzeitigen Kenntnisstandes in 

Deutschland Teilgebiete mit untersuchungswürdigen Tongesteinen als Endlager-

wirtsgesteinsformationen ausgewiesen worden sind, die Molasse ebenfalls nicht 

berücksichtigt worden ist (BGR 2007). 

In den geotektonischen Großräumen östlicher Tafeljura, Alpen und östliche subjurassische 

Zone werden für ein SMA-Tiefenlager zwölf Gebiete als grundsätzlich geeignet identifiziert. 

Nach der Anwendung der verschärften Anforderungen und der Bewertung aller Merkmale 

schlägt die Nagra sechs Standortgebiete vor.  

Die Vorgehensweise zur Bewertung der Konfigurationen in Schritt 5 der Einengungsprozedur 

ist von besonderer Relevanz für das Ergebnis. Aus Sicht der ESchT fehlt hier eine 

Würdigung der statistischen Bedeutung einzelner Indikatoren. Die Gesamtbewertung für ein 

Standortgebiet resultiert aus dem Mittelwert der Einzelbewertungen der vier Kriterien-

gruppen. Die Kriteriengruppen repräsentieren jeweils eine unterschiedliche Anzahl von 

Kriterien (zwei, drei oder vier), aus denen ihre Bewertung gemittelt wurde. Die Kriterien 

wiederum stellen Mittelwerte unterschiedlicher Anzahl (zwei bis sechs) von Indikatoren dar 

(Nagra 2008a, Anhang C). Damit ergibt sich ein unterschiedliches statistisches Gewicht für 

die verschiedenen angewendeten Indikatoren (siehe auch Abbildung 1). Aus Sicht der 

ESchT sollte die Nagra darstellen, ob und inwieweit diesem Fakt eine Bedeutung für die 

Reihung der potenziellen Standortgebiete zukommt und ob diese Wertigkeit gewollt und 

berücksichtigt wurde. 
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Tabelle 2: Anzahl der Kriterien und Indikatoren in den einzelnen Kriteriengruppen 

Kriteriengruppe Anzahl der Kriterien Anzahl der Indikatoren 

1 4 16 

2 4 16 

3 3 7 

4 2 4 

 

Die Indikatoren der Kriteriengruppe 4, d.h. die Indikatoren zur Bewertung der bautechnischen 

Eignung, besitzen statistisch gesehen die relativ größte Bedeutung. Das statistische 

Gewicht, mit dem ein Indikator der Kriteriengruppe 4 in das Endergebnis für das betrachtete 

Standortgebiet eingeht, ist viermal höher als bei einem Indikator der Kriteriengruppen 1 oder 

2 und ca. doppelt so hoch wie bei den Indikatoren der Kriteriengruppe 3.  

Aus dieser Analyse wird deutlich, dass die Kriteriengruppe 4 – Bautechnische Eignung – 

trotz einer explizit nicht vorgenommenen unterschiedlichen Gewichtung einzelner Kriterien-

gruppen, Kriterien oder Indikatoren dennoch implizit eine relativ hohe Gewichtung innerhalb 

des Verfahrens bei der Ausweisung der bevorzugten Wirtsgesteine und dann weiter der 

bevorzugten Standortgebiete erhält. Damit entsteht die Verpflichtung, den Kriterien und 

Indikatoren dieser Kriteriengruppe 4 im Rahmen einer kritischen Würdigung der Etappe 1 

des Standortauswahlverfahrens eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen (s. Anhang A). 

Dabei sind vordringlich zwei Sachverhalte zu prüfen: 

(1) Welchen Einfluss hat die Kriteriengruppe 4 mit ihren Kriterien und Indikatoren auf den 

Verlauf des Auswahlverfahrens hinsichtlich der Identifizierung von Standortgebieten? 

(2) Sind die Indikatoren sachgemäß dem Stand von Wissenschaft und Technik 

entsprechend operationalisiert (qualitativ und/oder quantitativ)? 

Bei der Prüfung und Bewertung dieser Fragen ist grundsätzlich zu beachten, dass der Nagra 

Beurteilungsspielräume bei der Einschätzung von Sachverhalten zuzubilligen sind und in 

diesem Verfahrensschritt bezüglich der bautechnischen Machbarkeit keine Standsicherheits-

nachweise zu führen sind. Dennoch muss unter den vorgegebenen Planungsrand-

bedingungen (Tiefenlagerkonzept einschließlich Sicherheitsbewertungen) aus bau-

technischer und sicherheitlicher Sicht eine Realisierung der Tiefenlager unter den jeweiligen 

Standortgebietsbedingungen wahrscheinlich sein. 
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Von der ESchT wird eingeschätzt, dass bei den realistischerweise zu erwartenden fels-

mechanischen Eigenschaften des Opalinustongebirges unter Berücksichtigung der 

geomechanischen Wirkung des Mineralkorngefüges und des Einflusses des Wassergehaltes 

eine bautechnische Machbarkeit eines HAA-Tiefenlagers beim derzeitig vorgesehenen 

Ausbaukonzept bis in eine Teufe von ca. 550 – 600 m gegeben sein könnte. Dies könnte die 

räumliche Ausdehnung der ausgewiesenen Standortgebiete einschränken, wobei zu prüfen 

wäre, inwieweit die verbleibenden Standortgebietsflächen noch hinreichend Handlungsraum 

für die Positionierung eines HAA-Tiefenlagers aufweisen. Da nicht auszuschließen ist, dass 

in Gebirgsbereichen mit reduziertem Tragvermögen lokal bzw. zonal ein verstärkter Ausbau 

vorzusehen ist, wäre weiterhin zu prüfen, ob ein derartiges Tiefenlagerkonzept mit dem 

bisher geführten Langzeitsicherheitsnachweis noch kompatibel ist. 

Alternativ könnte die bisherige Teufenlage von 900 m für das HAA-Tiefenlager beibehalten 

und das gegenwärtige Endlagerkonzept unter Einbeziehung anderer Ausbaukonzepte mit 

einem deutlich verstärkten und flächenhaft wirkenden tragenden Ausbau (Verbundsystem 

Gebirge-Ausbau) modifiziert werden. Hierbei wäre zu prüfen, ob Ausbaukonzepte im 

Rahmen des bestehenden Langzeitsicherheitsnachweises entwickelt werden können oder 

ob der Langzeitsicherheitsnachweis zu ergänzen wäre. Die Änderung des Ausbaukonzeptes 

könnte Einfluss haben auf langzeitsicherheitlich relevante Aspekte wie z.B. das 

geochemische Milieu, die Radionuklidfreisetzung, die Gasbildungsrate, das Quellverhalten 

von Bentonit und anstehendem Tongestein, die Wirkung des Quelldrucks auf das konturnahe 

Gebirge sowie die Rückbildung von technogen induzierten Wegsamkeiten in der Auf-

lockerungszone. 

Einen weiteren kritischen Punkt sieht die ESchT in der unklaren Bewertung bestimmter 

Indikatoren, hier seien zwei Beispiele genannt. 

1. Die hydraulische Durchlässigkeit wird, falls keine Messwerte vorliegen, über den 

Tongehalt bewertet. „Der Tongehalt wird zusammen mit den Indikatoren Hydraulische 

Durchlässigkeit und Transmissivität präferenzieller Freisetzungspfade beurteilt“ (Nagra 

08c, S. A1-82). Der Tongehalt wird weiterhin zur Bewertung des Indikators Selbst-

abdichtungsvermögens herangezogen, welches ihn als Indikator wiederum einschließt 

(Fußnote in Nagra 2008a, Tab. B-1). 

2. Das Zusammenspiel der Indikatoren Mineralogie, pH, Redox-Bedingungen, Salinität, 

Mikrobielle Prozesse und Kolloide als geochemische Parameter hat gemeinsam Einfluss 

auf die Radionuklidrückhaltung. 
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Obwohl beide Beispiele aus wissenschaftlicher Sicht richtig behandelt wurden, fehlt die 

Würdigung der statistischen Absicherung der Sachverhalte bzw. der statistischen 

Datengrundlage: 

Zu 1) Insgesamt ist die Häufigkeit des Auftretens des Indikators Tongehalt nur schwer 

nachvollziehbar, zumal er sich inhaltlich auch im Indikator Mineralogie wiederfindet. Auch 

aus Sicht der ESchT kommt dem Gehalt an quellfähigen Tonmineralen in sedimentären 

Wirtsgesteinen eine entscheidende Rolle für die Sicherheit der geologischen Barriere zu. 

Ebenso wird die Relevanz des Tongehalts für die genannten Indikatoren durch die Nagra 

korrekt eingeschätzt und der Einsatz des Tongehalts als „Stellvertreter“ erscheint prinzipiell 

gerechtfertigt. Allerdings kann aufgrund dieser Vorgehensweise der Zahlenwert der 

Bewertung des Tongehalts mehrfach in die Statistik eingehen, im Vergleich zu dem Fall, 

dass für jeden Indikator eigene spezifische Noten vorlägen. Obwohl aufgrund der qualitativen 

Zusammenhänge keine großen Unterschiede in der Bewertung zu erwarten sind, würde eine 

klare Darstellung für jede Variante, die verdeutlicht, wann der Originalindikator eingesetzt 

wurde und wann ein Stellvertreter benutzt werden musste, die Transparenz der Datenqualität 

wesentlich erhöhen.  

Zu 2) Die genannten Indikatoren spielen tatsächlich zusammen. Dies wird richtigerweise zu 

einer inhaltlich zusammenhängenden Bewertung führen. Zudem wird der Indikator 

Mikrobielle Prozesse über die Größe und Qualität des Indikators Poren bewertet. Gleichzeitig 

wird dargestellt, dass der Indikator Mikrobielle Prozesse in ein komplexes System von 

Indikatoren eingebunden ist. Es fehlt die klare Darstellung der komplexen Zusammenhänge 

der genannten sechs Indikatoren und der Überführung in die spezifische Bewertung für jeden 

der Indikatoren. 

Die ESchT erkennt trotz der kritischen fachlichen Anmerkungen zu Detailaspekten keinen 

nachhaltigen Einfluss auf das Ergebnis des Einengungsverfahrens mit den von der Nagra 

identifizierten Standortgebieten selbst. Die relative Zuordnung der in die Schritte 4 und 5 

des Auswahlverfahrens einbezogenen bevorzugten Wirtsgesteine und der kriterien-

gesteuert abgeleiteten bevorzugten Standortgebiete dürfte sich auch bei einer Über-

arbeitung des Standortauswahlverfahrens nicht wesentlich ändern.  

Die ESchT kommt auf Grundlage der verfügbaren Informationen und ihrer hier 

dargelegten Bewertungen zu dem Ergebnis, dass die Nagra den Einengungsprozess für 

geeignete Standortgebiete für HAA-Tiefenlager und SMA-Tiefenlager sach- und 

verfahrensgerecht umgesetzt hat. 
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Die ESchT teilt die Bewertung der Nagra, dass Opalinuston das bevorzugte Wirtsgestein 

für ein HAA-Tiefenlager in der Schweiz ist. Aufgrund der Verbreitung und Tiefenlage des 

Opalinustons in der Schweiz sowie wegen seiner Lagerungsverhältnisse kommt damit nur 

ein eng umrissenes Gebiet in der Nähe der Grenze zu Deutschland für das HAA-

Tiefenlager in Frage. Aus Sicht der ESchT sind im Rahmen des Verfahrens keine 

alternativen Standortgebiete für ein HAA-Tiefenlager erkennbar. 

Die im Hinblick auf die Indikatoren der Kriteriengruppe 4 – Bautechnische Eignung – 

angesprochenen einschränkenden Einschätzungen der Sachverhalte durch die ESchT 

ändern an dieser Aussage nichts, da sie grundsätzlich für alle im Wirtsgestein 

Opalinuston befindlichen HAA-Tiefenlager gelten. Die von der ESchT genannten 

Einschränkungen führen allenfalls dazu, dass die identifizierten Standortgebiete eine 

geringere räumliche Ausdehnung aufweisen, wobei wegen der nach Süden zunehmenden 

Tiefenlage des Opalinustons die Teile des Standortgebietes mit geeigneter Tiefenlage im 

nördlichen Bereich der jetzt von der Nagra ausgewiesenen potenziellen Standortgebiete 

liegen. Alternativ könnte bei Einlagerungsstollen in größerer Tiefenlage ein stärkerer 

Ausbau vorgesehen werden.  

Im Hinblick auf SMA-Tiefenlager ist nicht auszuschließen, dass in der Schweiz auch 

andere Standortgebiete möglich sind, die potenziell geeignet sind und in Frage kämen. 

Hierzu verweist die ESchT auf die Vorgaben des SGT, wonach die Einengungsprozedur 

in Etappe 1 schrittweise auf der aktuellen Datenlage zu erfolgen hat.  

Beim SMA-Tiefenlager besitzt aus Sicht der ESchT die Gasbildung sicherheitstechnische 

Bedeutung. Dieser Aspekt muss angemessen in den nächsten Etappen des 

Standortauswahlprozesses berücksichtigt werden. 

VII. Bewertung der Robustheit des Bewertungsverfahrens 

Die ESchT sieht das Vorgehen der Nagra bei der Einengungsprozedur in den Schritten 3 bis 

5 der Etappe 1 als grundsätzlich den Vorgaben des SGT entsprechend an. Bei der 

Zuweisung von Bewertungen zu den Indikatoren besteht naturgemäß ein gewisser 

Beurteilungsspielraum. Da die Gesamtbewertung der potenziellen Standortgebiete durch 

hierarchisch arithmetische Mittelwertbildung der Bewertungen der Indikatoren eines 

Kriteriums, dann der Kriterienwerte einer Kriteriengruppe und anschließend der Bewertungen 

der vier Kriteriengruppen erfolgt, kann sich der Beurteilungsspielraum auf das Ergebnis der 

Einengungsprozedur auswirken. Daher hat die ESchT durch Variation bestimmter Indikator-
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werte, bei denen sich eine Ab- bzw. Hochstufung aus geowissenschaftlicher Sicht begründen 

lässt, in einer Sensitivitätsanalyse untersucht, ob derartige unterschiedliche Bewertungen der 

Indikatoren einen Einfluss auf das Ergebnis der Einengungsprozedur haben. Insbesondere 

die Indikatoren der Kriteriengruppe 4 zur bautechnischen Machbarkeit wurden in diesem 

Zusammenhang im Vergleich zum Vorgehen der Nagra mit schlechteren Noten bewertet 

(siehe Anhang A).  

So hat beispielsweise ein Verzicht der feineren Abstufung innerhalb einer Notenstufe in den 

Bewertungsskalen keine nennenswerten Auswirkungen auf das Ergebnis des Einengungs-

prozesses. In der Reihung der potenziellen Standortgebiete für ein SMA-Tiefenlager ergeben 

sich kleinere Verschiebungen, ohne dass es zu anderen prinzipiellen Schlussfolgerungen als 

den von der Nagra gezogenen kommen würde.  

Für die HAA-Tiefenlager ergeben sich keine Änderungen der Reihenfolge. Aus den 

schlechteren Bewertungen der Indikatoren der Kriteriengruppe 4 zur bautechnischen 

Machbarkeit resultieren zwangsläufig schlechtere Gesamtnoten für die jeweiligen poten-

ziellen Standortgebiete. Allerdings ergab sich für alle vier potenziellen Standortgebiete immer 

noch als Gesamtbewertung die Einstufung „günstig“.  

Auf Basis ihrer durchgeführten Sensitivitätsbetrachtungen kommt die ESchT zu dem 

Schluss, dass der Einengungs- und Bewertungsprozess ein robustes und belastbares 

Ergebnis liefert.  

VIII. Umgang mit Datenungewissheiten 

Der ESchT ist bewusst, dass zu Anfang eines kriteriengesteuerten Standortauswahl-

verfahrens eine ungleiche Datenlage zu den verfahrensrelevanten geowissenschaftlichen 

und geotechnischen Sachverhalten vorliegt. So sind Sachverhalte in einigen Teilgebieten 

des Suchraumes auf der Grundlage von Erkundungsbefunden und spezieller Erfahrungen 

gut belegt, in anderen Teilgebieten aber nur ansatzweise oder auch gar nicht. Sie müssen 

daher auch nach allgemeiner Erfahrung und/oder Plausibilität eingeschätzt werden. Diese 

ungleiche Ausgangslage erscheint auf den ersten Blick die Verfahrensgerechtigkeit in Frage 

zu stellen, da mangelnde lokale/regionale Aufschlussbefunde einer zunächst realistischen 

und objektiven Charakterisierung und dann nachfolgend auch sachgerechten Bewertung der 

für die einzelnen Großräume bzw. Standortgebiete vorliegenden und verfahrensrelevanten 

Sachverhalte entgegen zu stehen scheinen.  
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Bei vertiefter Betrachtung dieser Ungleichheit ist allerdings festzustellen, dass für die 

Identifikation und Beschreibung der geologisch-tektonischen Großräume in Schritt 3 ein gut 

etabliertes geologisches Wissen besteht, das durch Untersuchungen der Nagra größtenteils 

bestätigt bzw. teilweise vertieft worden ist. 

Bei der Evaluierung der Wirtsgesteine in Schritt 4 ist die Datenlage unterschiedlich. So ist 

z.B. der Kenntnisstand über die Eigenschaften des Opalinustons aufgrund der Forschungs-

tätigkeiten im Nagra-Programm sehr hoch. Dagegen ist die Datengrundlage z.B. zur 

Tongesteinsabfolge Brauner Dogger eingeschränkt. Die hydrogeologischen Informationen 

stammen aus nur drei Bohrungen und es gibt keine Erfahrungen aus Untertagebauten. Ein 

umfassender und abgesicherter felsmechanischer Datensatz existiert nicht (Nagra 2008b). 

In Schritt 4 hat die Nagra für die Identifikation und Bewertung der potenziellen Wirtsgesteine 

die Kriterien und die zugehörigen Indikatoren verwendet. In dem Verfahren werden die 

potenziellen Wirtsgesteine schrittweise anhand der Kriterien und Indikatoren eingeengt. Als 

Grundlage für die Identifikation der zu evaluierenden sedimentären Gesteinsabfolgen hat die 

Nagra die Schweiz in Areale aufgeteilt, deren geologischen Aufbau durch repräsentative 

Gesteinsabfolgen charakterisiert und diesen in stratigraphischen Sammelprofilen dargestellt. 

Auf dieser Grundlage werden die potenziellen Wirtsgesteine in den weiter zu betrachtenden 

Großräumen bewertet (Schritt 5).  

Die Bewertungen der Nagra basieren auf einer geologischen Charakterisierung aufgrund von 

Kartierungen und einem breiten Satz von Informationen und Daten aus zahlreichen 

Tiefbohrungen, aus seismischen Messkampagnen, aus den Felslaboren, aus Tunneln, von 

Forschungsarbeiten sowie Informationen und Erfahrungen zu vergleichbaren Wirtsgesteinen 

aus dem Ausland (Nagra 2008a). Die Auswertung der geowissenschaftlichen Daten und 

Informationen erfolgt mit international anerkannten und angewendeten wissenschaftlichen 

Methoden. Damit ist gewährleistet, dass die Bewertung nach dem aktuellen Stand von 

Wissenschaft und Technik durchgeführt wurde. 

Innerhalb von Etappe 1 ist der Umgang der Nagra mit Datenungewissheiten nach 

Auffassung der ESchT konsequent und nachvollziehbar.  Alle notwendigen relevanten 

geowissenschaftlichen Daten sind von der Nagra zur Verfügung gestellt bzw. die 

Datengrundlage für jedes potenziell mögliche Wirtsgestein dargestellt worden (Nagra 

2008b). Es ist zu berücksichtigen, dass die geologischen Kenntnisse in späteren Etappen 

von der Nagra ergänzt werden, so dass dann ein Vergleich der betrachteten 

Standortgebiete aus sicherheitstechnischer Sicht auf Basis der standortbezogenen Daten 
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möglich ist. Eine verbesserte Datenlage kann im weiteren Verlauf des 

Standortauswahlverfahrens zum Ausschluss von Flächen führen. 

IX. Diskrepanzen zu früheren Auswertungen und deren Begründungen 

Beim Vergleich der von der Nagra vorgeschlagenen Standortgebiete sind Unterschiede zu 

früheren Auswertungen und deren Begründungen festzustellen. Die ESchT hat sich mit den 

Gründen für diese Unterschiede beschäftigt.  

Seit den späten 1970er Jahren wurden in der Schweiz Lagerstandorte für schwach- und 

mittelaktive Abfälle (SMA) und hochaktive Abfälle (HAA) gesucht. Im Projekt „Gewähr“ 

(1985) ging man von einem horizontal zugänglichen SMA-Lager aus (Horizontalstollen). 

Dafür kamen theoretisch nur Standorte in den Alpen, den Voralpen und dem Jura in Frage. 

Für ein HAA-Tiefenlager ging man von Standorten im kristallinen Grundgebirge der 

Nordschweiz aus. Diese Bereiche grenzen zum Teil unmittelbar an das deutsche 

Staatsgebiet. 

Zur Identifizierung potenzieller Standorte für ein SMA-Lager wurden in einem Einengungs-

verfahren 100 Standortgebiete bis 1983 auf drei reduziert. Dies waren Bois de la Glaive 

(Kanton Vaud, Wirtsgestein Anhydrit), Oberbauenstock (früher Oberbauen, Kanton Uri, 

Wirtsgestein Helvetische Mergel) und Piz Pian Grand (Kanton Graubünden, Wirtsgestein 

Kristallin). Aufgrund der guten Erkundungsmöglichkeiten von der Erdoberfläche aus kam 

1986 der vierte Standort Wellenberg (früher Altzellen, Kanton Nidwalden, Wirtsgestein 

Helvetische Mergel) hinzu. Der Bundesrat entschied 1988, dass am Referenzstandort 

Oberbauenstock der Entsorgungsnachweis für SMA erbracht war. Nachdem vergleichende 

Auswertungen der Sondierungen an allen vier potenziellen Standorten vorlagen, hatte die 

Nagra 1994 den Wellenberg als Standort vorgeschlagen. Ein Rahmenbewilligungsgesuch 

sowie der Bau eines Sondierstollens scheiterten an Widerständen im Kanton. 

Im Sachplanverfahren wird gegenüber dem Projekt „Gewähr“ die Anforderung eines 

horizontalen Zugangs zum SMA-Lager aufgegeben. Dadurch entfällt eine Beschränkung auf 

die Alpen, die Voralpen und den Jura. Ein SMA-Lager in Wirtsgesteinen, die unterhalb der 

Talsohle liegen, ist damit grundsätzlich möglich. 

Gegenüber den damaligen Vorstellungen sind die Anforderungen an den Platzbedarf eines 

SMA-Lagers im Sachplanverfahren deutlich erhöht. Um die Forderung nach einer 

vereinfachten Rückholbarkeit der Abfälle zu erfüllen, ist das Sicherheits- und Barrieren-
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konzept von der Nagra angepasst worden. So sollen nunmehr die Abfallgebinde in Endlager-

behältern eingelagert werden, was dazu führt, dass die Abfallgebinde im Mittel einen 

größeren Abstand voneinander aufweisen. Darüber hinaus sieht das jetzige Sicherheits- und 

Barrierenkonzept einen größeren Kammerabstand als früher sowie Reserven zur 

Berücksichtigung von Inhomogenitäten vor. Darüber hinaus werden als Vorsichtsmaßnahme 

die notwendigen Abstände des Tiefenlagers zu Wirtgesteinsgrenzen größer eingeschätzt.  

Gegenüber früheren Betrachtungen wird im Sachplan eine größere Mindestüberdeckung 

verlangt. Dies geht auf die jüngeren Untersuchungen am Wellenberg zurück. Dort wurde 

gezeigt, dass die Auflockerungszone des Gebirges bis 400 Meter Tiefe reicht und erst 

darunter die erforderlichen Wirtsgesteinseigenschaften (insbesondere die hydraulische 

Durchlässigkeit) erreicht werden. 

Die früher betrachteten potenziellen Standorte Bos de la Glaive, Oberbauenstock und Piz 

Pian Grand sowie andere, schon früher ausgeschiedene potenzielle Standorte in den 

Helvetischen Mergelakkumulationen (Nagra 1981) – die schon in der Bewertung von 1994 

hinter den Standort Wellenberg zurückgetreten waren – erfüllen nach Angabe der Nagra 

nicht die Mindestanforderungen des Sachplanverfahrens. Die beiden Standorte Muotathal 

(früher Pragelpass) und Wartau (früher Alp Palfris) in Helvetischen Mergelakkumulationen 

erfüllen nach Ansicht der Nagra die Mindestanforderungen. Sie werden jedoch aufgrund 

anderer Kriterien (Explorierbarkeit fraglich, räumliche Ausdehnung des Wirtsgesteinskörpers 

nicht bekannt) nicht als bevorzugter Bereich bewertet.  

Nach Aussagen der Nagra ist der zusätzlich erforderliche Lagerraum für den Abfall neuer 

kerntechnischer Anlagen nicht ursächlich für die Nichtberücksichtigung der früheren 

potenziellen Standorte und für den aktuell durchgeführten Einengungsprozess.  

Zur Identifizierung von Standorten für ein HAA-Lager wurde im Projekt „Gewähr“ 1985 im 

Wesentlichen das kristalline Grundgebirge der Nordschweiz (einschließlich des Felslabors 

Grimsel) betrachtet. Der Bundesrat sah den Machbarkeits- und Sicherheitsnachweis im 

Kristallin grundsätzlich erbracht, jedoch nicht den Nachweis eines geeigneten und genügend 

großen Gesteinsvorkommens. Daraufhin machte der Bund die Auflage, neben den bis dahin 

untersuchten Kristallingesteinen verstärkt auch Sedimentgesteine für ein HAA-Lager zu 

betrachten. Die HSK bestätigte 2004 die Vorbehalte zum Auffinden eines geeignet großen 

Gebirgsbereichs im Kristallin. Bei der weiteren Betrachtung der Sedimentgesteine wurde 

1994 mit der Zustimmung der Behörden entschieden, auf den Opalinuston und das Zürcher 

Weinland als potenzielles Standortgebiet zu fokussieren. Der Bund bestätigte 2006, dass im 
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Opalinuston im Zürcher Weinland der Entsorgungsnachweis für HAA erbracht war. Der Bund 

hatte damit dennoch eine Fokussierung der weiteren Untersuchungen auf das Zürcher 

Weinland abgelehnt. 

Aus Sicht der ESchT sind die Diskrepanzen zu den früheren Auswertungen nachvoll-

ziehbar. Sie liegen in einem fortgeschrittenen Informationsstand, aber auch in 

Änderungen im Sicherheits- und Barrierenkonzept begründet. Dieser Aspekt betrifft 

sowohl die größere laterale Ausdehnung eines SMA-Tiefenlagers als auch dessen 

Tiefenlage und Zugangswege.  

X. Zusammenfassende Bewertung der ESchT  

Auf Basis ihrer Bewertungen zu den fünf Schritten in Etappe 1 des SGT kommt die ESchT 

insgesamt zu der Einschätzung, dass die Nagra aus geowissenschaftlicher und 

sicherheitstechnischer Sicht nach fundiertem und aktuellem Stand der Wissenschaft 

vorgegangen ist. Das Standortauswahlverfahren folgt in Etappe 1 der im SGT vorgegebenen 

methodischen Vorgehensweise. Die Identifizierung der weiter im Verfahren bleibenden und 

damit in die Etappe 2 zu übernehmenden potenziellen Standortgebiete erfolgt damit durch 

einen in erster Linie sicherheitsgerichteten und über Kriterien gesteuerten sowie flächen- und 

raumbezogen wirksam werdenden schrittweisen Einengungsprozess (Negativ- bzw. 

Positivkartierung). 

Aus Sicht der ESchT sind in Schritt 1 die Randbedingungen, die die Grundlagen für die 

weiteren Schritte in Etappe 1 bilden, sehr systematisch, umfassend und transparent 

abgeleitet worden. Dieses betrifft sowohl die Erfassung der insgesamt zu entsorgenden 

Abfallarten und ihrer Eigenschaften als auch die Festlegung der Abfallmenge, die den 

Platzbedarf für die beiden Tiefenlager bestimmt. Die Schweiz geht von einer mittelfristig 

weiteren Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung aus. Vor dem Hintergrund, dass 

zurzeit Gesuche für den Neubau von Kernkraftwerken an bereits bestehenden Kraftwerks-

standorten eingereicht worden sind, erscheint es im Sinne einer vorsorgenden Planung 

konsequent, die Abfallmenge daran auszurichten. Die Berücksichtigung des maximalen 

Abfallvolumens übt auf den Einengungsprozess nach Einschätzung der ESchT keinen 

Einfluss aus.  

Die Zuteilung der Abfallarten auf die beiden Lagertypen erfolgt auf Basis von generischen 

Transportrechnungen für jede Abfallsorte und dem Vergleich der numerischen Ergebnisse  

mit sicherheitsorientierten Kriterienwerten. Da bei diesem Ansatz möglicherweise bestimmte 
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Abfallarten dem HAA-Tiefenlager mit seinen strengeren Anforderungen an die geologische 

Barriere zugeordnet werden, ist die Vorgehensweise sicherheitsgerichtet. Durch die bei den 

Transportrechnungen verwendeten Parameterwerte erfolgt aus Sicht der ESchT keine 

Vorfestlegung auf einen bestimmten Wirtsgesteinstyp. 

Die Sicherheits- und Barrierenkonzepte für das HAA-_und das SMA-Tiefenlager entsprechen 

nach Einschätzung der ESchT den international üblichen Vorgehensweisen und bestehen 

aus verschiedenen Elementen, die jeweils einen Beitrag zur Langzeitsicherheit der 

Tiefenlager leisten. 

Ein wichtiger Aspekt, auf den die ESchT ihr Augenmerk gerichtet hat, ist die Identifizierung 

von geeigneten Indikatoren und die Festlegung der Bewertungsskalen durch die Nagra, mit 

denen die jeweils zu betrachtenden Varianten bewertet werden. Nach Lebenserfahrung ist 

bei derartigen umfangreichen Bewertungen auf der Grundlage von teilweise mehr, teilweise 

aber auch weniger naturwissenschaftlich- oder geotechnisch belegten Sachverhalten das 

Einfließen von subjektiven Einschätzungen in den Bewertungsprozess nicht grundsätzlich 

auszuschließen bzw. sogar unvermeidbar. Außerdem ist dem Antragsteller grundsätzlich ein 

angemessener Bewertungsspielraum zuzubilligen.  

Insgesamt kommt die ESchT zu dem Ergebnis, dass die verwendeten Indikatoren 

umfassend dargestellt und in der Regel mit angemessenen Bewertungsskalen hinterlegt 

sind. Eine Reihe von Kritikpunkten betrifft Detailaspekte zur Ausgestaltung der Indikatoren 

durch die Nagra. So sind die Anforderungen an die Transparenz der Zuordnung der 

jeweiligen Bewertungsskalen nicht durchgängig als erfüllt anzusehen. Bei den Indikatoren 

der Kriteriengruppe 4 zur bautechnischen Machbarkeit ist die ESchT der Meinung, dass die 

verwendeten Bewertungsskalen für das Wirtsgestein Opalinuston insgesamt zu positiv ist. 

Allerdings erkennt die ESchT keinen nachhaltigen Einfluss auf das Ergebnis des 

Einengungsverfahrens selbst. 

Der kriterien- und indikatorgestützte Einengungsprozess in den Schritten 3 bis 5 wird 

weitgehend transparent und nachvollziehbar umgesetzt. Dieser Umsetzungsprozess wird in 

den verfügbaren Verfahrensunterlagen ausführlich dokumentiert und begründet. Es ist nicht 

zu erkennen, dass während der Umsetzung des Verfahrens durch unzutreffende oder 

auffallend tendenziell geprägte Sachverhaltsbewertungen in einzelnen Indikatoren eine 

gezielte Hinführung auf schon vorfestgelegte potenzielle Standortgebiete erfolgt ist. Gegen 

eine möglicherweise unterschwellige Präferierung von Standortgebieten spricht aus Sicht der 

ESchT, dass bei der Standortgebietsauswahl die Kriterien und die ihnen zugeordneten 
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Indikatoren nicht gewichtet in den Agglomerationsprozess eingebracht werden. Eine 

tendenzielle Ausformung des Verfahrens wäre dann eher zu vermuten bzw. nicht 

auszuschließen, wenn einzelnen Kriteriengruppen oder auch einzelnen Kriterien mit ihren 

Indikatoren von vornherein in der Agglomeration eine deutlich größere Gewichtung 

zugeordnet wäre als anderen. Die sich durch die unterschiedliche Anzahl der Kriterien pro 

Kriteriengruppe, die durch den SGT vorgegeben sind, und die unterschiedliche Anzahl der 

Indikatoren für jedes Kriterium implizit ergebenden ungleichen Gewichte einzelner 

Indikatoren führen zu keiner anderen Einschätzung. 

Aus Sicht der ESchT wird die Anwendung der Indikatoren während der drei Einengungs-

schritte schlüssig erklärt. Es wird nachvollziehbar dargestellt, warum und in welchem Schritt 

für bestimmte Indikatoren welche spezifischen Anforderungen (MA, VA, BS) angemessen 

sind. Die Argumentationen folgen dem auf die spezifischen Verhältnisse der Schweiz 

angewendeten Stand des Wissens. Für das Ergebnis des Einengungsprozesses ist von 

Bedeutung, welche Indikatoren für die Mindestanforderungen und für die verschärften 

Anforderungen herangezogen werden, denn diese können den Ausschluss bzw. das 

Zurückstellen einer Variante bedingen. Für beide Anforderungen sind sinnvolle Indikatoren 

definiert worden, wobei bezüglich der Mindestanforderungen die Vorgaben des SGT 

einzuhalten waren. Aus Sicht der ESchT sind die Indikatoren der verschärften 

Anforderungen sachgerecht und mit sinnvollen Bewertungen versehen. Dieses Vorgehen 

erscheint insgesamt und in den Einzelschritten schlüssig und geowissenschaftlich 

kompetent. 

Gegenstand der Überprüfung von Transparenz und Nachvollziehbarkeit als den zentralen 

Elementen der Verfahrensgerechtigkeit ist es auch gewesen, die Stabilität der Ergebnisse 

des Standortauswahlverfahrens in Etappe 1 bei Variation einzelner Indikatorbewertungen 

unter Nutzung des jeweiligen Bewertungsspielraums zu betrachten, um die Sensitivität des 

Verfahrens zu ermitteln. Diese Überprüfungen sind sowohl auf der Ebene der Großraum-

bewertung mit Blick auf die Identifizierung geeigneter Teilbereiche wie auch auf der Ebene 

der innerhalb der Großräume identifizierten und konkurrierenden Teilgebiete erfolgt. Im 

Ergebnis einer Indikator-bezogenen Variationsanalyse hat sich gezeigt, dass der 

Einengungs- und Bewertungsprozess ein robustes und belastbares Ergebnis liefert. 

Zusammenfassend kommt die ESchT zu dem Ergebnis, dass die gewählte Vorgehensweise 

und die Art der Durchführung durch die Nagra sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus 

praktischer Sicht den Erwartungen an ein solches Standortauswahlverfahren in angemesse-
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ner Weise gerecht werden. Die von der ESchT angemerkten Verbesserungsvorschläge und 

Kommentare sollten in den nächsten Etappen des Auswahlverfahrens berücksichtigt werden. 
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Anhang A Bewertung der Indikatoren zur Bautechnischen Eignung 

Die Notwendigkeit einer ausführlicheren Diskussion ergibt sich, wie in Kap. VI kurz 

beschrieben, für die Kriteriengruppe 4 – Bautechnische Eignung –,. Diese besteht aus zwei 

Kriterien, die wiederum durch je zwei und damit insgesamt vier Indikatoren operationalisiert 

werden:  

• Kriterium 4.1 Felsmechanische Eigenschaften und Bedingungen 

o Indikator Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften 

o Indikator Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit 

• Kriterium 4.2 Untertägige Erschließung und Wasserhaltung 

o Indikator Geotechnische und hydrogeologische Verhältnisse in überlagernden 

Gesteinsformationen 

o Indikator Natürliche Gasbildung (im Wirtsgestein) 

Grundsätzlich kann der Ausgestaltung der Kriteriengruppe 4 – Bautechnische Eignung –  

durch die genannten Kriterien und Indikatoren gefolgt werden. Vom Grundsatz her werden 

die zentralen Aspekte, die aus gebirgsmechanischer Sicht mit der bautechnischen 

Machbarkeit verbunden sind, erfasst – insbesondere dann, wenn mit dem Indikator Gesteins-

festigkeiten und Verformungseigenschaften die bautechnisch relevanten Eigenschaften des 

anstehenden Wirtsgesteins und mit dem Indikator Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf 

bautechnische Machbarkeit darüber hinaus die tragfähigkeitsmindernden Auswirkungen 

eines tektonisch angelegten Großgefüges erfasst und damit der Übergang vom 

Größenbereich Handstück (Gestein) auf den Größenbereich Gebirge erfolgt. Voraussetzung 

für die Anwendung insbesondere dieses Kriteriums 4.1 im Standortauswahlverfahren ist 

allerdings eine belegte und nicht zu optimistische Bewertung des Gebirgstragvermögens 

unter den technogen induzierten Einwirkungen (Auffahrung, Abfallablagerung) in Verbindung 

mit den für die Lagerkammern / Lagerstollen vorgesehenen Teufenbereichen und der 

planerisch geschaffenen Flexibilität, die Ausbaukonzeption den angetroffenen Gebirgs-

verhältnissen anpassen zu können. 

Eine Analyse des Verfahrensablaufes zeigt, dass innerhalb der Schritte 3 bis 5 in Etappe 1 

des Standortauswahlverfahrens die Kriteriengruppe 4 in Schritt 3 für den Ausschluss von 
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geotektonischen Großräumen (geologische-geotektonische Situation) nicht herangezogen 

wird. Im Schritt 4 mit der Identifizierung von bevorzugten Wirtsgesteinen wird dann lediglich 

der Indikator Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften eingesetzt, während 

schließlich in Schritt 5 bei der Identifizierung bevorzugter Bereiche die vier vorstehend 

genannten Indikatoren insgesamt eingesetzt werden.  

Hinsichtlich der Wirkung der Kriteriengruppe 4 – Bautechnische Eignung – mit zugehörigen 

Kriterien und Indikatoren auf die Schritte 3 – 5 der Etappe 1 des Auswahlverfahrens ist damit 

zu konstatieren: 

• Schritt 3 (Standortgebiete): Es besteht keine Auswirkung. 

• Schritt 4 (bevorzugtes Wirtsgestein). Eine Kriteriengruppe steht mit einem Kriterium 

und einem Indikator explizit gleichgewichtig zu den weiteren drei Kriteriengruppen mit 

allerdings neun Kriterien und 21 Indikatoren. 

• Daraus folgt: Der Indikator Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften 

nimmt mit einer Gewichtung von 25 % an der Gesamtbewertung in Schritt 4 teil. Im 

Durchschnitt haben die anderen Indikatoren eine Gewichtung zusammen von 75 % 

und damit einzeln im Durchschnitt von lediglich 75/21 ≈ 3,5 %. 

• Schritt 5 (bevorzugte Standortgebiete) → eine Kriteriengruppe mit zwei Kriterien und 

insgesamt vier Indikatoren gleichgewichtig zu den weiteren drei Kriteriengruppen, die 

durch elf Kriterien mit insgesamt 39 Indikatoren operationalisiert werden. 

• Daraus folgt: Die Indikatoren der Kriteriengruppe 4 nehmen mit einer Gewichtung von 

je 25/4 ≈ 6  % an der Gesamtbewertung teil. Im Durchschnitt haben die anderen 

Indikatoren im Mittel eine Gewichtung von nur 75/39 ≈ 2 %. 

Neben dieser schon relativ gesehen starken Gewichtung der Elemente dieses Verfahrens-

teils hat insbesondere das Kriterium 4.1 Felsmechanische Eigenschaften und Bedingungen 

mit dem zugeordneten Indikator Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf die bautechnische 

Machbarkeit eine dominante Bedeutung bei der flächenbezogenen Eingrenzung der 

Standortgebiete, da dieser Indikator mit einer Mindestanforderung (MA) ausgestattet ist, die 

in ihrer Wirkung einen unmittelbaren Ausschluss von Gebieten bedingt. Hier ist insbesondere 

für das HAA-Tiefenlager im Opalinuston wesentlich, dass das im Entsorgungsnachweis der 

Nagra aus dem Jahr 2002 und später vom Bundesrat bestätigte Tiefenlagerkonzept für die 

Lagerstätten lediglich eine Kontursicherung mit Felsankern und Verzugsmatten vorsieht, 
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aber keinen flächenhaften Ausbau mit z.B. Spritzbeton (Portlandzement). Mit der Vorgabe 

dieses Ausbaukonzepts wird im Grundsatz das Gebirge zum zentralen Tragelement im 

Verbundtragsystem Gebirge – Ausbau. Eine nachhaltige Unterstützung des Gebirgstrag-

vermögens durch einen mittragenden Ausbau ist damit für die HAA-Lagerstollen nicht 

vorgesehen. Daraus folgt: 

• Die SMA-Lagerkammern im Opalinuston können zur Gewährleistung von Betriebs-

sicherheit und Langzeitsicherheit entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen vor 

Ort mit dem gebirgsmechanisch erforderlichen Ausbau versehen werden. 

• Ungeachtet der tatsächlichen geomechanischen Erfordernisse vor Ort ist bei den 

HAA-Lagerstollen im Opalinuston zur Gewährleistung von Betriebssicherheit und 

Standsicherheit zunächst nur eine Kontursicherung mit Felsanker/Verzugsmatten 

vorgesehen. 

Damit kann die Ausbaukonzeption für SMA-Lagerstollen jederzeit den vorliegenden 

Gebirgsverhältnissen und Gebirgsbeanspruchungen (und damit Teufenlagen) angepasst 

werden, während der Ausbau der HAA-Lagerstollen engen Restriktionen unterliegt und 

lediglich eine Kontursicherung vorgesehen ist und damit wechselnden Gebirgsverhältnissen 

nicht adäquat angepasst werden kann. Im Grundsatz liegt geomechanisch bezüglich des 

Gebirgstragverhaltens bei den HAA-Lagerstollen ein Hohlraum ohne Ausbau vor.  

Die nachfolgende Analyse konzentriert sich damit auf die Frage der bautechnischen 

Machbarkeit der HAA-Lagerstollen (Hohlräume ohne tragenden Ausbau) im Opalinuston. 

Unter vorstehenden Randbedingungen wird von der Nagra für das Standortauswahl-

verfahren angenommen, dass das Gebirge in den potenziellen Standortgebieten für die 

HAA-Lagerstollen in Sedimentgesteinsformationen eine hinreichende Standsicherheit bis in 

eine Teufe von 900 m aufweisen soll (bei einer Standzeit von zwei Jahren). Gebiete, in 

denen das jeweilige Wirtsgestein in größerer Teufe ansteht, sind damit von vornherein 

ausgeschlossen. Gründe hierfür sind die dann nicht gegebene bautechnische Machbarkeit 

bzw. auch die nicht gegebene Aufnahme der abfallbedingten Zerfallswärme im Gebirge bei 

einer nach oben begrenzten zulässigen Gebirgstemperatur. 

Daraus folgt mit anderen Worten, dass für den Fall, dass im Standortauswahlverfahren in 

den Schritten 3 bis 5 eine zu optimistische Einschätzung des Tragvermögens einer Wirts-

gesteinsformation vorgenommen worden wäre, zunächst eine Reduktion der zulässigen 
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Teufenlage und dann damit als unmittelbare Konsequenz verbunden eine Reduktion der 

ausgewiesenen Ausdehnung von Standortgebieten resultiert.  

Daher sollen nachstehend die Indikatoren Gesteinsfestigkeiten und Verformungs-

eigenschaften und Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit, die 

dem Kriterium 4.1 Felsmechanische Eigenschaften und Bedingungen zugeordnet sind, im 

Hinblick auf ihre Ausgestaltung und die fachtechnische Begründung dieser Ausgestaltung 

näher betrachtet werden. 

Grundsätzlich gilt, dass die in Kriteriengruppe 4 zusammengefassten Anforderungen an die 

bautechnische Machbarkeit mit der Zielsetzung der zuverlässigen und sicheren Ausführung 

aller notwendigen technischen Maßnahmen zentrale Voraussetzung sind für die Gewähr-

leistung der Betriebssicherheit und der Langzeitsicherheit eines Tiefenlagers mit den Phasen 

Bau, Betrieb, Überwachung, Verschluss und möglicherweise Rückholung. Darüber hinaus 

besteht auch die Zielsetzung, die geogene Barrierenqualität durch die technogenen 

Maßnahmen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen bzw. soweit wie möglich zu erhalten. 

Mit den Indikatoren Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften und Tiefenlage 

unter Terrain im Hinblick auf die bautechnische Machbarkeit wird versucht, die komplexen 

geomechanischen Beziehungen auf möglichst einfache und doch sachlich zutreffende Weise 

für ein Standortauswahlverfahren mit seinen aufeinander folgenden und den geologischen 

Raum einengenden Schritten zu operationalisieren. Diese Beziehungen bestehen zwischen 

den das Tragvermögen einer geologischen Formation charakterisierenden Gesteins- und 

Gebirgseigenschaften und den auf die Formation als Tragelement einwirkenden Lasten und 

Beanspruchungen, die u.a. aus dem primären Spannungsfeld, den Porenwasserdrücken und 

den Hohlraumgeometrien resultieren.  

Angestrebt wird eine Operationalisierung der Kriterien über die Identifizierung von 

Indikatoren, für die möglichst auf quantitativer Grundlage Anforderungen abgeleitet werden. 

Für die Ableitung der den Indikatoren zugeordneten Anforderungen mit der Unterscheidung 

in Mindestanforderungen (MA), verschärfte Anforderungen (VA) und Anforderungen 

bezüglich einer Zuordnung in eine ordinale Bewertungsskala (BS) gilt: 

Die Anforderungen für SMA- und HAA-Tiefenlager sind gleich. Es gilt: 

Indikator Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften / (Nagra 2008c, S. 211, bzw. 

Anhang A1-147 ff) 
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(1) Mindestanforderungen (MA) im Grundsatz: kein Lockergestein, keine extrem geringe 

Festigkeit, keine extrem hohe Zerklüftung 

(2) Verschärfte Anforderung (VA): keine 

(3) Bewertungsskala–Anforderungen (BS): 

• „sehr günstig“ : hohe Festigkeiten mit > 100 MPa 

• „günstig“: mittlere bis hohe Festigkeiten mit 20 – 100 MPa 

• „ungünstig bis bedingt günstig“: kleine bis mittlere Festigkeiten mit 5 – 20 MPa 

Die angegebenen Zahlenwerte sind bezogen auf die einaxiale Druckfestigkeit nach Abzügen  

• in Schritt 4 bei starker Anisotropie (Schichtung, Schieferung), Heterogenität und 

Wasserzutritt (in Anlehnung an SIA-Klassifikation) und 

• in Schritt 5 zusätzlich bei tektonischer Überprägung je nach zu erwartendem 

Trennflächengefüge (orientiert an der geotektonischen Position der Großräume). 

Ergänzend wird ausgeführt, dass in Schritt 4 der Aspekt Wasserzutritt bei vorhandener 

geringer Durchlässigkeit von untergeordneter Bedeutung ist und in Schritt 5 für den tekto-

nischen Großraum Tafeljura (Opalinuston als Wirtsgestein) eine Herabstufung nicht 

erforderlich ist, da die tektonische Überprägung gering ist. 

Bezüglich der einaxialen Druckfestigkeiten von Opalinuston wird in Nagra (2008a, S.145) 

ausgeführt, dass ohne Berücksichtigung der Schichtung je nach lithologischer Ausprägung, 

Konsolidierung und Wassergehalt Zahlenwerte von β1 = 10 bis 30 MPa vorliegen. Für den 

Opalinuston wird auf das Vorhandensein einer Schichtung mit reduzierter Festigkeit 

hingewiesen. Eine diesbezügliche Quantifizierung erfolgt jedoch nicht. 

Explizit wird ausgeführt, dass Erfahrungen über mehr als hundert Jahre mit Untertagebauten 

zeigen, dass die Eisenbahn- und Straßentunnels im Opalinuston (vor allem im Faltenjura) 

meist ohne größere Schwierigkeiten bei Überlagerungen von bis zu 800 m realisiert werden 

konnten, sogar bei vergleichsweise starker tektonischer Überprägung mit zahlreichen 

Störungen (geotechnische Situation Faltenjura), (Nagra 2008a, S.145). 

Weiter heißt es, dass der Opalinuston bei geringer tektonischer Überprägung bei 

Überlagerungen von bis zu rund 400 m ein Gestein mit akzeptablen stollenbautechnischen 
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Eigenschaften ist ( Es resultiert die Einstufung des Indikators als knapp „günstig“.), (Nagra 

2008c, S.175). 

Dagegen heißt es an anderer Stelle in Nagra (2008c, S.180): Die felsmechanischen 

Eigenschaften erlauben unter Berücksichtigung der verschiedenen technischen Möglich-

keiten für den Ausbruch und die Sicherung der Untertagebauten – unter Inkaufnahme eines 

erhöhten technischen Aufwands (Kosten, Zeitbedarf) – die zuverlässige Erstellung der unter-

tägigen Bauten, ohne dass die Barriereneigenschaften des Opalinustons großräumig 

beeinträchtigt würden. Deshalb wird der Opalinuston bezüglich des Kriteriums 4.1 Fels-

mechanische Eigenschaften und Bedingungen als „günstig bis sehr günstig“ beurteilt. 

Weiterhin wird von der Nagra z.B. bei der Bewertung der bautechnischen Eignung des 

Bereichs Opalinuston-Tafeljura die Situation bezüglich des Indikators Tiefenlage unter 

Terrain infolge der überwiegenden Tiefenlage > 600 m als „bedingt günstig“ eingeschätzt 

(Nagra 2008c, S.307). Gleichzeitig ist der Indikator Gesteinsfestigkeiten und Verformungs-

eigenschaften als „günstig“ eingestuft, woraus eine Einschätzung des Kriteriums als „bedingt 

günstig“ resultiert (Agglomeration zur konservativen Seite hin). Das zweite Kriterium dieser 

Kriteriengruppe 4.2 Untertätige Erschließung und Wasserhaltung findet eine Bewertung als 

„sehr günstig“, agglomeriert aus den Indikatoren Geotechnische und hydrogeologische 

Verhältnisse in überlagernden Gesteinsformationen mit „günstig“ und Natürliche Gasbildung 

im Wirtsgestein mit „sehr günstig“ (Agglomeration zur positiveren Gesamtbewertung des 

Kriteriums). Die Gesamtbewertung für die Kriteriengruppe ergibt sich dann arithmetisch 

nunmehr als „günstig“. 

Aus Sicht der ESchT ist diese uneinheitliche Vorgehensweise bei der Agglomeration nicht 

nachvollziehbar. 

Zur Begründung der Anforderungen für diesen Indikator werden thesenartig von der Nagra 

genannt (Nagra 2008c, Anhang A1-6 ff): 

Indikator Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf bautechnische Machbarkeit  

• Ausschlaggebend für die Langzeitsicherheit der HAA-Lagerstollen ist die Bildung und 

Entwicklung der Auflockerungszone im Grenzbereich zwischen Stollenverfüllung, 

Versiegelung und Wirtsgestein. 

• Die Möglichkeiten der Sicherungsmaßnahmen sind begrenzt (Felsanker/Netze, nur 

begrenzte Mengen an zementhaltigen Materialien). 
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• Die Standsicherheit der Hohlräume muss in allen Phasen gewährleistet werden (Bau, 

Einlagerung, Beobachtung, Verschluss). 

• Die Langzeitsicherheit ist dann erreichbar, wenn eine sichere und zuverlässige 

Realisierung über alle Phasen hinweg gegeben ist. 

• Zentrale Anforderung an Auslegung und Bau ist der Erhalt der natürlichen 

Barrierenfunktion des Wirtsgesteins. 

• Die technischen Barrieren müssen zuverlässig eingebaut werden können. 

Daraus folgt gemäß Nagra insgesamt die Forderung nach kleinen Gebirgsdeformationen und 

einer nur geringen Auflockerung des Gebirges – allerdings unter der Randbedingung eines 

nur geringen Einsatzes von Baumaterialien für die Felssicherung. Hieraus folgt nach Ansicht 

der ESchT unmittelbar weiter die Forderung nach einer nur mäßigen Ausnutzung des 

Gebirgstragvermögens mit hinreichenden Tragreserven und hinreichendem Abstand zu auch 

nur lokalen Versagenszuständen.  

Weiter wird von der Nagra konstatiert, dass bautechnische Probleme in Bezug auf 

Standsicherheit und große Auflockerungen dann zu erwarten sind, wenn die Festigkeit des 

Gebirges infolge von Spannungsumlagerungen großräumig (im Dekameterbereich) 

überschritten wird und es zu Bruchvorgängen und plastischen Deformationen um die 

Hohlräume kommt. 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Ableitung der Festlegungen zu den 

Indikatoren beruht auf 

• Erfahrungswerten aus dem Tunnelbau (Opalinuston: Tunnel lokal bis 800 m, meist 

200 – 400 m Tiefenlage), 

• semi-empirischen Gesetzmäßigkeiten (Relation (Gebirgs-)Spannung zu einaxialer 

Gebirgsdruckfestigkeit; bautechnische Schwierigkeiten beginnen dann, wenn die 

Beanspruchung größer wird als die halbe Bruchfestigkeit), 

• orientierenden felsmechanischen Berechnungen. 

Ausgeführt wird auch, dass die Festlegungen für die Tiefenlage der Lagerebene so gewählt 

sind, dass bei der Einengung keine Wirtsgesteine bzw. Bereiche frühzeitig eliminiert werden. 
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Vor diesem Hintergrund wird bezüglich des Wirtsgesteins Opalinuston die Erstellung der 

HAA-Lagerstollen bis in eine Maximaltiefe von 900 m als „potentiell möglich“ erachtet und 

aus dieser Einschätzung auch die Mindestanforderung abgeleitet.  

Die Wert für die Maximaltiefe liegt damit bei den HAA-Lagerstollen um 100 m tiefer als bei 

den SMA-Lagerkammern, weil die HAA-Lagerstollen  

• deutlich kleinere Ausbruchsquerschnitte aufweisen, 

• eine kleinere Standzeit aufweisen und 

• ihre Ausrichtung gebirgsmechanisch günstig in Richtung der maximalen Gebirgs-

beanspruchung erfolgen kann. 

Verschärfte Anforderungen mit Reduzierung der Tiefenlage aufgrund eines systematisch zu 

erwartenden Trennflächengefüges für das Wirtsgestein Opalinuston werden wegen der bei 

dieser Formation in den relevanten Standortgebieten vorliegenden ruhigen Lagerungsform (= 

geringe geotektonische Beanspruchung) nicht formuliert (MA ≡ VA). 

Die Bewertungsskala sieht folgende Klassifizierung vor (BS): 

• 0 – 300 m „sehr günstig“ (aber Mindesttiefe schon 400 m! und damit nicht 

relevant) 

• 300 – 600 m „günstig“ 

• 600 – 900 m „bedingt günstig“ 

• > 900 m „ungünstig“ (nicht relevant, da über MA ausgeschlossen) 

Letztlich wird darauf verwiesen, dass grundsätzlich im Rahmen von verschärften 

Anforderungen die Einschätzung eines Indikators mit „bedingt günstig“ nicht vorgesehen ist. 

Die Nagra toleriert aber diese Abweichung vom Konzept mit der Begründung, dass auf diese 

Weise das Spektrum der Möglichkeiten nicht frühzeitig eingeschränkt wird. 
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Der mit dem Kriterium 4.1 und seinen Indikatoren verbundenen Zielsetzung und den 

fachtechnischen Überlegungen zu der zahlenmäßigen Konkretisierung der Indikatoren kann 

im Grundsatz gefolgt werden. Abgesehen von Unklarheiten mit dem Gebrauch der Begriffe 

Gesteinsfestigkeit, einaxiale Bruchfestigkeit, repräsentative Gebirgsfestigkeit und auch 

Standfestigkeit bzw. Standsicherheit schätzt die ESchT aber in Bezug auf die Gesteinsart 

Opalinuston einige relevante Aspekte, insbesondere bei der konkreten zahlenmäßigen 

Ausgestaltung der Indikatoren, anders ein als die Nagra.  

Bewertung zu dem Kriterium K4.1 – Felsmechanische Eigenschaften und Bedingungen und 

seinen Indikatoren 

Beim Indikator Gesteinsfestigkeiten und Verformungseigenschaften betrifft dies folgende 

Punkte: 

• Für den Opalinuston wird eine einaxiale Druckfestigkeit von β1 = 10 – 30 MPa 

angegeben ohne Berücksichtigung des festigkeitsreduzierenden Einflusses des 

Schichtungsgefüges. Wird ein Schichtungsgefüge berücksichtigt, könnte die 

repräsentative Gesteinsdruckfestigkeit auf β1 < 20 MPa zu reduzieren sein, so dass 

grundsätzlich eher nur die Einstufung als „bedingt günstig“ erfolgen kann. 

• Verformungseigenschaften werden zwar in der Indikatorbezeichnung angesprochen, 

sonst aber nicht weiter quantifiziert, so dass dieser Indikator lediglich anhand der 

Gesteinsfestigkeit beurteilt wird. 

• Bei der Druckfestigkeit von Opalinuston wird der Wassergehalt aufgrund der geringen 

Gesteinsdurchlässigkeit von der Nagra als nicht von Bedeutung eingeschätzt. 

Beobachtungen zeigen jedoch, dass in konturnahen Bruchbereichen des Gebirges 

mit der Folge von Gefügeauflockerungen und dann folgend aufgrund der 

vergrößerten Sekundärporosität der Wassergehalt durch Wasserzufluss aus dem 

Gebirge ansteigt und damit die Druckfestigkeit reduziert und die Deformations-

fähigkeit vergrößert wird (Opalinuston als veränderlich festes Gestein). Darüber 

hinaus zeigt die Erfahrung, dass das Gestein unter Beanspruchung dann deutlich 

reduzierte Standzeiten aufweist, wenn in dem betreffenden Hohlraum eine relativ 

große Luftfeuchtigkeit vorliegt. Hier könnte eine kontinuierliche Bewetterung 

allerdings die geomechanisch-geohydraulische Situation verbessern, wobei die Frage 

zu stellen ist, in wie weit diese Effekte sicher prognostiziert werden können. 



ESchT Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager März 2010 

 

II - 48 

 

• Die als Beleg für die bautechnische Machbarkeit aufgeführten Untertagebauwerke mit 

guten Erfahrungen bis in 800 m Tiefe könnten möglicherweise eher den Indikator 

Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf die bautechnische Machbarkeit beleben. 

Dessen ungeachtet bleibt die Frage, ob bei diesen Untertagebauwerken ebenfalls 

kein tragender Ausbau vorliegt, so wie er auch nicht für die HAA-Lagerstollen 

vorgesehen ist. 

• Aus Sicht der ESchT ergibt sich ein Widerspruch, wenn einerseits dem Opalinuston 

bis in eine Tiefe von 400 m akzeptable (nicht ausgezeichnete oder gute) stollenbau-

technischen Eigenschaften zugeordnet werden (Einstufung „knapp günstig“), 

andererseits die zuverlässige Erstellung der untertägigen Bauten postuliert wird ohne 

großräumige Beeinträchtigung der Barriereneigenschaften des Opalinustons. Daraus 

folgt dann eine Beurteilung mit „günstig bis sehr günstig“. Dabei erscheint der 

Hinweis auf verschiedene technische Möglichkeiten für Ausbruch und Sicherung bei 

dem für die HAA-Lagerstollen zugrunde liegenden Ausbaukonzept mit der Reduktion 

auf Felsanker und Verzugsmatten eher als nicht hilfreich. 

• Auf die unterschiedliche Agglomeration von Indikatorbewertungen zu Kriterien-

gruppen ist bereits vorstehend hingewiesen worden. 

Bei Berücksichtigung dieser Anmerkungen ergäbe sich für den Opalinuston im Schritt 4 für 

die Kriteriengruppe 4 – Bautechnische Eignung – mit lediglich diesem Indikator nicht die 

Einstufung „günstig bis sehr günstig“, sondern „bedingt günstig“, wobei die vorgesehene und 

mehr oder weniger explizit einbezogene Teufenlage mit 900 m noch zu hinterfragen ist und 

eher auf 600 m zu begrenzen wäre. 

Die Verformungseigenschaften werden nicht einbezogen, z.B. Begrenzung der inelastischen 

Verzerrungen mit nachfolgendem Deformationsversagen und daraus resultierender Dilatanz 

oder der Absolutverformungen. Auch wird kein Zusammenhang hergestellt zwischen 

Festigkeit und Deformation. Über die Formulierung von Festigkeitsklassen ist damit noch 

keine Aussage über die zu erwartenden Deformationen verbunden. Eine Gefügefestigkeit 

wird nicht eingeführt. 

Beim Indikator Tiefenlage unter Terrain im Hinblick auf die bautechnische Machbarkeit sind 

folgende Aspekte von Bedeutung:  
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Die als Mindestanforderung genannte Tiefenlage mit 900 m erscheint unter den gegebenen 

ausbautechnischen Randbedingungen mit Opalinuston als Wirtsgestein als sehr ambitioniert. 

Gründe für diese zurückhaltende Einschätzung sind die angegebenen Festigkeiten (Am 

Standort Benken beträgt die Gesteinsfestigkeit je nach Orientierung Hauptbeanspruchungs-

richtung – Schichtflächenrichtung zwischen max β ≈ 30 MPa und min β ≈ 6 MPa) bei einer 

Streubreite von ca. ±  20 % sowie die zu erwartenden Porenwasserdrücke, ein nicht 

auszuschließendes latentes Trennflächengefüge, ein anisotroper Primärspannungszustand, 

nicht auszuschließende bzw. zu erwartende Heterogenitäten im Lagerstättenaufbau, ein 

auflockerungsbedingt zunehmender Wassergehalt im Konturbereich und damit einhergehend 

eine nachhaltige Festigkeitsreduzierung sowie mangelnde bautechnische Erfahrungen. 

Systematisiert werden die negativen Folgewirkungen von Porenwässern auf Gesteins-

eigenschaften und damit Gebirgstragvermögen dadurch, dass Opalinuston den veränderlich 

festen Gesteinen zuzuordnen ist (Das Gesteinsgefüge ist sensitiv gegenüber Wassergehalt). 

Die ESchT bewertet die Aussage der Nagra, nach der die Umsetzung im geplanten 

Teufenbereich für „potentiell möglich“ gehalten wird, als Hinweis darauf, dass gewisse 

Zweifel in Bezug auf die bautechnische Machbarkeit bestehen. An anderer Stelle wird in 

gleicher Tendenz bei Tiefenlagen > 600 m von anspruchsvollen bzw. sehr anspruchsvollen 

gebirgsmechanischen Verhältnissen gesprochen. 

Hier muss auch daran erinnert werden, dass als Zielsetzung angesichts der restriktiven 

Randbedingung einer Kontursicherung nur mit Felsankern und Netzen geringe 

Deformationen und geringe Auflockerungen des Gebirges genannt werden. Bruch-

deformationen und Konturabschalungen/Nachbrüche sind damit ausgeschlossen. Deutlich 

zu optimistisch dürfte die Einschätzung sein, dass bautechnische Probleme in Bezug auf 

Standsicherheit und große Auflockerungen erst dann zu erwarten seien, wenn die Festigkeit 

des Gebirges infolge von Spannungsumlagerungen großräumig (im Dekameterbereich) 

überschritten wird. Nach Einschätzung der ESchT sind die Anforderungen an die Stand-

sicherheit des Gebirges und an den Erhalt der Barrierenqualität schon dann nicht mehr 

gegeben, wenn die Gefügefestigkeit räumlich in Größenordnung des Hohlraumradius 

überschritten wird (AKEnd 2002). 

Im Rahmen der Begründungen für die zahlenmäßige Festlegung der Anforderungen wird von 

der Nagra auf tunnelbautechnische Erfahrungen verwiesen. Hierzu ist anzumerken, dass im 

Tunnelbau eine mangelnde Gebirgstragfähigkeit durch einen entsprechenden tragfähigen 

Ausbau kompensiert werden kann. So ist hier zu fragen, ob die als Referenz angeführten 

Hohlraumbauten in 800 m Tiefe, aber auch in den Teufen von 200 – 400 m ohne tragenden 
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Ausbau ausgeführt worden sind und ob eine hinreichende Standsicherheit rechnerisch 

nachgewiesen ist. 

Weiter wird von der Nagra auf semi-empirische Gesetzmäßigkeiten mit einer Relation 

Gebirgsspannung – einaxiale Gebirgsbeanspruchung verwiesen und dazu angemerkt, dass 

die bautechnischen Schwierigkeiten steigen, wenn die Gebirgsspannung mehr als die Hälfte 

der Gebirgsdruckfestigkeit erreicht (η > 0,50). Wenngleich nicht weiter ausgeführt wird, wie 

die hier relevante Gebirgsspannung ermittelt wird, so zeigt doch bereits folgende einfache 

Betrachtung, welche Tiefen ohne Ausbau bei in Tendenz optimistischer Betrachtung 

erreichbar sind:  

• Lagerstollen in Teufenlage z = 500 m  

• primäre vertikale Gebirgsspannung pG = 0,024 · 500 = 12 MPa  

• isotropes Primärspannungsfeld Ko = 1,0 

• maßgebende Gebirgsspannung max σt = 2 · 12 = 24 MPa 

• repräsentative Gebirgsfestigkeit mit Schichtflächengefüge βG = 15 MPa 

• repräsentative Gebirgsfestigkeit ohne signifikantes Schichtflächengefüge βG = 22 MPa 

(entwickelt aus Gesteinsfestigkeit β1 = 30 MPa, Einbeziehung Schichtflächenfestigkeit 

mit Mittelwertbildung, Streubreite – 10 %, latentes Trennflächengefüge – 10 % → βG = 

(30 + 6) · 0,5 · 0,9 · 0,9 = 15 MPa) 

Damit wird ersichtlich, dass bereits bei dieser pauschalen Betrachtung die an der Kontur 

vorliegende Beanspruchung in 500 m Tiefe die repräsentative Gebirgsdruckfestigkeit erreicht 

bzw. deutlich überschreitet. Eine nur 50 %ige Ausnutzung der Gebirgstragfähigkeit 

entsprechend dem von der Nagra zitierten semi-empirischen Ansatz ist damit schon in dieser 

Tiefe weit überschritten. 

Nach AKEnd (2002) ergibt sich bei Zulassung einer begrenzten zonalen Konturentfestigung 

(Überschreitung der Gefügefestigkeit) für die Zuordnung von repräsentativer Gebirgs-

festigkeit und Teufenlage mit einer Klassifizierung als „günstig“: 

• βG = 20 MPa – max z = 600 m 

• βG = 15 MPa – max z = 500 m 
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Von der Nagra wird mehrfach angemerkt, dass durch die quantitativen Festlegungen zur 

Ausgestaltung der bautechnisch orientierten Indikatoren Gebiete nicht zu frühzeitig im 

Verfahren ausgeschlossen werden sollten. Diesem Ansatz ist im Grundsatz zu folgen. Offen 

bleibt allerdings, ob unter dieser Argumentation auch der fachtechnisch noch als realistisch 

anzusehende Bereich verlassen werden sollte. 

Aus vorstehenden kritischen Anmerkungen zu den bautechnisch relevanten Anforderungen / 

Indikatoren mit den zugeordneten Bewertungsskalen folgt insgesamt die Einschätzung, dass 

hier unter den vom Entsorgungsnachweis her vorgegebenen ausbautechnischen Rand-

bedingungen von der Nagra eine deutlich zu optimistische Bewertung der bautechnischen 

Machbarkeit vorgenommen wird. Von der ESchT wird eingeschätzt, dass bei den zu 

erwartenden felsmechanischen Eigenschaften des Opalinustongebirges unter realistisch-

idealen Bedingungen mit Berücksichtigung der geomechanischen Wirkung des Mineral-

korngefüges und bei Annahme eines wenig ausgeprägten Großgefüges eine bautechnische 

Machbarkeit bis in eine Teufe von ca. 550 – 600 m gegeben sein könnte. Dabei werden 

neben der grundsätzlichen Standsicherheit des Tragsystems zur Gewährleistung der 

Betriebssicherheit angestrebt im Hinblick auf die Gewährleistung der Langzeitsicherheit eine 

nur mäßige Entfestigung des konturnahen Gebirges sowohl in Bezug auf die räumliche 

Ausdehnung wie auch auf die Intensität der technogen induzierten Rissbildungen in dieser 

Auflockerungszone. Nicht auszuschließende tragfähigkeitsmindernde Aspekte, die z.B. aus 

Heterogenitäten des Wirtsgesteins infolge fazieller Veränderungen oder den Auswirkungen 

des Porenwassers resultieren könnten, sind dabei noch nicht berücksichtigt. Ebenfalls ist die 

Sensitivität des Gesteins gegenüber Feuchtigkeit dabei eher nicht einbezogen. Weitere 

Prämissen sind allerdings ein mäßig anisotroper Primärspannungszustand und eine fels-

mechanisch optimale räumliche Ausrichtung der HAA-Lagerstollen in Relation zum primären 

Gebirgshauptspannungsfeld und zu dem Einfallen des Schichtungsgefüges.  

Darüber hinaus ergibt sich generell die Frage, ob es bei der Bewertungs-Agglomeration von 

Indikatoren zu Kriterien und von Kriterien zu Kriteriengruppen tatsächlich sinnvoll ist, hier 

lediglich arithmetisch vorzugehen. 

Als Grund für diese kritische Hinterfragung der Vorgehensweise insgesamt gerade an dieser 

Stelle ist sicherlich anzusehen, dass der Indikator Gesteinsfestigkeiten und Verformungs-

eigenschaften zunächst mit relativ schwachen Mindestanforderungen versehen ist und dann 

darauf aufbauend auf der Ebene der Qualifizierung der Anforderungen in der Bewertungs-

skala eine deutlich zu optimistische Einschätzung erfolgt. 
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Aus Sicht der ESchT erscheint es wenig überzeugend, die Bautechnische Machbarkeit 

insgesamt als „günstig“ zu deklarieren, wenn die Realisierungsmöglichkeit der HAA-

Lagerstollen im Teufenbereich 600 – 900 m nur das Attribut „bedingt günstig“ erhält und hier 

die Realisierung schon fraglich ist angesichts der vorgegebenen Randbedingungen 

(Kontursicherung mit Felsankern/Verzugsmatten zur Gewährleistung der Standsicherheit, 

keine große Konturentfestigung erlaubt zur Gewährleistung des Erhalts der geogenen 

Barrierenintegrität). Mitunter wird von der Nagra im Zusammenhang mit der Teufenlage des 

Opalinustons auch davon gesprochen, dass er im Standortgebiet sehr tief liege und somit 

bautechnisch sehr anspruchsvoll sei (Nagra 2008c, S. 348, Standortgebiet Nördlich 

Lägeren). Allerdings wird nicht ausgeführt, was unter „sehr anspruchsvoll“ zu verstehen ist, 

wie dieser Qualifizierung mit den nur begrenzten zugelassenen bautechnischen Mitteln 

begegnet werden soll und welche Risiken für die Realisierung bestehen auch angesichts der 

Streubreiten in den Gesteins- bzw. Gebirgseigenschaften.  

Diese kritische Haltung zu der quantitativen Mittelwertbildung und der damit verbundenen 

Glättung wenig vorteilhafter Eigenschaften ist auf die Kriteriengruppe 4 beschränkt und ergibt 

sich aus der Tatsache, dass in einem Kriterium dieser Kriteriengruppe bei zwei von 

insgesamt vier Indikatoren möglicherweise eine sehr optimistische bis vielleicht unrealistisch 

optimistische Einschätzung zum Gebirgstragvermögen erfolgt ist. 

Möglicherweise wäre es zielführender gewesen, die Teufenlage mit den mindestens 

erforderlichen repräsentativen Gebirgsdruckfestigkeiten direkt zu verknüpfen und dann 

daraus ein Kriterium mit Mindestanforderungen (Ausschlusskriterium) und weitergehend 

dann skalierten Anforderungen zu entwickeln (AKEnd 2002). Damit wäre in dem Verfahrens-

schritt eine fachlich einwandfreie und transparente, insgesamt aber dann komplexere 

Bewertungsgrundlage gegeben. Nicht ausgeschlossene Gebiete nach Schritt 3 würden dann 

hinsichtlich der bautechnischen Machbarkeit bereits teufenbezogene Mindestanforderungen 

erfüllen, so dass auch für die nachfolgenden Verfahrensschritte die ungewichtete 

Agglomeration gerade mit der dann gegenseitigen Kompensationsfähigkeit von mit „weniger 

günstig“ und „günstig“ bewerteten Indikatoren / Kriterien tolerabel erschiene. 

Aus dieser eher zurückhaltenden und schon auch kritischen Bewertung zu den fels-

mechanischen Einschätzungen der Nagra bezüglich des ausgewählten Wirtsgesteins 

Opalinuston im Hinblick auf die Realisierbarkeit einer Lagerstollentiefe > 600 m in 

Verbindung mit den vorgegebenen Randbedingungen ergeben sich für das Standortauswahl-

verfahren nachstehende alternative Konsequenzen: 
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(a) Beibehaltung der Tiefenlagerkonzeption → Reduzierung der Teufenlage  → 

Konsequenz: Einschränkung der räumlichen Ausdehnung der ausgewiesenen Standort-

gebiete auf Bereiche mit einer HAA-Lagerteufe von maximal 600 m. 

(b) Beibehaltung der Teufenlage 900 m → Modifizierung der Tiefenlagerkonzeption → 

Konsequenz: Überarbeitung des gegenwärtigen Endlagerkonzeptes für das HAA-Tiefen-

lager im Hinblick auf die Einbeziehung alternativer Ausbaukonzepte mit einem deutlich 

verstärkten und flächenhaft wirkenden tragenden Ausbau (Verbundsystem Gebirge-

Ausbau). 

Im Fall (a) wäre zu prüfen, inwieweit die verbleibenden Standortgebietsflächen noch 

hinreichend Handlungsraum für die Positionierung eines HAA-Tiefenlagers aufweisen. Da 

nicht auszuschließen ist, dass in Gebirgsbereichen mit reduziertem Tragvermögen lokal bzw. 

zonal ein verstärkter Ausbau vorzusehen ist, wäre weiterhin zu prüfen, ob ein derartiges 

Tiefenlagerkonzept mit dem bisher geführten Langzeitsicherheitsnachweis noch kompatibel 

ist. Im Fall (b) wäre zu prüfen, ob alternative Ausbaukonzepte entwickelt werden können im 

Rahmen des bestehenden Langzeitsicherheitsnachweises oder ob der Langzeitsicherheits-

nachweis zu ergänzen wäre. Die Änderung des Ausbaukonzeptes könnte Einfluss haben auf 

langzeitsicherheitlich relevante Aspekte wie z.B. das geochemische Milieu, die Radionuklid-

freisetzung, die Gasbildungsrate, das Quellverhalten von Buffermaterial (Bentonit) und 

anstehendem Tongestein, die Wirkung des Quelldrucks auf das konturnahe Gebirge sowie 

die Rückbildung von technogen induzierten Wegsamkeiten in der Auflockerungszone. 

Ein nachhaltiger Einfluss auf das Einengungsverfahren mit den von der Nagra identifizierten 

Standortgebieten selbst wird trotz dieser kritischen Anmerkungen zu der bautechnischen 

Machbarkeit nicht erwartet. Die relative Zuordnung der in die Schritte 4 und 5 des Auswahl-

verfahrens einbezogenen bevorzugten Wirtsgesteine und der kriteriengesteuert abgeleiteten 

bevorzugten Standortgebiete dürfte sich auch bei einer Überarbeitung des Standort-

auswahlverfahrens nicht ändern. Grundsätzlich sind keine neuen Gebiete über die bereits 

benannten Gebiete hinaus zu erwarten. Allerdings dürften sich flächenmäßig erheblich 

kleinere Standortgebiete ergeben.  
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Anhang B Indikatoren zur Bewertung der verschiedenen Kriterien 

In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Indikatoren zusammengefasst. Die Zahlen 

zeigen jeweils an, in welchen der fünf Schritten der Etappe 1 die Indikatoren zur Bewertung 

herangezogen werden. Die Bezeichnung der Indikatoren ist zum Teil abgekürzt worden. 

Tabelle 3: Zuordnung der Indikatoren zur Bewertung der verschiedenen Kriterien in den 
Schritten 3 bis 5 der Etappe 1 

 Kriteriengruppe  Eigenschaften des WG  
bzw. des EG 

 Langzeitstabilität  Zuverlässigkeit 
der geologischen 
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1 Tiefenlage bez. 
Bautechnik 

4,5           4,5  

2 Tiefenlage bez. 
Dekompaktion 

5 5            

3 Tiefenlage bez. 
flächenhafter 
Erosion 

4,5     5        

4 Tiefenlage bez. 
glaziale 
Tiefenerosion 

5     5        

5 Mächtigkeit 4,5             

6 Abstand zu 
regionalen 
Störungszonen 

5    5         

7 Laterale 
Ausdehnung 

3,4,5             

8 Platz untertage 5             

9 Hydraulische 
Durchlässigkeit 

 4,5            

10 Grundwasser-
stockwerke 

 5            

11 Mineralogie   4,5           

12 pH   4,5           

13 Redox   4,5           

14 Salinität   4,5           
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15 Mikrobielle 
Prozesse 

  4,5           

16 Kolloide   4,5           

17 Transportpfade 
/Porenraum 

   4,5          

18 Homogenität    4,5          

19 Länge d. Frei-
setzungspfade 

   5          

20 Transmissivität 
präferentieller 
Freisetzungs-
pfade 

   4,5          

21 Tongehalt  4  4          

22 Selbstabdich-
tungsvermögen 

   4,5 4,5  4       

23 Modellvorstel-
lungen zur Geo-
dynamik und 
Tektonik 

    3,5      3,5   

24 Seismizität     3,5         

25 Modellvor-
stellungen zur 
Geochemie 

    3         

26 Seltene 
geologische 
Ereignisse 

    3,5         

27 Potential neuer 
Wasserwegsam-
keiten 

    4,5         

28 Großräumige 
Erosion 

     3,5        

29 Auflockerungs-
zone im 
Nahbereich 

      4,5       

30 Chemische 
Wechselwirkun-
gen (pH Fahne 

      4,5       
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O2-Oxidation) 

31 Verhalten 
Wirtsgestein bez. 
Gas 

      4,5       

32 Verhalten 
Wirtsgestein bez. 
Temperatur 

      4,5       

33 Rohstoffvor-
kommen inner-
halb Wirtsgestein 

       4,5      

34 Rohstoffvor-
kommen unter-
halb Wirtsgestein 

       5      

35 Rohstoffvor-
kommen oberhalb 
Wirtsgestein 

       5      

36 Mineralquellen 
Thermen 

       5      

37 Geothermie        5      

38 diffus gestörte 
Zonen 

5        4,5     

39 Variabilität der 
Gesteinseigen-
schaften 

        4,5     

40 Erfahrungen         4,5     

41 Regionales 
Störungsmuster 

         3    

42 Kontinuität der 
Schichten 

         3,5    

43 Explorations-
verhältnisse im 
Untergrund 

         4,5    

44 Explorations-
verhältnisse an 
der Oberfläche 

         5    

45 tektonisches 
Regime 

5    5         
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 Kriteriengruppe  Eigenschaften des WG  
bzw. des EG 

 Langzeitstabilität  Zuverlässigkeit 
der geologischen 
Aussage 

 Bautech-
nische 
Eignung 

 
Kriterium 

 
 
 
Indikator 
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46 Evidenzen 
Langzeitisolation 

 4         4,5   

47 Gesteinsfestig-
keiten 

           4,5  

48 Geotechnische 
und hydrogeologi-
sche Verhältnisse 
in überlagernden 
Formationen 

            5 

49 Natürliche 
Gasführung im 
Wirtsgestein 

            5 
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Anhang C Anwendung der Indikatoren in den Einengungsschritten 

In der nachfolgenden Tabelle wird die Anwendung der Indikatoren in den drei Schritten der 

Einengungsprozedur dargestellt. Mit den Abkürzungen MA, VA und BS werden Mindest-

anforderungen, verschärfte Anforderungen bzw. Bewertungsskala bezeichnet. 

Tabelle 4: Anwendung der Indikatoren in den drei Einengungsschritten der Etappe 1 
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1 Eigenschaften des WG/EG 

 1.1 - Räumliche 
Ausdehnung 

Laterale Ausdehnung 

Mächtigkeit 

Platzangebot untertags 

Diffus gestörte Zonen 

Tektonisches Regime (konzep-
tionell zu meidende Zonen) 

MA-BS MA 

MA 

MA-VA 

MA-VA-BS 

VA-BS 

VA 

VA 

 1.2 - Hydraulische 
Barrierenwirkung 

Hydraulische Durchlässigkeit 

Tiefenlage unter Terrain im Hin-
blick auf Gesteins-Dekompaktion 

Grundwasserstockwerke 

 MA-VA-BS 

 

BS 
 

MA-VA-BS 

BS 

 1.3 - Geochemische 
Bedingungen 

Mineralogie 

pH 

Redox-Bedingungen 

Salinität 

Mikrobielle Prozesse 

Kolloide 

 BS 

BS 

BS 

BS 

BS 

BS 

BS 

BS 

MA-BS 

BS 

BS 

BS 

 1.4 – Freisetzungspfade Art der Transportpfade und 
Ausbildung des Porenraums 

Transmissivität präferentieller 
Freisetzungspfade 

Selbstabdichtungsvermögen 

Homogenität des 
Gesteinsaufbau 

 BS 
 

MA-BS 
 

BS 

(VA)-BS 

 

BS 
 

BS 
 

BS 

BS 

BS 
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Länge der Freisetzungspfade 

2 Langzeitstabilität 

 2.1 - Beständigkeit der 
Standort- und 
Gesteinseigenschaften 

Modellvorstellungen zur 
Geodynamik und Neotektonik 

Seismizität 

Seltene geologische Ereignisse 

Potenzial zur Bildung neuer 
Wasserwegsamkeiten 
(Verkarstung) 

MA-BS 
 

 

MA-BS 

 

 
 

 

 

MA-BS 

BS 
 

BS 

BS 

MA-BS 

 2.2 - Erosion Grossräumige Erosion im 
Betrachtungszeitraum 

Tiefenlage unter Terrain im Hin-
blick auf flächenhafte Erosion 

Tiefenlage unter Oberfläche Fels 
im Hinblick auf glaziale Tiefen-
erosion 

MA-BS  
 

MA 

BS 
 

MA-BS 
 

MA-VA-BS 

 2.3 - Lagerbedingte 
Einflüsse 

Auflockerungszone im 
Nahbereich der Untertagebauten 

Chemische Wechselwirkungen 

Verhalten des Wirtsgesteins 
bezüglich Gas 

Verhalten des Wirtsgesteins 
bezüglich Temperatur 

 BS 
 

BS 

BS 
 

BS 

BS 
 

BS 

BS 
 

BS 

 2.4 - Nutzungskonflikte Rohstoffvorkommen innerhalb 
des Wirtsgesteins 

Rohstoffvorkommen unterhalb 
des Wirtsgesteins 

Rohstoffvorkommen oberhalb 
des Wirtsgesteins 

Mineralquellen und Thermen 

Geothermie 

 MA-BS MA-BS 
 

BS 
 

BS 
 

MA-BS 

BS 
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3 Zuverlässigkeit der geologischen Aussagen 

 3.1. – Charakterisier-
barkeit der Gesteine 

Variabilität der Gesteinseigen-
schaften im Hinblick auf ihre 
Charakterisierbarkeit 

Erfahrungen 

 VA-BS 
 
 

BS 

BS 
 
 

BS 

 3.2 - Explorierbarkeit der 
räumlichen Verhältnisse 

Regionales Störungsmuster und 
Lagerungsverhältnisse 

Kontinuität der interessierenden 
Schichten 

Explorationsverhältnisse im 
geologischen Untergrund 

Explorationsbedingungen an der 
Oberfläche 

MA-BS 
 

BS 

 
 

 
 

BS 

 
 

BS 
 

BS 
 

MA-BS 

 3.3 – Prognostizierbar-
keit der Langzeit-
veränderungen 

Modellvorstellungen zur 
Geodynamik und Neotektonik 

Unabhängige Evidenzen der 
Langzeitisolation 

MA-BS  
 

BS 

BS 
 

BS 

4 Bautechnische Eignung 

 4.1 - Felsmechanische 
Eigenschaften und 
Bedingungen 

Gesteinsfestigkeiten und 
Verformungseigenschaften 

Tiefenlage unter Terrain im 
Hinblick auf bautechnische 
Machbarkeit 

 MA-BS 
 

MA 

BS 
 

MA-VA-BS 

 4.2 - Untertägige 
Erschliessung und 
Wasserhaltung 

Geotechnische und 
hydrogeologische Verhältnisse in 
überlagernden 
Gesteinsformationen 

Natürliche Gasführung (im 
Wirtsgestein 

  BS 
 
 
 

MA-BS 

 



 

 
 
 

Teil III: Erläuterungen zu Fragen der 
Begleitkommission Schweiz (BeKo) 
 
 
I. Einleitung 

Die Inhalte der Stellungnahme der ESchT zur ersten Etappe des Schweizer Standortauswahl-

verfahrens werden in zwei Teilen veröffentlicht: 

Teil I: Nicht-technische Aspekte: Partizipation und Standortdefinition, bisherige Planungen 

 bei raumordnerischen und sozio-ökonomischen Auswirkungen.   

 Veröffentlicht im November 2009 (ESchT 2009) 

Teil II:  Sicherheitstechnische und geowissenschaftliche Aspekte.   

 Veröffentlicht im März 2010 (ESchT 2010) 

Bei der Erarbeitung der Teile I und II der Stellungnahme hat die ESchT auch Fragen, die vom 

BMU und der deutschen Begleitkommission Schweiz (BeKo) übermittelt wurden, berücksichtigt. 

In der Regel werden diese Fragen in der Stellungnahme indirekt beantwortet. In diesem Teil III 

der Stellungnahme sind die einzelnen Fragen explizit dokumentiert und beantwortet. Außerdem 

ist jeweils angegeben, welcher Textteil der Stellungnahme der Antwort zu Grunde liegt und ggf. 

weiterführende Informationen enthält. In einigen Fällen beziehen sich die Fragen aus Sicht der 

ESchT auf Aspekte, die nicht durch den fachlichen Hintergrund der ESchT abgedeckt werden 

bzw. die sich nicht auf das Verfahren selbst oder die hier bewertete Etappe 1 des Sachplans 

Schweizer Tiefenlager beziehen. Dies ist in den Antworten vermerkt. 
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II. Fragen 

Frage 1:  Warum kommen im Schweizer Mittelland die tief liegenden Schichten des 

Opalinustons nicht als Endlagerstandorte in Betracht, müssen diese wirklich wegen 

den von der Schweiz geltend gemachten bautechnischen Anforderungen sowie 

technischen Schwierigkeiten ausscheiden? 

Antwort der ESchT:  

Das „Schweizer Mittelland“ ist eine geographische Einteilung und entspricht deswegen nicht di-

rekt den von der Nagra dargestellten geologisch-tektonischen Großräumen (Nagra 2008a). Die-

se Region umfasst jedoch auch das Westliche, das Zentrale und das Östliche Molassebecken. 

„Die ESchT teilt die Bewertung der Nagra, dass Opalinuston das bevorzugte Wirtsgestein für 

ein HAA-Tiefenlager in der Schweiz ist. Aufgrund der Verbreitung und Tiefenlage des 

Opalinustons in der Schweiz sowie wegen seiner Lagerungsverhältnisse kommt damit nur ein 

eng umrissenes Gebiet in der Nähe der Grenze zu Deutschland für potenzielle Standortgebiete 

in Frage. Aus Sicht der ESchT sind im Rahmen des Verfahrens keine alternativen Standortge-

biete für ein HAA-Tiefenlager erkennbar.“ (Teil II, Kap. VI, S. 29). So findet aus Sicht der ESchT 

insbesondere aufgrund der Betrachtung der bautechnischen Machbarkeit kein zu restriktiver 

Ausschluss statt. Im Gegenteil: „Bei den Indikatoren der Kriteriengruppe 4 zur bautechnischen 

Machbarkeit ist die ESchT der Meinung, dass die verwendeten Bewertungsskalen für das 

Wirtsgestein Opalinuston insgesamt zu positiv sind. Allerdings erkennt die ESchT keinen nach-

haltigen Einfluss auf das Ergebnis des Einengungsverfahrens selbst“ (Teil II, Kap X, S. 35). 

"Unter vorstehenden Randbedingungen wird von der Nagra für das Standortauswahlverfahren 

angenommen, dass das Gebirge in den potenziellen Standortgebieten für die HAA-Lagerstollen 

in Sedimentgesteinsformationen eine hinreichende Standsicherheit bis in eine Teufe von 900 m 

aufweisen soll (bei einer Standzeit von zwei Jahren). Gebiete, in denen das jeweilige Wirtsge-

stein in größerer Teufe ansteht, sind damit von vornherein ausgeschlossen. Gründe hierfür sind 

die dann nicht gegebene bautechnische Machbarkeit bzw. auch die nicht gegebene Aufnahme 

der abfallbedingten Zerfallswärme im Gebirge bei einer nach oben begrenzten zulässigen Ge-

birgstemperatur." 

„Im Hinblick auf SMA-Tiefenlager ist nicht auszuschließen, dass in der Schweiz auch andere 

Standortgebiete möglich sind, die potenziell geeignet sind und in Frage kämen. Hierzu verweist 

die ESchT auf die Vorgaben des SGT, wonach die Einengungsprozedur in Etappe 1 schrittwei-

se auf der aktuellen Datenlage zu erfolgen hat“ (Teil II, Kap. IV, S. 29). „Insbesondere die Indi-
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katoren der Kriteriengruppe 4 zur bautechnischen Machbarkeit wurden in diesem Zusammen-

hang im Vergleich zum Vorgehen der Nagra [von der ESchT] mit schlechteren Noten bewertet 

(siehe Teil II, Anhang A). So hat beispielsweise ein Verzicht der feineren Abstufung innerhalb 

einer Notenstufe in den Bewertungsskalen keine nennenswerten Auswirkungen auf das Ergeb-

nis des Einengungsprozesses. In der Reihung der potenziellen Standortgebiete für ein SMA-

Tiefenlager ergeben sich kleinere Verschiebungen, ohne dass es zu anderen prinzipiellen 

Schlussfolgerungen als den von der Nagra gezogenen kommen würde“ (Teil II, Kap. VII, S. 30). 

Diese Antwort der ESchT berücksichtigt auch die Maßgabe einer maximalen Endlagerteufe von 

900 m.  

 

Frage 2:  Es fällt auf, dass die geologische Formation, mit welcher der Entsorgungsnachweis 

für schwach- und mittelaktive Abfälle (SMA) in den 80er Jahren erbracht wurde, 

nicht zu den vorgeschlagenen Standortregionen der Nagra gehört. 

a) Wie ist zu erklären, dass der Oberbauenstock (mit dem der Entsorgungsnachweis 

geführt wurde) nun nicht mehr die "Minimalkriterien für ein Endlager" (Zitat Dr. 

Fritschi, Nagra, im Bau- und Umweltausschuss des Landkreises Waldshut) erfüllt? 

b) Spielt bei dieser Einschätzung über die Eignung des Oberbauenstocks eine Steige-

rung des Abfallvolumens durch drei beantragte neue Kernkraftwerke eine Rolle 

(sollten diese bewilligt und gebaut werden)? 

Aus Sicht der ESchT sind die Diskrepanzen zu den früheren Auswertungen nachvollziehbar. 

Sie liegen in einem fortgeschrittenen Informationsstand, aber auch in Änderungen im Sicher-

heits- und Barrierenkonzept begründet. Dieser Aspekt betrifft sowohl die größere laterale Aus-

dehnung eines SMA-Tiefenlagers als auch dessen Tiefenlage und Zugangswege. 

Auf die Diskrepanzen zu früheren Auswertungen und deren Begründungen geht die ESchT in 

ihrer Stellungnahme Teil II in Kapitel IX ausführlich ein, dem die folgenden Auszüge zur Beant-

wortung der Frage 2 entstammen: 

Antwort der ESchT:  

zu 2 a): 

„Zur Identifizierung potenzieller Standorte für ein SMA-Lager wurden in einem Einengungs-

verfahren 100 Standortgebiete bis 1983 auf drei reduziert. Dies waren Bois de la Glaive (Kanton 

Vaud, Wirtsgestein Anhydrit), Oberbauenstock (früher Oberbauen, Kanton Uri, Wirtsgestein 
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Helvetische Mergel) und Piz Pian Grand (Kanton Graubünden, Wirtsgestein Kristallin). Aufgrund 

der guten Erkundungsmöglichkeiten von der Erdoberfläche aus kam 1986 der vierte Standort 

Wellenberg (früher Altzellen, Kanton Nidwalden, Wirtsgestein Helvetische Mergel) hinzu. Der 

Bundesrat entschied 1988, dass am Referenzstandort Oberbauenstock der Entsorgungs-

nachweis für SMA erbracht war. Nachdem vergleichende Auswertungen der Sondierungen an 

allen vier potenziellen Standorten vorlagen, hatte die Nagra 1994 den Wellenberg als Standort 

vorgeschlagen. Ein Rahmenbewilligungsgesuch sowie der Bau eines Sondierstollens scheiter-

ten an Widerständen im Kanton. 

Im Sachplanverfahren wird gegenüber dem Projekt „Gewähr“ die Anforderung eines horizonta-

len Zugangs zum SMA-Lager aufgegeben. Dadurch entfällt eine Beschränkung auf die Alpen, 

die Voralpen und den Jura. Ein SMA-Lager in Wirtsgesteinen, die unterhalb der Talsohle liegen, 

ist damit grundsätzlich möglich. 

Gegenüber den damaligen Vorstellungen sind die Anforderungen an den Platzbedarf eines 

SMA-Lagers im Sachplanverfahren deutlich erhöht. Um die Forderung nach einer vereinfachten 

Rückholbarkeit der Abfälle zu erfüllen, ist das Sicherheits- und Barrierenkonzept von der Nagra 

angepasst worden. So sollen nunmehr die Abfallgebinde in Endlagerbehältern eingelagert wer-

den, was dazu führt, dass die Abfallgebinde im Mittel einen größeren Abstand voneinander 

aufweisen. Darüber hinaus sieht das jetzige Sicherheits- und Barrierenkonzept einen größeren 

Kammerabstand als früher sowie Reserven zur Berücksichtigung von Inhomogenitäten vor. Da-

rüber hinaus werden als Vorsichtsmaßnahme die notwendigen Abstände des Tiefenlagers zu 

Wirtgesteinsgrenzen größer eingeschätzt“ (Teil II, Kap. IX, S. 32f.). 

zu 2 b): 

„Die früher betrachteten potenziellen Standorte Bos de la Glaive, Oberbauenstock und Piz Pian 

Grand sowie andere, schon früher ausgeschiedene potenzielle Standorte in den Helvetischen 

Mergelakkumulationen (Nagra 1981) – die schon in der Bewertung von 1994 hinter den Stand-

ort Wellenberg zurückgetreten waren – erfüllen nach Angabe der Nagra nicht die Mindestanfor-

derungen des Sachplanverfahrens. Die beiden Standorte Muotathal (früher Pragelpass) und 

Wartau (früher Alp Palfris) in Helvetischen Mergelakkumulationen erfüllen nach Ansicht der 

Nagra die Mindestanforderungen. Sie werden jedoch aufgrund anderer Kriterien (Explorier-

barkeit fraglich, räumliche Ausdehnung des Wirtsgesteinskörpers nicht bekannt) nicht als be-

vorzugter Bereich bewertet“ (Teil II, Kap. IX, S. 33). 
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Frage 3:  Außer dem Wellenberg gibt es noch weitere Mergel-Formationen in der Schweiz, 

welche für Endlagerung geeignet sein könnten. 

a) Neben dem Wellenberg werden im Nagra-Bericht NTB 08-03 (S. 220) ausdrücklich 

das Muotathal und Wartau als Vorkommen bezeichnet, welche die Mindest-

anforderungen an ein Endlager erfüllen. Aufgrund von „Ungewissheiten betreffend 

Geometrie der Akkumulation“ schlägt die Nagra diese jedoch nicht vor. Ist die Ein-

schätzung zutreffend, dass der Wellenberg vorgeschlagen wurde, da dieser bereits 

eingehend untersucht ist, Muotathal und Wartau hingegen nicht vorgeschlagen wur-

den, da vergleichbare Untersuchungen dort nicht unternommen wurden? 

b) In NTB 08-03 steht auch: „Es ist nicht auszuschließen, dass wegen ungünstiger 

Aufschlussverhältnisse (Schuttbedeckung) und der komplexen tektonischen Ver-

hältnisse im Helvetikum noch weitere, heute nicht bekannte Mergel-Akkumulationen 

von größerem Ausmaß existieren. Aufgrund der heutigen Kenntnisse können solche 

Vorkommen aber auch nicht annäherungsweise lokalisiert werden“ (S. 219). Teilt 

die ESchT die Auffassung der Nagra, dass weitere Vorkommen mit heute verfügba-

ren Methoden nicht zu lokalisieren sind? 

Auf die Diskrepanzen zu früheren Auswertungen und deren Begründungen geht die ESchT in 

ihrer Stellungnahme Teil II in Kapitel IX ausführlich ein, dem die folgenden Auszüge zur Beant-

wortung der Fragen entstammen: 

Antwort der ESchT:  

„Gegenüber früheren Betrachtungen wird im Sachplan eine größere Mindestüberdeckung ver-

langt. Dies geht auf die jüngeren Untersuchungen am Wellenberg zurück. Dort wurde gezeigt, 

dass die Auflockerungszone des Gebirges bis 400 Meter Tiefe reicht und erst darunter die er-

forderlichen Wirtsgesteinseigenschaften (insbesondere die hydraulische Durchlässigkeit) er-

reicht werden“ (Teil II, Kap. IX, S. 33). 

Die Argumentation der Nagra ist für die ESchT geologisch nachvollziehbar. In diesem Fall wird 

eine detaillierte Prüfung der vorhandenen Daten und Gegebenheiten in der Schweiz durch die 

Schweizer Behörden erwartet: So wurden „[…] bei der Bewertung der Standortvorschläge ins-

besondere geowissenschaftliche Basisdaten, die von der Nagra in ihren Berichten aufgeführt 

worden sind, als gegeben akzeptiert. […] Die ESchT geht davon aus, dass diese geowissen-

schaftlichen Daten insbesondere durch Schweizer Institutionen einer kritischen Würdigung un-

terzogen werden“ (Teil II, Kap. II, S. 3f.). 
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„Im Hinblick auf SMA-Tiefenlager ist nicht auszuschließen, dass in der Schweiz auch andere 

Standortgebiete möglich sind, die potenziell geeignet sind und in Frage kämen. Hierzu verweist 

die ESchT auf die Vorgaben des SGT, wonach die Einengungsprozedur in Etappe 1 schrittwei-

se auf der aktuellen Datenlage zu erfolgen hat“ (Teil II, Kap. , S. 29). 

 

Frage 4:  Im Optionenbericht der Nagra aus dem Jahr 2005 war die untere Süsswassermo-

lasse als Reserveoption genannt. Nun soll (gemäß Nagra) die Süsswassermolasse 

als Option mangels Eignung ausscheiden. Begründet wurde die Nicht-Eignung auf 

öffentlichen Informationsveranstaltungen und im Bau- und Umweltausschuss des 

Landkreises Waldshut stets mit geologischem Wissen, welches bereits im Jahre 

2005 bekannt war. Wie ist die geänderte Einschätzung bezüglich der Eignung der 

unteren Süsswassermolasse bei gleichem geologischem Wissen (d.h. bei unverän-

derter Bewertungsgrundlage) zu begründen? 

Antwort der ESchT: 

„Bei der vorgenommenen Auswahl- und Bewertungsprozedur scheiden andere, bisher auch 

diskutierte Wirtsgesteine aus. Hierzu gehören die Kristallingesteine der Nordschweiz im Grenz-

gebiet zu Deutschland und Tongesteine der Molasse. Das Kristallingestein Granit verfügt zwar 

über ausgezeichnete Dichtigkeits- und Festigkeitseigenschaften, dies trifft jedoch nur auf ho-

mogene, ungestörte Gesteinskörper zu. Kristallingesteine verfügen im Gegensatz zu Tonstei-

nen über kein Selbstheilungsvermögen. Bei Tunnelbauten innerhalb der Schweiz hat sich ge-

zeigt, dass größere kristalline Gesteinskörper tektonisch beansprucht und wasserdurchlässig 

sind. Ungestörte Gesteinskörper in der Größenordnung, die ein Tiefenlager erfordert, sind nach 

den dargelegten Kenntnissen und Bewertungen hinsichtlich Lage und Ausdehnung nicht zu er-

warten bzw. nicht mit der erforderlichen notwendigen Sicherheit vorauszusagen. Die Tonsteine 

der Unteren Süßwassermolasse (USM) verfügen über ähnliche lithologische Eigenschaften wie 

andere betrachtete Tongesteine. Aufgrund der sedimentologischen Bildungsbedingungen sind 

die Tonsteine der USM aber intensiv und kleinräumig mit Sandsteinlagen verzahnt. Die Sand-

steinanteile stellen präferentielle Fließwege in den Sedimenten der USM dar. Ihr Auftreten und 

Verlauf kann a priori nur mit sehr großen Unsicherheiten prognostiziert werden. Auch aus der 

Sicht der ESchT erfüllen die Kristallingesteine der Nordschweiz und die Tonsteine der USM da-

her die Anforderungen an eine großräumig gesehen geringe Gebirgsdurchlässigkeit nicht“ (Teil 

II, Kap. VI, S. 24.). 

Die Nagra benennt USM-Gesteine als „Reserveoption“ für den Fall, dass andere, besser geeig-

nete Wirtsgesteine nicht zum Zuge kommen können (Nagra 2005, S. 76-78). Dies ist nach dem 
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aktuellen Auswahlverfahren nicht der Fall. Es wird eindeutig darauf hingewiesen, dass andere 

Wirtsgesteine, insbesondere der Opalinuston, bessere Eigenschaften aufweisen (Nagra 2005). 

Der Bericht weist auch aus, dass von 1994 bis 2005 neu hinzu gekommene Erkenntnisse die 

ursprünglichen Vorbehalte gegen dieses Wirtsgestein Untere Süßwassermolasse (USM) und 

seine Explorierbarkeit eher noch verstärkt haben. Die weiteren Untersuchungen von 2005 bis 

2008 und die Überprüfungen durch das ENSI (Fachgespräch im Oktober 2009 mit der ESchT) 

haben diesen Sachverhalt bestätigt. 

Die Gesteine der USM erfüllen gemäß Sachplan die Mindestanforderungen, jedoch nicht die 

verschärften Anforderungen (maximale kf-Werte in vertikaler und

 

 horizontaler Richtung). 

Frage 5:  Tiefer gelegene Opalinustonschichten scheiden gemäß Nagra aus, da die Stollen ab 

einer gewissen Tiefe mit Beton stabilisiert werden müssten und Beton ungünstige 

chemische Eigenschaften für ein Endlager aufweise. 

a) Ist die Notwendigkeit der Stabilisierung mit Beton Stand der Technik oder Stand der 

Wissenschaft? Besteht in der Fachwelt Einigkeit über diese Notwenigkeit oder gibt 

es andere Möglichkeiten, die bauliche Sicherheit der Anlagen zu garantieren? 

b) Es fällt auf, dass beim oberflächennahen Felslabor Mont Terri Spritzbeton verwen-

det wurde. Kann bei geringeren Tiefen die Notwendigkeit von Betoneinsatz ausge-

schlossen werden? 

c) Sind das jetzt vorgesehene Füllmaterial (zur Verfüllung der Stollen bei Verschluss) 

sowie andere Materialien, welche im Untergrund verbaut werden sollen, hinsichtlich 

ihrer chemischen Eigenschaften unproblematisch? 

Antwort der ESchT (siehe auch Antwort auf Frage 1): 

Zu 5a) 

Im Gegensatz zu der Nagra ist die ESchT der Ansicht, dass der für Teufen bis 900 m vorgese-

hene Ausbau für die HAA-Lagerstollen nur mit Ankern und Verzugsmatten bereits in Teufen von 

mehr als 600 m nicht mehr hinreichend sein dürfte, um das Gebirge in dem erforderlichen Maße 

zu stabilisieren (das Tragverhalten ist allerdings grundsätzlich u. a. abhängig von der standort-

gebietsbezogen vorliegenden Gebirgsqualität). Damit wäre dann aber bereits ab Teufen von ca. 

600 m regelmäßig z.B. ein Anker-Spritzbetonausbau vorzusehen. 
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Neben Anker-Spritzbetonausbau (ergänzt durch Tunnelbögen und Betonstahlmatten) wären 

auch grundsätzlich denkbar Tübbingausbau (Gusseisen- oder Betonfertigteile) oder Stahlaus-

bau. 

Unter dem Aspekt der Langzeitsicherheit haben diese Ausbauvarianten Nachteile, z.B. 

- Veränderung des geochemischen Milieus, 

- Gasbildung bei Korrosion, 

- Verringerung oder Eliminierung der Wirkung eines quelldruckbedingten Kontaktdruckauf-

baus zur Rückbildung von konturnahen Sekundärwegsamkeiten. 

Eine Modifikation der Ausbauart der HAA-Lagerstollen könnte damit eine Überarbeitung der 

Langzeitsicherheitsnachweiskonzeption und damit des Endlagerkonzeptes erforderlich machen. 

 

Zu 5b) 

Das Nagra-Konzept geht davon aus, dass bis in Teufen von 900 m auf einen Spritzbetonaus-

bau verzichtet werden kann. Dieser Ansatz wird von ESchT als eher zu optimistisch einge-

schätzt. Entscheidend ist, welche mechanische Qualität der Opalinuston am jeweiligen Standort 

aufweist, wie homogen seine Ausbildung ist, welche primären Gebirgsspannungen vorliegen 

und wie die geohydraulischen Verhältnisse am Standortgebiet ausgebildet sind. Damit kann 

auch bei geringerem Teufen nicht von vornherein die Notwendigkeit von Spritzbetoneinsatz 

ausgeschlossen werden. 

Hierzu hat die ESchT ausgeführt: 

„Bei den Indikatoren der Kriteriengruppe 4 - Bautechnische Eignung - ist die ESchT der Mei-

nung, dass die verwendeten Bewertungsskalen insgesamt zu positiv sind. Dies gilt insbesonde-

re für den Indikator Gesteinsfestigkeit. Die Gründe für diese Einschätzung der ESchT sind im 

Anhang B ausführlich dargelegt.“ (Teil II, Kap. 5, S. 19). Dabei äußert die ESchT Bedenken 

bzgl. des Konzeptes zum Untertageausbau insbesondere in größeren Tiefenlagen (>600m). 

Somit werden die von der Nagra vorgesehenen Tiefenlagen von bis zu 900m eher als zu ambi-

tioniert angesehen. 

Weiter heißt es:  

„Die bautechnische Machbarkeit hinsichtlich eines HAA-Tiefenlagers wird im Rahmen der der-

zeit von der Nagra vorgegebenen ausbautechnischen Restriktionen als zu optimistisch einge-
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schätzt. Folge einer realistischeren Einschätzung wäre eine flächenbezogene Verkleinerung der 

Standortgebiete oder eine Änderung des Ausbaukonzeptes“ (Teil II; Kap. 10, S. 38). 

Zu 5c) 

Als Verfüllmaterial für die HAA-Lagerstollen ist Bentonit vorgesehen (Bentonitblöcke, 

Bentonitgranulat). Weiterhin ist nur Stahl als Ausbaumaterial vorgesehen. 

In Bezug auf die Gewährleistung der Langzeitsicherheit sind im Nahfeld der HAA-Lagerstollen 

mehrere Aspekte von Bedeutung, z.B.: 

- günstiges geochemisches Milieu zur Verringerung der Gebindekorrosion und Radionuklid-

mobilisierung, 

- günstiges geochemisches Milieu zum Erhalt der Sorptionseigenschaften, 

- geringe Gasbildung, 

- Ausbildung eines Quelldrucks zur Rückbildung von sekundären Wegsamkeiten im kontur-

nahen Tonsteingebirge. 

Das vorgesehene Verfüllmaterial realisiert sowohl ein günstiges geochemisches Milieu im obe-

ren pH-Bereich wie auch das Quellen bei Wiederaufsättigung. Der beabsichtigte minimale 

Stahlausbau trägt zu einer Verringerung der Gasbildung bei. 

Damit kann davon ausgegangen werden, dass die bautechnisch eingesetzten Materialien den 

grundsätzlich gestellten Anforderungen gerecht werden. 

Allerdings kommt die ESchT insgesamt zu folgender Bewertung: „Ein nachhaltiger Einfluss auf 

das Einengungsverfahren mit den von der Nagra identifizierten Standortgebieten selbst wird 

trotz dieser kritischen Anmerkungen zu der bautechnischen Machbarkeit nicht erwartet. Die re-

lative Zuordnung der in die Schritte 4 und 5 des Auswahlverfahrens einbezogenen bevorzugten 

Wirtsgesteine und der kriteriengesteuert abgeleiteten bevorzugten Standortgebiete dürfte sich 

auch bei einer Überarbeitung des Standortauswahlverfahrens nicht ändern. Grundsätzlich sind 

keine neuen Gebiete über die bereits benannten Gebiete hinaus zu erwarten. Allerdings dürften 

sich flächenmäßig erheblich kleinere Standortgebiete ergeben“ (Teil II, Anhang A, S. 53).  

Bei einem gegebenenfalls neu zu konzipierenden Ausbaukonzept eines HAA-Tiefenlagers ist 

dieser Aspekt in Etappe 2 zu berücksichtigen. 
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Frage 6:  Ist das Auswahlverfahren der Nagra rein an den im Sachplan geologische Tiefenla-

ger festgehaltenen Schutzzielen erfolgt oder wurden bestimmte Ausschlüsse auf-

grund konzeptueller Vorentscheide vorgenommen, die unmittelbar nichts mit den 

Schutzzielen zu tun haben? Könnten insbesondere mit anderen (jetzt ausgeschlos-

senen) geologischen Formationen die Schutzziele auch erreicht werden, wenn an-

dere als die jetzt vorgesehenen technischen Barrieren zum Einsatz kämen? 

Antwort der ESchT: 

Auf Basis ihrer Bewertungen zu den fünf Schritten in Etappe 1 des SGT (SGT 2008) kommt die 

ESchT insgesamt zu der Einschätzung, dass die Nagra aus geowissenschaftlicher und sicher-

heitstechnischer Sicht nach fundiertem und aktuellem Stand der Wissenschaft vorgegangen ist. 

Das Standortauswahlverfahren folgt in Etappe 1 der im SGT vorgegebenen methodischen Vor-

gehensweise. Die Identifizierung der weiter im Verfahren bleibenden und damit in die Etappe 2 

zu übernehmenden potenziellen Standortgebiete erfolgt damit durch einen in erster Linie 

sicherheitsgerichteten und über Kriterien gesteuerten sowie flächen- und raumbezogen wirksam 

werdenden schrittweisen Einengungsprozess (Negativ- bzw. Positivkartierung), (Teil II, Kap. X, 

S. 34). Der kriterien- und indikatorgestützte Einengungsprozess in den Schritten 3 bis 5 wird 

weitgehend transparent und nachvollziehbar umgesetzt. Dieser Umsetzungsprozess wird in den 

verfügbaren Verfahrensunterlagen ausführlich dokumentiert und begründet. Es ist nicht zu er-

kennen, dass während der Umsetzung des Verfahrens durch unzutreffende oder auffallend ten-

denziell geprägte Sachverhaltsbewertungen in einzelnen Indikatoren eine gezielte Hinführung 

auf schon vorfestgelegte potenzielle Standortgebiete erfolgt ist (Teil II, Kap. X, S. 35).  

Gemäß Sachplan soll in der Schweiz die Entsorgung radioaktiver Abfälle in geologischen Tie-

fenlagern erfolgen, bei denen geologische und geotechnische Barrieren langfristig die Sicher-

heit vor einer unzulässigen Freisetzung von radio- und chemotoxischen Schadstoffen in die Bi-

osphäre gewährleisten. Langfristig die Sicherheitsfunktion übernehmende technische Barrieren 

sind konzeptuell nicht vorgesehen.  

Das Konzept nach dem Sachplan geologische Tiefenlager baut auf den gesetzlich vorgegebe-

nen Schutzzielen auf. Dem Konzept SGT (SGT 2008) folgend sind die Ausschlüsse geologi-

scher Formationen nach Einschätzung der ESchT sicherheitsgerichtet dem derzeitigen geowis-

senschaftlichen Kenntnisstand entsprechend erfolgt. Insofern ergeben sich für die ESchT nach-

stehende Bewertungen: 

Aus Sicht der ESchT sollte die langfristige Endlagersicherheit vor allem auf dem Wirtsgestein 

bzw. den einschlusswirksamen Gebirgsbereichen beruhen, weswegen das Vorgehen der Nag-

ra, das bestmögliche Wirtsgestein zu priorisieren, positiv bewertet wird. 
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„Die ESchT erkennt trotz der kritischen fachlichen Anmerkungen zu Detailaspekten keinen 

nachhaltigen Einfluss auf das Ergebnis des Einengungsverfahrens mit den von der Nagra iden-

tifizierten Standortgebieten selbst. Die relative Zuordnung der in die Schritte 4 und 5 des Aus-

wahlverfahrens einbezogenen bevorzugten Wirtsgesteine und der kriteriengesteuert abgeleite-

ten bevorzugten Standortgebiete dürfte sich auch bei einer Überarbeitung des Standortaus-

wahlverfahrens nicht wesentlich ändern.  

Die ESchT kommt auf Grundlage der verfügbaren Informationen und ihrer hier dargelegten Be-

wertungen zu dem Ergebnis, dass die Nagra den Einengungsprozess für geeignete Standort-

gebiete für HAA-Tiefenlager und SMA-Tiefenlager sach- und verfahrensgerecht umgesetzt hat. 

Die ESchT teilt die Bewertung der Nagra, dass Opalinuston das bevorzugte Wirtsgestein für ein 

HAA-Tiefenlager in der Schweiz ist. Aufgrund der Verbreitung und Tiefenlage des Opalinustons 

in der Schweiz sowie wegen seiner Lagerungsverhältnisse kommt damit nur ein eng umrisse-

nes Gebiet in der Nähe der Grenze zu Deutschland für das HAA-Tiefenlager in Frage. Aus Sicht 

der ESchT sind im Rahmen des Verfahrens keine alternativen Standortgebiete für ein HAA-

Tiefenlager erkennbar. 

Die im Hinblick auf die Indikatoren der Kriteriengruppe 4 – Bautechnische Eignung – angespro-

chenen einschränkenden Einschätzungen der Sachverhalte durch die ESchT ändern an dieser 

Aussage nichts, da sie grundsätzlich für alle im Wirtsgestein Opalinuston befindlichen HAA-

Tiefenlager gelten“ (Teil II, Kap. VI, S. 28f.).  

 

Frage 7:  Kann die sicherheitstechnische Bewertung der vorgeschlagenen Standortregionen 

im weiteren Einengungsprozess bzw. die von der Nagra schon jetzt vorgenommene 

Priorisierung hinsichtlich der Eignung der Standorte auf die vorhandene geologische 

Datenlage gestützt werden oder sind hier noch weitere vertiefende Untersuchungen 

nötig, wie etwa das Auffahren eines Untersuchungsbergwerkes, nötig? 

Antwort der ESchT: 

Die Auswahl der vorgeschlagenen Standortgebiete erfolgte aufgrund der bestehenden Daten-

basis. Diese Vorgehensweise ist durch den SGT (SGT 2008) vorgegeben. „Der ESchT ist be-

wusst, dass zu Anfang eines kriteriengesteuerten Standortauswahlverfahrens eine ungleiche 

Datenlage zu den verfahrensrelevanten geowissenschaftlichen und geotechnischen Sachver-

halten vorliegt. So sind Sachverhalte in einigen Teilgebieten des Suchraumes auf der Grundla-

ge von Erkundungsbefunden und spezieller Erfahrungen gut belegt, in anderen Teilgebieten 

aber nur ansatzweise oder auch gar nicht. Sie müssen daher auch nach allgemeiner Erfahrung 
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und/oder Plausibilität eingeschätzt werden. Diese ungleiche Ausgangslage erscheint auf den 

ersten Blick die Verfahrensgerechtigkeit in Frage zu stellen, da mangelnde lokale/regionale 

Aufschlussbefunde einer zunächst realistischen und objektiven Charakterisierung und dann 

nachfolgend auch sachgerechten Bewertung der für die einzelnen Großräume bzw. Standort-

gebiete vorliegenden und verfahrensrelevanten Sachverhalte entgegen zu stehen scheinen.“ 

…. „Die Bewertungen der Nagra basieren auf einer geologischen Charakterisierung aufgrund 

von Kartierungen und einem breiten Satz von Informationen und Daten aus zahlreichen Tief-

bohrungen, aus seismischen Messkampagnen, aus den Felslaboren, aus Tunneln, von For-

schungsarbeiten sowie Informationen und Erfahrungen zu vergleichbaren Wirtsgesteinen aus 

dem Ausland (Nagra 2008a). Die Auswertung der geowissenschaftlichen Daten und Informatio-

nen erfolgt mit international anerkannten und angewendeten wissenschaftlichen Methoden. 

Damit ist gewährleistet, dass die Bewertung nach dem aktuellen Stand von Wissenschaft und 

Technik durchgeführt wurde.  

Innerhalb von Etappe 1 ist der Umgang der Nagra mit Datenungewissheiten nach Auffassung 

der ESchT konsequent und nachvollziehbar. Alle notwendigen relevanten geowissenschaftli-

chen Daten sind von der Nagra zur Verfügung gestellt bzw. die Datengrundlage für jedes po-

tenziell mögliche Wirtsgestein dargestellt worden (Nagra 2008b). Es ist zu berücksichtigen, 

dass die geologischen Kenntnisse in späteren Etappen von der Nagra ergänzt werden, so dass 

dann ein Vergleich der betrachteten Standortgebiete aus sicherheitstechnischer Sicht auf Basis 

der standortbezogenen Daten möglich ist. Eine verbesserte Datenlage kann im weiteren Verlauf 

des Standortauswahlverfahrens zum Ausschluss von Flächen führen.“ (Teil II, Kap. VIII, S. 30f)  

 

Frage 8:  Bei der Lagerung von hochradioaktiven Atommüll im Tongestein bestehen noch vie-

le offene Fragen, wie z. B. die Frage, wie sich der beim Durchrosten der Lagerfäs-

ser oder Castoren frei werdende Wasserstoff auf die Dichtheit des Tongesteins 

auswirkt. Lässt der heutige Kenntnisstand schon einen fundierten sicherheitstechni-

schen Vergleich zwischen Standorten zu oder sollte im weiteren Einengungsprozess 

noch einige Jahre zugewartet werden, bis heute noch offene Fragen geklärt sind? 

Antwort der ESchT: 

„Aus Sicht der ESchT erfüllen die Barrieren- und Sicherheitskonzepte die gesetzlichen Vor-

gaben und Richtlinien der Schweiz (ENSI 2009). Sie entsprechen auch den international übli-

chen Vorgehensweisen und bestehen aus verschiedenen Elementen, die jeweils einen Beitrag 

zur Langzeitsicherheit der Tiefenlager leisten“ (Teil II, Kap. V, S. 11).  
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Allerdings besitzt „[…] beim SMA-Tiefenlager aus Sicht der ESchT die Gasbildung sicherheits-

technische Bedeutung. Dieser Aspekt muss angemessen in den nächsten Etappen des Stand-

ortauswahlprozesses berücksichtigt werden“ (Teil II, Kap. VI, S. 29). Dieses gilt auch für den 

Fall, dass das Konzept für den Ausbau des HAA-Tiefenlager aufgrund der geäußerten Kritik an 

den Ausarbeitungen zur bautechnischen Machbarkeit geändert werden sollte. 

Bei einem gegebenenfalls neu zu konzipierenden Ausbaukonzept eines HAA-Tiefenlagers ist 

dieser Aspekt in Etappe 2 zu berücksichtigen. 

Die für einen Standortvergleich wesentlichen Mechanismen und Prozesse sind bekannt. Aller-

dings sind Auswirkungen der Gasbildung auf das Wirts- bzw.- Barrieregestein Gegenstand wei-

terer vertiefender Forschungsarbeiten. 

 

Frage 9:  Die Standorte für die Oberflächenanlagen eines künftigen Tiefenlagers sollen bisher 

nur anhand von raumplanerischen Kriterien festgelegt werden, bei denen die Frage 

der Sicherheit der Oberflächenanlagen und des Tiefenlagers von der Schweiz be-

wusst mit dem Argument ausgeblendet wird, das Tiefenlager müsse die Sicher-

heitsanforderungen ja unabhängig vom gewählten Standort erfüllen, so dass bei der 

raumplanerischen Beurteilung die Sicherheit nicht von Bedeutung sei.   

Diese Vorgehensweise entspricht nicht dem deutschen Verständnis bei der raum-

planerischen Beurteilung von Risikoanlagen, bei der beispielsweise Fragen der Ri-

sikominimierung, wie etwa die Anordnung der Anlagen in einem weniger dicht be-

siedelten Gebiet, die Einhaltung von Schutz- und Sicherheitsabständen gegenüber 

einer Wohnbebauung etc., eine Rolle spielen. Wie wird diese Vorgehensweise der 

Schweiz von deutschen Experten beurteilt? 

Antwort der ESchT: 

Die Anordnung der Anlagen (an der Tagesoberfläche) ist nicht Gegenstand des Prozesses der 

Benennung potenzieller Standortgebiete im Rahmen der Etappe 1 des Schweizer Sachplanver-

fahrens Geologische Tiefenlager und der vorliegenden Stellungnahme der ESchT. Die Identifi-

zierung von Standortgebieten für die Tiefenlagerung in Etappe 1 erfolgt ausschließlich aufgrund 

sicherheitstechnischer und geologischer Kriterien und ist bezogen auf die Langzeitsicherheit. 

Dies schließt ein, dass die Sicherheit auch während der Betriebs- und Verschlussphase ge-

währleistet sein muss. Das im SGT skizzierte Lagerkonzept wird in Etappe 2 bzgl. der provisori-

schen Sicherheitsanalysen relevant. Der SGT war bereits Gegenstand einer früheren ESchT-

Stellungnahme (ESchT 2007). 
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Frage 10:  Können in den vorgeschlagenen Standortgebieten tektonische Verwerfungen für ei-

nen Zeitraum von 100.000 oder gar einer 1.000.000 Jahre wirklich sicher ausge-

schlossen werden? 

Antwort der ESchT: 

Die in Etappe 1 vorgeschlagenen Standortgebiete berücksichtigen das tektonische Inventar der 

Schweiz. Dies kommt insbesondere bei den Standortgebieten für ein HAA-Lager zum Tragen. 

Die vorgeschlagenen Gebiete liegen im tektonisch ruhigen östlichen Tafeljura. Ihre Abgrenzung 

richtet sich nach den dort bekannten tektonischen Störungen. Aus Sicht der ESchT wurde bei 

der Abgrenzung der potenziellen Standortgebiete ein ausreichender Sicherheitsabstand zu be-

kannten tektonischen Elementen eingehalten. Prognosen über den geforderten Zeitraum von 

einer Million Jahre erfordern eine rückblickende Betrachtung über weit mehr als eine Million 

Jahre. Erst dann können zukünftige Entwicklungen der geologischen Verhältnisse analysiert 

und bewertet werden (AkEnd 2002).  

„Anhand des vorhandenen Erdbebenkatalogs der Schweiz allein können in Anbetracht der ge-

ringen Deformationsraten und der damit verbundenen relativ geringen Wiederkehrraten von 

Erdbeben, keine zuverlässigen Aussagen über die zukünftige Erdbebenaktivität gemacht wer-

den. Daraus folgt, dass in Zukunft auch Gebiete bzw. Störungen aktiv sein werden, für welche 

die vorhandenen Daten keine Aktivität anzeigen (Nagra 2008b). An den Indikator Seismizität 

wird keine Mindestanforderung gestellt, weil das Merkmal auf der Stufe Großraum für die geo-

logischen Verhältnisse der Schweiz nicht direkt anwendbar ist (Nagra 2008a).  

Diese Vorgehensweise unterscheidet sich vom Verfahren des AkEnd dahingehend, dass Zonen 

mit erhöhter seismischer Aktivität (DIN 4149; Erdbebenzone 2) nicht von vornherein als Stand-

ortgebiete ausgeschlossen werden. Dieser Ausschluss erfolgt im Schweizer Verfahren in 

Schritt 5 der Einengungsprozedur. Hier wird die Seismizität insofern berücksichtigt, dass um re-

gionale Störzonen ein Sicherheitsabstand eingehalten wird. Ferner werden diffus gestörte und 

konzeptionell zu meidende Zonen (Neotektonik) bei der Betrachtung der „verschärften Anforde-

rungen an bevorzugte Bereiche“ ausgeschlossen. […] Im Ergebnis führen das von der Nagra 

verwendete und das AkEnd-Verfahren dazu, dass Regionen mit erhöhter Seismizität ausge-

schlossen werden.“ (Teil II, Kap. VI, S. 20) 
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Frage 11:  Die Stadt Laufenburg/Baden, ist bei dem Standortvorschlag Bözberg auch betroffen, 

kann Sie Schadensersatzansprüche an die Nagra stellen? Z.B. bei Verlust der At-

traktivität als Tourismusort, Werteverlust bei Immobilien, Bauplätzen etc. ? 

Antwort der ESchT: 

Die Regelung von Kompensationen ist gemäß SGT Teil der Etappe 3 des Sachplanverfahrens 

und nicht Gegenstand der Etappe 1, auf die sich diese Stellungnahme der ESchT bezieht. In ih-

rer Stellungnahme (ESchT 2008) zum Sachplan insgesamt hat sich die ESchT wie folgt geäu-

ßert:  

„Im Sachplan wird erläutert, dass es kein Anspruch von Standortregionen und damit jedenfalls 

indirekt von Gemeinden auf Kompensationsmaßnahmen gebe. Gleichzeitig wird jedoch betont, 

dass es im Ausland häufig solche Leistungen gebe und es nach dieser Erfahrung auch in der 

Schweiz dazu kommen könne. Es wird auch festgelegt, dass hierfür Beiträge bei den Entsor-

gungspflichtigen erhoben werden dürften. Die gewählte Formulierung zielt vermutlich darauf ab 

sicherzustellen, dass kein Präzedenzfall für andere Sachplanverfahren geschaffen wird. Ob 

nach Schweizer Recht tatsächlich, wie im Sachplan erläutert, kein Kompensationsanspruch be-

steht, kann hier nicht beurteilt werden. Die Autoren verstehen die Passage so, dass eine Kom-

pensation nach den vorgeschlagenen Verfahren am Ende beabsichtigt ist. Dabei ist offensicht-

lich keine systematische Schlechterstellung deutscher Gemeinden geplant. Denn im Sachplan 

wird ausdrücklich erwähnt, dass auch deutsche Gemeinden Teil einer Standortregion sein kön-

nen.  

Es bleibt aber hier bei der oben beschriebenen Problematik, dass weder eine deutsche Ge-

meinde noch die deutschen Regierungsvertreter darüber mitentscheiden können, ob die Ge-

meinde zur Standortregion gezählt wird. Damit ergeben sich indirekt auch mögliche Auswirkun-

gen für Kompensationen. Außerdem ist insgesamt unklar, ob es konzeptionell bei der Partizipa-

tion und den Ergebnissen der Verfahren eine Stufung der Gemeinden je nach Standortnähe 

oder Ähnliches geben soll. Hier müssen die Details der derzeit laut Erläuterungsbericht in Arbeit 

befindlichen Konzeption der regionalen Partizipation abgewartet werden.“ (ESchT 2008, Kap. 

4.3.4) 

Grundsätzlich sollte zur Einordnung dieser Frage beachtet werden, dass auch nach deutschem 

Recht in Verfahren, in denen im öffentlichen Interesse liegende Infrastrukturvorhaben rechtmä-

ßig genehmigt wurden, die Möglichkeiten von Kommunen, finanzielle Kompensationen zum 

Ausgleich etwaiger Nachteile zu erzwingen, praktisch nicht gegeben sind. Dies gilt jedenfalls so 

weit die Eingriffe in die von Art. 28 GG geschützten kommunalen Belange (z.B. Planungsho-

heit), eine eigenständige Entwicklung der Kommune zwar beeinträchtigen, sie aber noch sub-



ESchT Expertengruppe-Schweizer-Tiefenlager  März 2010 
 
 

 III - 16 

stanziell möglich ist. Da die oberirdische Infrastruktur und die Einlagerung allein auf Schweizer 

Gebiet erfolgen sollen, erscheint es – abgesehen davon, dass das deutsche Recht für die Frage 

nicht einschlägig wäre - unwahrscheinlich, dass eine solche existenzielle Situation für eine 

deutsche Gemeinde überhaupt auftreten könnte. Bundesverwaltungsgericht und Bundesverfas-

sungsgericht haben auch bei sehr weitgehenden direkten Beeinträchtigungen z.B. im Fall von 

Verkehrsinfrastruktur (Lärm, Zerschneidung) enge Grenzen gesetzt. 

Eine andere Frage wäre es, wie zu verfahren ist, wenn in der dritten Etappe freiwillig oder auf-

grund Bundesratsentscheid o. Ä. Kompensationen angeboten werden. Hier wäre zu prüfen, ob 

und wie sichergestellt werden muss oder kann, dass bei vergleichbarer Betroffenheit auch eine 

Gleichbehandlung von Kommunen bei der Kompensation erfolgt, ungeachtet auf welcher Seite 

der Grenze sie liegen. Im jetzigen Verfahrensstadium kann hier aber aufgrund der sehr unkonk-

reten Formulierungen im Sachplan und der noch nicht ausgearbeiteten Regularien in den Parti-

zipationsverfahren keine nähere Aussage getroffen werden. 

 

Frage 12:  Bereits bei der Festlegung des Planungsperimeters sind mögliche Auswirkungen auf 

Deutschland zu prüfen. Die Argumentation der Schweiz, den Planungsperimeter nur 

auf Schweizer Staatsgebiet zu beschränken, weil nur dort die Oberflächenanlagen 

errichtet werden können, verkennt, dass die raumordnerischen und sozio-

ökonomischen Auswirkungen dieser Anlagen an der Grenze nicht halt machen wer-

den. Diese im Konzeptteil des Sachplans angelegte Beschränkung führt dazu, dass 

bei der Festlegung der Standorte für die Oberflächenanlagen deren Auswirkungen 

nur in einem Halbkreis auf Schweizer Seite betrachtet werden. Methodisch besteht 

bei dieser Vorgehensweise die Gefahr, dass die Oberflächenanlagen wegen ver-

meintlich "fehlender" Restriktionen auf deutscher Seite (wie etwa Abstände zu 

schützenswerten Naturräumen, Siedlungsschwerpunkten, etc.) zwangsläufig in 

Richtung Rhein rücken. Der Planungsraum muss deshalb auch auf das benachbarte 

deutsche Gebiet erstreckt werden. Wie beurteilt die ESchT den raumordnerischen 

Prüfungsansatz der Schweiz? 

Antwort der ESchT:  

Die raumordnerischen und sozioökomischen Aspekte des bisherigen Standortauswahlverfah-

rens sind Gegenstand des Teil I der vorliegenden Stellungnahme (ESchT 2009). In diesem Teil 

der Stellungnahme werden insbesondere folgende Empfehlungen ausgesprochen: 
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• „Bei der Anwendung des Sachplanverfahrens sollte analytisch unterschieden werden 

zwischen der schon bisher als „Standortregion“ vorgesehenen lokalen räumlichen Be-

troffenheit, sie sich aufgrund der Lage der Lagerstätten und der zugehörigen Infrastruk-

turen ergibt (direkte Einwirkungen im Gemeindegebiet) sowie einer überörtlich verstan-

denen, erweiterten funktionalen Betroffenheit, die sich insbesondere aufgrund sozialer 

und ökonomischer bzw. raumplanungsbezogener Zusammenhänge ergibt (Betroffen-

heitsregion). Beide Arten der Betroffenheit sollten im Verfahren im Rahmen jeweils ge-

eigneter Beteiligungsformen angemessen ermittelt und diskutiert werden. 

• Für die Ermittlung der erweiterten funktionalen Betroffenheit und Koordination von 

standortübergreifenden Fragestellungen bzw. Rückspiegelung der jeweiligen Diskussi-

onsergebnisse aus den lokalen Partizipationsgremien gibt es bisher im Sachplanverfah-

ren keine institutionelle Verankerung oder Plattform. Die ESchT schlägt als Lösung die 

Einrichtung eines zusätzlichen standortübergreifenden Regionalforums (oder einer ver-

gleichbaren Struktur) vor. Mögliche Mitglieder könnten z.B. Repräsentanten der Kanto-

ne, anderer betroffener Planungsträger, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee, die 

Landkreise, die Vorsitzenden der lokalen Partizipationsgremien und Vertreter von 

Fachbehörden sowie weitere Vertreter regional organisierter Interessen auf beiden Sei-

ten der Grenze sein.  

• Die Kriterien zur Abgrenzung der lokalen Standortregion eines Tiefenlagers sollten 

durchweg so gewählt werden, dass sie sich an der dort tatsächlich ermittelbaren Betrof-

fenheit orientieren und in sich konsistent sind. Gleiches gilt für die Abgrenzung der Be-

troffenheitsregion. 

• Es sollten bereits in diesem frühen Stadium Kriterien und Formen definiert werden, an-

hand derer im Fall eines späteren Konfliktfalles zwischen deutschen und Schweizer Ak-

teuren geschlichtet werden soll. Denn das für die Schweizer Seite gesetzlich vorgese-

hene Bereinigungsverfahren zwischen Kantonen und Bund steht für die genannte Art 

möglicher Konflikte der deutschen Seite nicht zur Verfügung. Ob das vorgesehene Be-

gleitteam ein ausreichendes Maß an Unabhängigkeit angesichts der verschiedenen Ei-

geninteressen seiner Mitglieder sicherstellen kann, versteht sich nicht von selbst. 

• Die Schweiz eröffnet den verschiedenen Akteuren auf Bundes- und Landes-, aber vor 

allem auch auf regionaler Ebene eine Vielzahl von Beteiligungsmöglichkeiten. Damit 

legt sie einen Teil der Verantwortung für die tatsächliche Ausfüllung des Sachplanver-

fahrens in Bezug auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in die Verantwortung 

der Regionen. Dies wird – wenn hierbei die Interessen der Bürgerinnen und Bürger auf 
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der deutschen Seite so wirksam wie möglich vertreten werden sollen – ein hohes Maß 

an Aufwand und professioneller Koordination für die Erarbeitung von Positionen und in-

haltlichem Austausch, Organisation der Rückkopplung in die Gremien und Mitglieder 

der deutschen BeKo und der Öffentlichkeit erfordern.“ (Teil I, Kap. VI, S. 23f.)  

 

Frage 13:  In der heutigen [22.10.2009] ZDF-Sendung "Abenteuer Wissen" wurde von mehre-

ren Studien über das erhöhte Leukämie-Risiko bei Kindern in der Nähe von Kern-

kraftwerken berichtet, das sich strahlenbiologisch anscheinend nicht erklären lässt. 

Kann von einem Endlager ein vergleichbares Risikoausgehen? 

Die im SGT formulierten Schutzziele entsprechen dem Stand von Wissenschaft und Technik 

(ESchT 2007). Die Einhaltung der Schutzziele ist in den nächsten Etappen auf der Basis von 

zunächst provisorischen Sicherheitsanalysen und später von abschließenden Sicherheitsanaly-

sen von der Nagra nachzuweisen. Diesen Aspekt hat die Nagra bereits bei der Abfallzuteilung, 

die auf Basis der Ergebnisse von Transportrechnungen für jede Abfallsorte erfolgt ist, berück-

sichtigt. Bei der Abfallzuteilung „werden im Ergebnis bestimmte Abfallarten möglicherweise dem 

HAA-Lager mit seinen strengeren Anforderungen an die geologische Barriere zugeordnet, ob-

wohl sie bei weniger pessimistischen Parameterwerten in den generischen Transportrechnun-

gen auch dem SMA-Lager hätten zugeordnet werden können. Diese Vorgehensweise ist nach 

Einschätzung der ESchT sicherheitsgerichtet.“ (Teil II, S. 9). Diese Nachweise, der Einhaltung 

der Schutzziele werden im Sachplanverfahren und im Bewilligungsverfahren von Gutachtern 

der Genehmigungsbehörde überprüft. Hinsichtlich der „Epidemiologischen Studie zu Kinder-

krebs in der Umgebung von Kernkraftwerken (KiKK-Studie)“ wird auf eine Stellungnahme der 

Strahlenschutzkommission des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-

cherheit aus dem September 2008 verwiesen (SSK 2008). 
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